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Entwurf 

Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz über das 

internationale Privatrecht und das Konsumentenschutzgesetz 

geändert werden 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Änderungen des Bundesgesetzes über 
das internationale Privatrecht 

Das Bundesgesetz vom 15. Juni 1978, BGBI. Nr. 304, über das internationale 

Privatrecht wird wie folgt geändert: 

1. § 35 hat zu lauten: 

"§ 35. (1) Schuldverhältnisse, die nicht in den Anwendungsbereich des 

Übereinkommens vom 19. Juni 1980 über das auf vertragliche Schuldverhältnisse 

anzuwendende Recht fallen, sind nach dem Recht zu beurteilen, das die Parteien 

ausdrücklich oder schlüssig bestimmen (§ 11); einer schlüssigen Bestimmung steht 

gleich, wenn sich aus den Umständen ergibt, daß die Parteien eine bestimmte 

Rechtsordnung als maßgebend angenommen haben. 

(2) Soweit für diese Schuldverhältnisse eine Rechtswahl nicht getrOffen oder 

nach diesem Bundesgesetz unbeachtlich ist, sind die §§ 37 und 45 bis 49 

maßgebend." 

2. § 36 wird aufgehoben. 

3. § 37 hat zu lauten: 

"§ 37. (1) Schuldbegründende einseitige Rechtsgeschäfte sind nach dem 

Recht des Staates zu beurteilen, in dem der Schuldner seinen gewöhnlichen 

Aufenthalt hat. Verpflichtet sich der Schuldner als Unternehmer, so ist statt des 

gewöhnlichen Aufenthalts die Niederlassung maßgebend, in deren Rahmen die 

Schuld begründet wird." 

4. Die §§ 38 bis 44 werden samt Überschriften aufgehoben. 
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Artikel 11 

Änderungen des Konsumentenschutzgesetzes 

Das Konsumentenschutzgesetz, BGBI. Nr. 140/1979, zuletzt geändert durch 

das Bundesgesetz BGBI. I Nr. 6/1997, wird wie folgt geändert: 

1. Nach § 13 wird folgender § 13a samt Überschrift eingefügt: 

"Verbraucherverträge mit Auslandsbezug 

§ 13a. (1) Haben die Parteien eines Verbrauchervertrages mit 

Auslandsbezug das Recht eines Staates gewählt, der nicht Vertragsstaat des 

EWR-Abkommens ist, so ist für die Beurteilung der Gültigkeit und der Folgen der 

Ungültigkeit einer Vertragsbestimmung, die nicht eine der beiderseitigen 

Hauptleistungen festlegt, diese Rechtswahl insoweit unbeachtlich, als das gewählte 

Recht für den Verbraucher nachteiliger ist als das Recht, das ohne die Rechtswahl 

maßgebend wäre. Dies gilt nur, wenn ohne die Rechtswahl das Recht eines Staates 

anzuwenden wäre, der Vertragsstaat des EWR -Abkommens ist. 

. (2) § 6 und § 879 Abs. 3 ABGB sind zum Schutz des Verbrauchers ohne 

Rücksicht darauf anzuwenden, welchem Recht der Vertrag unterliegt, wenn dieser 

im Zusammenhang mit einer in Österreich entfalteten, auf die Schließung solcher 

Verträge gerichteten Tätigkeit des Unternehmers oder der von ihm hiefür 

verwendeten Personen zustande gekommen ist. " 

2. Dem § 41a wird folgender Abs. 5 angefügt: 

"(5) § 13a ist auf Verträge anzuwenden, die nach dem Inkrafttreten des 

Übereinkommens vom 19. Juni 1980 über das auf vertragliche Schuldverhältnisse 

anzuwendende Recht für die Republik Österreich geschlossen worden sind." 
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Artikel 111 

Schluß- und Übergangsbestimmungen 

Dieses Bundesgesetz tritt mit dem Tag in Kraft, an dem das Übereinkommen 

vom 19. Juni 1980 über das auf vertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende 

Recht für die Republik Österreich in Kraft tritt. Es ist auf vertragliche 

Schuldverhältnisse anzuwenden, die nach diesem Zeitpunkt entstanden sind. 
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VORBLATT 

Problem: 

Österreich hat sich zum Abschluß eines Beitrittsvertrages zum Römer 

Übereinkommen über das auf vertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht 

vom 19. Juni 1980 (EVÜ) verpflichtet. Der Beitritt hat zur Folge, daß Teile des 

7. Abschnitts des IPR-Gesetzes unanwendbar werden. Durch die Derogation des 

§ 41 IPR-Gesetz fehlt es an einer Umsetzung des Art. 6 Abs. 2 der Richtlinie 

93/13/EWG des Rates vom 5.April 1993 über mißbräuchliche Klauseln in 

Verbraucherverträgen. 

Ziel: 

Durch die legislativen Maßnahmen im IPR-Gesetz soll die Rechtsanwendung 

in diesem Bereich unterstützt und vermieden werden, daß das Übereinkommen in 

der Praxis übersehen wird. 

Umsetzung der angeführten Richtlinienbestimmung. 

Inhalt: 

- Beschränkung des Anwendungsbereichs des § 36 IPR-Gesetz (Rechtswahl) 

auf nicht vom Römer Übereinkommen über das auf vertragliche Schuldverhältnisse 

anzuwendende Recht erfaßte Sachverhalte ; 

- Aufhebung der durch den Beitritt zum genannten Übereinkommen obsolet 

gewordenen Bestimmungen des IPR-Gesetzes; 

- Anpassung der §§ 35 und 37 an die Aufhebung einiger Bestimmungen im 

IPR-Gesetz; 

- Aufnahme einer Bestimmung über die Beurteilung der Gültigkeit von 

Vertragsbestandteilen in Fällen mit Auslandsbezug in das 

Konsumentenschutzgesetz . 

Alternativen: 

Die Änderungen des IPR-Gesetzes könnten unterbleiben; dies würde aber zu 

einer noch unübersichtlicheren Rechtslage führen. Zur Umsetzung der angeführten 

Richtlinie gibt es inhaltlich keine Alternative. 

Kosten: 

Das Vorhaben wird keine Belastungen des Budgets nach sich ziehen. 
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EU-Konformität: 

Das Vorhaben setzt zum Teil europarechtliche Vorgaben in das 

österreichische Recht um, zum Teil ist es die direkte Folge des Beitritts zu einem 

Übereinkommen, das im Rahmen der EU geschaffen worden ist. 
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Erläuterungen 

Allgemeiner Teil 

Der Beitritt Österreichs zu dem Europäischen Übereinkommen über das auf 

vertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht (EVÜ) hat zur Folge, daß 

weite Teile des 7. Abschnitts des IPR-Gesetzes unanwendbar werden. Zwar ist das 

Übereinkommen direkt anwendbar und eine spezielle Transformation daher nicht 

erforderlich, doch soll durch legislative Maßnahmen vermieden werden, daß der 

Rechtsanwender das Übereinkommen übersieht und weiterhin von der Gültigkeit 

der Regeln des IPR-Gesetzes ausgeht, denen im Bereich des Schuldrechts 

großteils derogiert ist. Obgleich das genannte Übereinkommen sich in der 

Anwendungsweise nicht von anderen kollisionsrechtlichen Übereinkommen, etwa 

dem Haager Straßenverkehrsübereinkommen oder dem Haager 

Testamentsübereinkommen, bei denen keine legistischen Begieitmaßnahmen 

gesetzt worden sind, unterscheidet, wird in diesem Fall dennoch ein anderer Weg 

gewählt, weil das Übereinkommen einen wesentlich umfassenderen 

Anwendungsbereich hat als andere kollisionsrechtliche Übereinkommen. 

Die Alternative, das Übereinkommen nicht direkt anzuwenden, sondern in 

das IPR-Gesetz einzuarbeiten, wie dies in Deutschland geschehen ist, hätte zwar 

die Vorteile, daß das IPR-Gesetz weiterhin eine relativ umfassende Kodifikation des 

Kollisionsrechts darstellen und eine weitere Zersplitterung des internationalen 

Privatrechts vermieden würde, doch wird dieser Weg wegen der überwiegenden 

Nachteile nicht beschritten. Zweifellos ist der Vereinheitlichungseffekt des 

Übereinkommens bei direkter Anwendung stärker. Schon die Zitierung eines 

bestimmten Artikels des Übereinkommens wird in allen anderen Vertragsstaaten 

verstanden. Gerade im Bereich des IPR, in Fällen mit Auslandsbezug, ist dies 

praktisch bedeutsam. Schließlich wird das Übereinkommen, wenn es nicht im 

IPR-Gesetz umgesetzt ist, als solches erkannt und entsprechend angewendet und 

ausgelegt. Vor allem aber paßt das Übereinkommen weder in Struktur noch in 
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Sprache zum IPR-Gesetz. Eine Umsetzung würde größere Änderungen des 

IPR-Gesetzes auch im allgemeinen Teil erfordern. 

Die Auswirkungen dieses Entwurfs auf die österreich ische Rechtslage sind 

beschränkt. Diese wird durch das EVÜ umgestaltet, der Entwurf hat weitgehend 

bloß rechtsbereinigenden Charakter. Die Auswirkungen des EVÜ auf die Rechtslage 

werden in den Erläuterungen zum Übereinkommen behandelt. 

Das EVÜ wird auch dem § 41 IPR-Gesetz (Verbraucherverträge) derogieren. 

An seine Stelle tritt Art. 5 EVÜ. § 41 IPR-Gesetz war eine ausreichende Maßnahme, 

die den Mitgliedstaaten der EU durch Art. 6 Abs. 2 der Richtlinie des Rates für 

mißbräuchliche Klauseln in Verbraucherverträgen, 93/13/EWG, CELEX 393 L0013, 

auferlegt war, damit der Verbraucher den durch die Richtlinie gewährten Schutz 

nicht verliert, wenn das Recht eines Drittlandes als das auf den Vertrag 

anzuwendende Recht gewählt wurde und der Vertrag einen engen Zusammenhang 

mit dem Gebiet eines der Mitgliedstaaten aufweist. Durch den Wegfall des § 41 

IPR-Gesetz ergibt sich nun nachträglich das Erfordernis, die genannte Bestimmung 

der Richtlinie umzusetzen, weil Art. 5 EVÜ den geforderten Schutz nicht umfassend 

gewährt. Zur Lösung dieses Problems wird der bereits im § 11 TNG gewählte Weg 

beschritten. Die Kollisionsnorm wird nicht in das IPR-Gesetz aufgenommen, 

sondern in das betreffende Sondergesetz (hier das KSchG). Dies macht deutlich, 

daß es sich um eine Sonderkollisionsnorm handelt, die den allgemeinen 

Vorschriften (EVÜ) vorgeht. 

Das EVÜ nimmt von seinem Anwendungsbereich allgemein 

Versicherungsverträge aus, die in den Hoheitsgebieten der Mitgliedstaaten der 

Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft belegene Risiken decken (außer 

Rückversicherungsverträge - Art. 1 Abs. 4). Für diese Ausnahmsfälle gilt das 

Bundesgesetz über internationales Versicherungsvertragsrecht für den 

Europäischen Wirtschaftsraum, BGBI. Nr. 89/1993. Die von diesem Gesetz 

ausgenommenen Rückversicherungsverträge sind nach dem EVÜ anzuknüpfen, 

ebenso Versicherungsverträge, die ein Risiko außerhalb des europäischen 

Wirtschaftsraums decken. 

Das EVÜ nimmt auch Verpflichtungen aus Wechseln und Schecks, 

Eigenwechseln und anderen handelbaren Wertpapieren von seinem 

Anwendungsbereich aus, sofern die Verpflichtungen aus diesen anderen 
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Wertpapieren aus deren Handelbarkeit entstehen. Für Wechsel und Schecks gelten 

die einschlägigen Sonderkollisionsnormen des Wechselgesetzes (Art. 91 bis 98) 

und des Scheckgesetzes (Art. 60 bis 66). Für die anderen handelbaren Wertpapiere 

sieht das IPR-Gesetz keine ausdrückliche Kollisionsnorm vor. Soweit die in Rede 

stehenden Verpflichtungen bisher nach einer Kollisionsnorm des IPR-Gesetzes 

beurteilt worden sind, die nun aufgehoben wird (etwa § 38 IPR-Gesetz für 

Bankgeschäfte) entsteht eine Lücke, die im Wege des § 1 IPR-Gesetz (Anknüpfung 

nach der engsten Beziehung) zu schließen sein wird. 

Sonstige Kollisionsnormen des IPR-Gesetzes, die den Ausnahmenbereich 

des EVÜ abdecken, werden nicht aufgehoben (etwa das Personalstatut der 

juristischen Person, das nach Art. 1 Abs. 2 lit. e vom EVÜ ausgenommen ist). 

Die abhängigen Rechtsgeschäfte im Sinn des § 45 IPR-Gesetz sind vom 

EVÜ nur teilweise umfaßt. Art. 12 regelt zwar als eines der abhängigen 

Rechtsgeschäfte im Sinn des § 45 IPR-Gesetz die Zession, dies aber nur, soweit es 

sich um die Übertragung von Forderungen aus vertraglichen Schuldverhältnissen 

handelt. Die Schuldübernahme als ein weiteres abhängiges Rechtsgeschäft im Sinn 

des § 45 IPR-Gesetz ist nach Anm.4 zu Art.13 im Bericht von Giuliano/Lagarde zum 

Übereinkommen, CELEX Nr. 380Y1031 , im EVÜ aber nicht geregelt. § 45 

IPR-Gesetz wird daher, um keine Lücke entstehen zu lassen, nicht aufgehoben. Es 

darf aber nicht übersehen werden, daß das EVÜ zum Teil dem § 45 IPR-Gesetz 

derogiert. 

Besonderer Teil 

Zu Art.! (Änderungen des IPR-Gesetzes): 

Zu § 35 IPR-Gesetz: 

Das IPR-Gesetz enthält den kollisionsrechtlichen Grundsatz der Wahlfreiheit 

für das Schuldrecht. Für vertragliche Schuldverhältnisse im Anwendungsbereich des 

EVÜ ist dieser Grundsatz durch Art. 3 verwirklicht. Für die wenigen vertragliChen 

Schuldverhältnisse,die vom Anwendungsbereich des EVÜ ausgenommen sind, und 

für außervertragliche Schuldverhältnisse soll § 35 IPR-Gesetz weiterhin gelten. Die 

Einschränkung des § 35 Abs. 1 IPR-Gesetz führt zu keiner Änderung der 
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Rechtslage. Der ausdrückliche Hinweis auf das EVÜ soll dazu beitragen, daß das 

Übereinkommen in der Praxis nicht übersehen wird. 

Zu § 36 IPR-Gesetz: 

Die generelle objektive Anknüpfung an die Niederlassung jener 

Vertragspartei, die die charakteristische Leistung erbringt, ist in Art.4 EVÜ 

vorgesehen, sodaß § 36 IPR-Gesetz aufgehoben werden kann. 

Zu § 37 IPR-Gesetz: 

Das EVÜ stellt nicht darauf ab, ob der Vertrag einseitig oder zweiseitig 

verpflichtend ist. Das EVÜ gilt auch für einseitig verpflichtende Verträge. 

Schuldbegrundende einseitige Rechtsgeschäfte, denen kein Vertrag 

zugrunde liegt, sind vom EVÜ, das nach Art. 1 Abs. 1 nur auf vertragliche 

Schuldverhältnisse anzuwenden ist, aber nicht umfaßt. Um durch eine gänzliche 

Aufhebung dieser Bestimmung keine Lücke entstehen zu lassen, wurde die 

Bestimmung unter Berücksichtigung der Aufhebung des § 36, auf den verwiesen 

wird, angepaßt. 

Zur Aufhebung der §§ 38 bis 40 IPR-Gesetz: 

Das EVÜ kennt keine eigene objektive Anknüpfung bei Bankgeschäften und 

Versicherungsverträgen. Diese Verträge sind objektiv nach der allgemeinen Regel 

des Art. 4 EVÜ anzuknüpfen. Entsprechendes gilt für die §§ 39 und 40 

(Börsegeschäfte und ähnliche Verträge; Verkäufe durch Versteigerung). 

Zur Aufhebung des § 41 IPR-Gesetz (Verbraucherverträge) : 

Die Bestimmung wird durch Art. 5 EVÜ ersetzt. 

Zur Aufhebung des § 42 IPR-Gesetz (Verträge über die Benützung 

unbeweglicher Sachen) : 

Dieser Bestimmung entspricht Art. 4 Abs. 3 EVÜ. Eine dem § 42 Abs. 2 

IPR-Gesetz entsprechende Bestimmung (Beschränkung der Rechtswahl zum 

Schutz des Bestandnehmers) enthält das EVÜ nicht. Diese Regeln werden aber als 

zwingende Vorschriften im Sinne des Art. 7 Abs. 2 anzusehen sein 

(Eingriffsnormen), die unabhängig vom maßgebenden Recht anzuwenden sind. 

Zur Aufhebung des § 43 IPR-Gesetz (Verträge über Immaterialgüterrechte) : 

Die Bestimmung hat keine Entsprechung im EVÜ. Es gelten daher dessen 

allgemeine Regeln (Art. 4). 
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Zur Aufhebung des § 44 IPR-Gesetz (Arbeitsverträge) : 

Art. 6 EVÜ regelt Arbeitsverträge und Arbeitsverhältnisse von Einzelpersonen 

und tritt an die Stelle des § 44 IPR-Gesetz. 

Zu Art. " (Änderungen des KSchG): 

Zu § 13a (Verbraucherverträge mit Auslandsbezug): 

Art. 6 Abs. 2 der Richtlinie über mi ßbräuchliche Vertragsklauseln in 

Verbraucherverträgen 93/13/EWG weist die Mitgliedstaaten an, die erforderlichen 

Maßnahmen zu treffen, damit der Verbraucher den durch die Richtlinie gewährten 

Schutz nicht verliert, wenn das Recht eines Drittlandes als das auf den Vertrag 

anzuwendende Recht gewählt wurde und der Vertrag einen engen Zusammenhang 

mit dem Gebiet der Mitgliedstaaten aufweist. 

Die Bestimmung muß einerseits die Vorgabe der Richtlinie vollkommen 

erfüllen, darf aber andererseits nur soweit von der Regelung des EVÜ abweichen, 

als es zur Umsetzung der Aichtlinie (unbedingt) erforderlich ist. Nach dem EVÜ 

dürfen abweichende Kollisionsnormen nur nach Einhaltung eines bestimmten 

Verfahrens (Art. 23) oder - soweit erforderlich - zur Umsetzung von Richtlinienrecht 

autonom geschaffen werden. 

Die Richtlinie verlangt Schutzmaßnahmen für den Verbraucher, die aber in 

mehrfacher Hinsicht beschränkt sind: 

- Dem Verbraucher ist der Schutz aus der Richtlinie zu gewähren; die 

Regelung darf nur die Gültigkeit und die Folgen der Ungültigkeit von 

(mißbräuchlichen) Vertragsklauseln LS. der Richtlinie zum Gegenstand haben. 

- Die Regel darf den Verbraucher nur vor den nachteiligen Folgen der Wahl 

des Rechts eines Drittstaates schützen. Es kann also nur in bestimmten Fällen die 

Rechtswahl für unbeachtlich, nicht aber ein bestimmtes Recht für anwendbar erklärt 

werden. 

- Die Maßnahme muß den Verbraucher schützen. Wenn das gewählte Recht 

für den Verbraucher günstiger ist und die Rechtswahl für unbeachtlich erklärt würde, 

wäre dies nicht zum Schutz des Verbrauchers, sondern zu seinem Nachteil. 

- Schließlich soll die Maßnahme nur dann wirksam werden, wenn der Vertrag 

einen engen Zusammenhang mit dem Gebiet eines EWR-Staates hat. Dies ist dann 

der Fall, wenn das auf Grund objektiver Anknüpfung maßgebende Recht das eines 
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EWR-Staates ist. Andere "enge Zusammenhänge" mit dem Recht eines 

EWR-Staates sind zwar denkbar (etwa die Vertragsanbahnung in einem 

EWR-Staat), hier aber nicht relevant. Wäre die Rechtswahl in Fällen unbeachtlich, in 

denen zwar ein enger Zusammenhang mit einem EWR-Staat besteht, aber aufgrund 

objektiver Anknüpfung das Recht eines Drittstaates (der die Richtlinie nicht 

umzusetzen hat) maßgebend ist, wäre der Verbraucher dennoch nicht von der 

Richtlinie geschützt, weil ja nicht ein Recht anzuwenden wäre, das auf der Richtlinie 

beruht; in diesen Fällen "verliert" der Verbraucher durch die Rechtswahl auch nicht 

den Schutz der Richtlinie. Eine Regelung, die von einem weiteren Verständnis von 

einem "engen Zusammenhang" ausgeht und auch bei sonstigen engen 

Zusammenhängen mit dem Recht eines EWR-Mitgliedstaates die Rechtswahl für 

unbeachtlich erklärt, würde daher über die Vorgaben der Richtlinie hinausgehen. 

In Fällen, in denen der Vertrag in Österreich angebahnt worden ist, aber das 

Recht eines Drittstaates auf den Vertrag anzuwenden ist (etwa beim Kauf einer 

ungarischen Uegenschaft ), würde dem österreichischen Verbraucher der Schutz 

der Richtlinie nicht zugute kommen. Um diese Schutzlücke zu schließen, wird im 

Abs. 2 eine Eingriffsnorm geschaffen, die nach Art. 7 Abs. 2 EVÜ zu beachten (und 

zulässig) ist. Eine solche Eingriffsnorm muß sich auf Sachverhalte beschränken, die 

eine ausreichende Nähe zur österreichischen Rechtsordnung aufweisen. Als 

relevanter Nahebezug kommen die auf den Vertragsabschluß gerichtete Tätigkeit 

des Unternehmers und der gewöhnliche Aufenthalt des Verbrauchers oder die 

Niederlassung des Unternehmers im Inland in Betracht. Da es um den Schutz des 

Verbrauchers vor mißbräuchlichen Klauseln, das sind regelmäßig sittenwidrige 

Vertragsbestimmungen, geht, ist es angezeigt, den Schutz durch die Eingriffsnorm 

weiter zu ziehen und nur auf die abschlußgerichtete Tätigkeit abzustellen. Es liegt 

im öffentlichen Interesse, daß auch Ausländer, die etwa in Österreich ihren Urlaub 

verbringen, vor grob benachteiligenden Vertragspraktiken in- oder ausländischer 

Unternehmer geschützt sind. 

Zu § 41a Abs.5: 

Bis zum Inkrafttreten des EVÜ soll die bisherige Rechtslage weitergelten. Auf 

Verträge, die davor abgeschlossen wurden, ist § 41 IPR-Gesetz weiterhin 

anzuwenden. 
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Zu Art. 111 (Schluß- und Übergangsbestimmung): 

Das EVÜ tritt für Österreich in Kraft, wenn Österreich und ein Vertragsstaat 

des EVÜ das Beitrittsübereinkommen ratifiziert haben (Art. 6 des 

Beitrittsübereinkommens). Da die Niederlande bereits ratifiziert haben, wird das 

Übereinkommen am ersten Tag des dritten Monats nach Hinterlegung der 

österreichischen Ratifikationsurkunde in Kraft treten. Da aber das genaue Datum 

der Hinterlegung der Ratifikationsurkunde durch Österreich nicht vorhersehbar ist, 

wird das Inkrafttreten dieses Gesetzes vom Inkrafttreten des Übereinkommens 

abhängig gemacht. 

Das EVÜ gilt nur für Verträge, die nach seinem Inkrafttreten abgeschlossen 

worden sind. Die Aufhebung der Bestimmungen des IPR-Gesetzes soll daher nur für 

Verträge gelten, die nach dem Inkrafttreten des EVÜ abgeschlossen worden sind. 
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Geltende Fassung vorgeschlagene Fassung 

IPR-Gesetz 

Allgemeine Regeln 

§ 35. (1) Schuldverhältnisse sind nach dem Recht zu beurteilen, 
das die Parteien ausdrücklich oder schlüssig bestimmen (§ 11); 
einer schlüssigen Bestimmung steht gleich, wenn sich aus den 
Umständen ergibt, daß die Parteien eine bestimmte Rechtsordnung 
als maßgebend angenommen haben. 

(2) Soweit eine Rechtswahl nicht getroffen oder nach diesem 
Bundesgesetz unbeachtlich ist, sind die §§ 36 bis 49 maßgebend. 

§ 36. Gegenseitige Verträge, nach denen die eine Partei der 
anderen zumindest überwiegend Geld schuldet, sind nach dem 
Recht des Staates zu beurteilen, in dem die andere Partei ihren 
gewöhnlichen Aufenthalt hat. Schließt diese Partei den Vertrag als 
Unternehmer, so ist statt des gewöhnlichen Aufenthalts die 
Niederlassung maßgebend, in deren Rahmen der Vertrag 
geschlossen wird. 

§ 37. Einseitig verpflichtende Verträge und schuldbegründende 
einseitige Rechtsgeschäfte sind nach dem Recht des Staates zu 
beurteilen, in dem der Schuldner seinen gewöhnlichen Aufenthalt 
(seine Niederlassung, § 36 zweiter Satz) hat. 

Allgemeine Regeln 

§ 35. (1) Schuldverhältnisse, die nicht in den Anwendungsbereich 
des Übereinkommens vom 19.6.1990 über das auf vertragliche 
Schuldverhältnisse anzuwendende Recht fallen, sind nach dem 
Recht zu beurteilen, das die Parteien ausdrücklich oder schlüssig 
bestimmen (§ 11); einer schlüssigen Bestimmung steht gleich, wenn 
sich aus den Umständen ergibt, daß die Parteien eine bestimmte 
Rechtsordnung als maßgebend angenommen haben. 

(2) Soweit für diese Schuldverhältnisse eine Rechtswahl nicht 
getroffen oder nach diesem Bundesgesetz unbeachtlich ist, sind die 
§§ 37 und 45 bis 49 maßgebend. 

§ 36. wird aufgehoben 

§ 37. (1) Schuldbegründende einseitige Rechtsgeschäfte sind 
nach dem Recht des Staates zu beurteilen, in dem der Schuldner 
seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Verpflichtet sich der Schuldner 
als Unternehmer, so ist statt des gewöhnlichen Aufenthalts die 
Niederlassung maßgebend, in deren Rahmen die Schuld begründet 
wird. 
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Geltende Fassung 

Bankgeschäfte und Versicherungsverträge 

§ 38. (1) Bankgeschäfte sind nach dem Recht des Staates zu 
beurteilen, in dem das Kreditunternehmen seine Niederlassung 
(§ 36 zweiter Satz) hat; bei Bankgeschäften zwischen 
Kreditunternehmen ist die Niederlassung des beauftragten 
Kreditunternehmens maßgebend. 

(2) Versicherungsverträge sind nach dem Recht des Staates zu 
beurteilen, in dem der Versicherer seine Niederlassung (§ 36 
zweiter Satz) hat. 

Börsegeschäfte und ähnliche Verträge 

§ 39. Börsegeschäfte und Verträge, die auf Märkten und Messen 
geschlossen werden, sind nach dem Recht des Staates zu 
beurteilen, in dem sich die Börse oder der Markt befindet bzw. die 
Messe stattfindet. 

Verkäufe durch Versteigerung 

§ 40. Verkäufe durch Versteigerung sind nach dem Recht des 
Staates zu beurteilen, in dem die Versteigerung stattfindet. 

Verbraucherverträge 

§ 41. (1) Verträge, bei denen das Recht des Staates, in dem eine 
Partei ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat, dieser als Verbraucher 
besonderen privatrechtlichen Schutz gewährt, sind nach diesem 
Recht zu beurteilen, wenn sie im Zusammenhang mit eine in diesem 
Staat entfalteten, auf die Schließung solcher Verträge gerichteten 
Tätigkeit des Unternehmers oder der von ihm hiefür verwendeten 
Personen zustandegekommen sind. 

(2) Soweit es sich um die zwingenden Bestimmungen dieses 
Rechtes handelt, ist eine Rechtswahl zum Nachteil des 

2 vorgeschlagene Fassung 

§ 38. wird aufgehoben 

§ 39. wird aufgehoben 

§ 40. wird aufgehoben 

§ 41. wird aufgehoben 
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Geltende Fassung 3 

Verbrauchers unbeachtlich. 

Verträge über die Benützung unbeweglicher Sachen 

§ 42. (1) Verträge über die Benützung unbeweglicher Sachen 
oder Oberbauten sind nach dem Recht des Staates zu beurteilen, in 
dem sich die Sache befindet. 

(2) Soweit es sich um die zwingenden bestandrechtlichen 
Bestimmungen dieses Rechtes handelt, ist eine Rechtswahl zum 
Nachteil des Bestandnehmers unbeachtlich. 

Verträge über Immaterialgüterrechte 

§ 43. (1) Verträge über Immaterialgüterrechte sind nach dem 
Recht des Staates zu beurteilen, für den das Immaterialgüterrecht 
übertragen oder eingeräumt wird. Bezieht sich der Vertrag auf 
mehrere Staaten, so ist das Recht des Staates maßgebend, in dem 
der Erwerber (Lizenznehmer) seinen gewöhnlichen Aufenthalt 
(seine Niederlassung, § 36 zweiter Satz) hat. 

(2) Für Verträge über Immaterialgüterrechte, die mit der Tätigkeit 
eines Arbeitnehmers im Rahmen seines Arbeitsverhältnisses 
zusammenhängen, ist die für das Arbeitsverhältnis geltende 
Verweisungsnorm (§ 44) maßgebend. 

Arbeitsverträge 

§ 44. (1) Arbeitsverträge sind nach dem Recht des Staates zu 
beurteilen, in dem der Arbeitnehmer seine Arbeit gewöhnlich 
verrichtet. Dieses Recht bleibt auch maßgebend, wenn der 
Arbeitnehmer an einen Arbeitsort in einem anderen Staat entsandt 
wird. 

(2) Verrichtet der Arbeitnehmer seine Arbeit gewöhnlich in mehr 
als einem Staat oder hat er keinen gewöhnlichen Arbeitsort, so ist 
das Recht des Staates maßgebend, in dem der Arbeitgeber seinen 

vorgeschlagene Fassung 

§ 42. wird aufgehoben 

§ 43. wird aufgehoben 

§ 44. wird aufgehoben 
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Geltende Fassung 

gewöhnlichen Aufenthalt (seine Niederlassung, § 36 zweiter Satz) 
hat. 

(3) Eine Rechtswahl ist nur beachtlich, wenn sie ausdrücklich 
getrOffen worden ist. Soweit es sich jedoch um die zwingenden 
Bestimmungen der in den Abs. 1 und 2 genannten Rechte handelt, 
ist auch eine ausdrückliche Rechtswahl unbeachtlich, sofern sie 
zum Nachteil des Arbeitnehmers getroffen worden ist. 

4 vorgeschlagene Fassung 

KSchG 

§41a.(1) ... 
(2) .. . 
(3) .. . 
(4) ... 

VerbrauchervertrAge mit Auslandsbezug 

§ 13a. (1) Haben die Parteien eines Verbrauchervertrages mit 
Auslandsbezug das Recht eines Staates gewählt, der nicht dem 
EWR-Abkommen angehört, so ist für die Beurteilung der Gültigkeit 
und der Folgen der Ungültigkeit einer Vertragsbestimmung, die nicht 
eine der beiderseitigen Hauptleistungen festlegt, diese ReChtswahl 
insoweit unbeachtlich, als das gewählte Recht für den Verbraucher 
ungünstiger ist als das Recht, das ohne die Rechtswahl maßgebend 
wäre. Dies gilt nur, wenn ohne die Rechtswahl das Recht eines 
Staates anzuwenden wäre, der dem EWR-Abkommen angehört. 

(2) § 6 und § 879 Abs.3 ABGB sind zum Schutz des Verbrauchers 
ohne Rücksicht darauf anzuwenden, welchem Recht der Vertrag 
unterliegt, wenn dieser im Zusammenhang mit einer in Österreich 
entfalteten, auf die Schließung solcher Verträge gerichteten Tätigkeit 
des Unternehmers oder der von ihm hiefür verwendeten Personen 
zustande gekommen ist. 

§ 41a. (1) unverändert 
(2) unverändert 
(3) unverändert 
(4) unverändert 
(5) § 13a ist auf Verträge anzuwenden, die nach dem Inkrafttreten 

des Übereinkommens vom 19. Juni 1980 über das auf vertragliche 
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Entwurf 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Der Abschluß des nachstehenden Staatsvertrages wird genehmigt: 

Übereinkommen über den Beitritt der Republik Österreich, der Republik 

Finnland und des Königreichs Schweden zu dem am 19. Juni 1980 in Rom zur 

Unterzeichnung aufgelegten Übereinkommen über das auf vertragliche 

Schuldverhältnisse anzuwendende Recht sowie zu dem ersten und dem zweiten 

Protokoll über die Auslegung des Übereinkommens durch den Gerichtshof. 
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.. 

,;:. .. 

ÜBEREINKOMMEN 

ÜBER DEN BEITRJTT DER REPUBLIK ÖSTERREICH, 
\ .. 

DER REPUBLIK FINNLAND UND D~S KONIGREICHS SCHWEDEN 

ZU DEM AM 19. JUNI· 1980 IN ROM ZUR UNTERZEICHNUNG 

AUFGELEGTEN ÜBEREINKOMMEN ÜBER DAS AUF VERTRAGLICHE SCHULDVERHÄL TNIS~E . 
ANZUWENDENDE RECHT SOWIE ZU DEM ERSTEN UND DEM ZWEITEN PROTOKOLL 

ÜBER DIE AUSLEGUNG DES ÜBEREINKOMMENS 

DURCH DEN GERICHTSHOF 

ADH/A,F1N,S/CONV OBL/d 1 
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TITEL I 
, ,') 

Allgemeine Bestimmungen, 

ARTIKEL 1 

, Die Republik Österreich, 'die Republik Finnland und das Königreich Schweden ,treten bei 

a) dem am 19. Ju~i 1980 in Rom zur Unterzeichnung aufgelegten Ubereinkommen über' 

das auf vertragliche, Schuldverhältnisse antuwendende Recht, im folgenden als "Über­

einkommen von 1980" bezeichnet,' in der durch folgende Übereinkommen geänderten 

, Fassung: " 

das am 10. April 1984 in Luxemburg unterzeichnete Übereinkommen über den ' , 

Beitritt der Griechischen Republik zu dem Übereinkommen über das auf vertragliche 

Schuldverhältnisse anzuwendende Recht, im folgenden als "Übereinkommen von 

1984" bezeichnet; 

das C!m 18. Mai 1992 in Funchal unterzeichnete Übereinkommen über den Beitritt 

des Königreichs Spanien und der Portugiesischen Republik zu dem Übereinkommen 

über das auf vertragliche S<::huldverhältnisse anzuwendende Recht, im folgenden als 

"Übereinkommen von 1992" beze'ichnet; 

'b) ,dem am 19. Dezember 1988 unterzeichneten Ersten Protokoll betreffend die Auslegung 

des Übereinkommens über das auf vertragliche Schuldverhältnis~e anzuwendende R'echt 

durch den Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften, im folgenden als "Erstes 

Protokoll von 1988" bezeichn~t; 

c) dem am 19. 'Dezember 1988 unterzeichneten Zweiten Protokoll zur Übertragung 

bestimmter Zuständigkeiten für die Auslegung des Übereinkommens über das auf 

vertragliche Schuldverhältnisse a'nzuwendende' Recht auf den Gerichtshof der Europai­

sehen Gemeinschaften, im folgenden a'ls "Zweites Pr~tokon von 1988" bezeichnet. 

ADH/A,FIN,S/CONV OBL/d 3 

'I., 
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.. • " 

TITEL 111 

Anpassungen des Ersten Protokolls, von 1988 

'ARTIKEL 3 ' 

, , 

I '. .' 

, In Artikel 2 Buchstabe a des Ersten Protokolls von 1988 werden folgende Gedankenstriche 

. eingefügt: 
.: .. 

al zwischen dem zehnten und elften Gedankenstrich: 

" in Österreich: der Oberste Gerichtshof; der Verwaltungsgerichtshof uf?d der 

Verfassungsgerichtshof" ; 

b) . zwischen dem elften und zwölften Gedankenstrich: 

" in Finnland:korkein oikeuslhögsta domstolen, korkein hallinto-oikeu$lhogsta 

förvaltningsdomstolen, markkinatuomioistuinlmarknadsdomstolen und, 

työtuomioistuinlarbetsdomstolen, 

in Schweden: Högsta domstolen, Regeringsrätten, Arbetsdomstolen und 

Marknadsdomstolen" . , 

ADH/A,FIN,S/CONV OBL/d 5 

\ 
\' 
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. -. 

ARTIKEL 6 

(1) Dieses Übereinkommen tritt für die Staaten, die es ratifiziert haben, am ersten Tag 

. des dritten Monats·.in Kraft, dtu auf die Hinterlegung der letzten Ratifikation~urkunde durch .. 

die Republik ~,sterreich, die Republik Finnland oder das Königreich Schweden l\nd durch ein~n 
. • • • • '0" \ 

VertragsstaatfoJgt, der dasObereinkommen über. das auf vertragliche Schuldverhältnisse 

anzuwendende Recht ratifiziert hat. 

(2) Für jeden Vertragssti3at, der das Übereinkommen später ratifiziert, tritt es am ersten . . . 

Tag d~s dritten Mona~s in Kraft, welcher der Hinterlegung seiner ~atifikationsurkunde fol.gt . 
.. / 

ARTIKEL 7 

Der Generalsekretär des. Rates der Europäi.schen Union notifiziert den Unterzeichnerstaaten 

a) die Hinterlegung jeder Ratifikationsurkunde; 

b) die Tage, an denen dieses Übereinkommen für die Vertragsstaaten in Kraft tritt. 

ARTIKEL 8 

Dieses Übere]nkommen ·ist in ·einer Urschrift in dänischer, deutscher, englischer, finnischer, 

französischer, griechischer, irischer, italienischer, niederländischer, portugiesischer, schwedi­

scher und 'spanischer Sprache abgefaßt, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist; 

es wird im Archiv des Gen~ralsekretariats des Rates der Euro·päischen Union hinterlegt. Der 

Generalsekretär übermittelt der Regierung jedes Unterzeichnerstaats eine· beglaubigte 
Abschrift. 

ADH/A,FIN,S/CONV OBL/d 7 
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. - .. 
" 

In den Anhang zu dem Übereinkommen aUfzunehmende 

GEMEINSAME ERKLÄRUNG 

zu dem dem Übereinkommen von Rom als Anhang beigefügten Protokoll 
\ ' 

, \' 

Die hohen Vertragsparteien 

haben den Wortlaut des dem Übereinkommen Von Rom v0t:\ 1980 als Anhang beigefügten 

Protokolls in der durch das Übereinkommen über den Beitritt.der Republik Österreich, der . .: . . . 

Republik Finnland und 'des Königreichs Schweden zu dem Übereinkommen von 1 980 sowie zu 

dem Ersten und dem Zweiten Protokoll von 1988 geänderten Fassung geprüft und 

nehmen zur Kenntnis, daß sich Dänemark, Finnland und Schweden bereit erklären zu prüfen, ' , 

inwieweit es ihnen möglich sein wird, bei künftigen Änderungen ihres ,innerstaatlichen Rechts, 
, 

das auf Fragen im Zusammenhang mit der Güterbeförderung zur See anzuwenden ist, das 

Verfahren des Artikels 23 des Übereinkommens von Rom von 1980 einzuhalten. 

DC/ADH/A,FIN,S/CONV OBU€! 1 
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Übereinkommen über den Beitritt der Republik Österreich, 
der Republik Finnland und des Königreichs Schweden 

z,,!. dem am 19. Juni 1980 in Rom zur Unterzeichnung aufgelegten 
Ubereinkommen über das auf vertragliche Schuldverhältnisse 

anzuwendende Recht sowie zu dem Ersten und Zweiten Protokoll 
über die Auslegung des Übereinkommens durch den Gerichtshof 

Erläuterungen 

Allgemeiner Teil 

Das am 19. Juni 1980 in Rom zur Unterzeichnung aufgelegte 

Übereinkommen über das auf vertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht 

(EVÜ) legt in seinem sachlichen Geltungsbereich einheitliche Kollisionsnormen fest. 

Es ist wichtige Ergänzung und kollisionsrechtliches Gegenstück zum 

Übereinkommen über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckbarkeit 

gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen vom 27. September 1968. 

Nach Art. 28 des Übereinkommens von 1980 kann es (nur) von Vertragsstaaten des 

Vertrages zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft unterzeichnet 

werden. 

Um die neuen Mitgliedstaaten, die mit ihrem Beitritt zur Europäischen Union 

die Verpflichtung zum Beitritt auch zum EVÜ eingegangen sind, in die auf diesem 

Gebiet erreichte Rechtsvereinheitlichung einzubinden, ist der Ausschuß der 

Ständigen Vertreter am 1. Februar 1996 übereingekommen, eine Arbeitsgruppe 

einzusetzen, die den Beitritt der drei neuen Mitgliedstaaten zu den Übereinkommen 

von Brüssel und Rom und den Protokollen dazu in der durch die späteren 

Beitrittsübereinkommen angepaßten und geänderten Fassung vorbereiten sollte. In 

zwei Sitzungen hat die Arbeitsgruppe die für den Beitritt der drei Staaten 

erforderlichen - technischen - Änderungen erarbeitet. 

Das Beitrittsübereinkommen enthält eine Anpassung des dem 

Übereinkommen von 1980 als Anhang beigefügten Protokolls, das nun außer 

Dänemark auch Schweden und Finnland die Beibehaltung ihrer kollisionsrechtlichen 

Regelungen über die Güterbeförderung zur See erlaubt. Weiter wird das Erste 

Protokoll von 1988 über die Auslegung des Übereinkommens durch den 

Europäischen Gerichtshof durch Auflistung von Höchstgerichten in den 
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Beitrittsstaaten technisch angepaßt. Schließlich enthält das Beitrittsübereinkommen 

Schlu ßbestimmungen. 

Das erwähnte Grundabkommen und die beiden Protokolle über die 

Auslegung durch den EuGH sind in der Anlage erläutert. 

Das Übereinkommen ist gesetzesändernd. Es ist direkt anwendbar, eine 

spezielle Transformation und ein Beschluß des Nationalrats nach Art. 50 Abs. 2 

B-VG ist nicht erforderlich. 

Das Übereinkommen enthält keine politischen, verfassungsändernde oder 

verfassungsergänzende Bestimmungen. 

Mit der Ratifizierung des Übereinkommens sind keine Kosten verbunden. 

Besonderer Teil 

Zu Titel I (Allgemeine Bestimmungen): 

Zu Artikel 1 : 

In dieser Bestimmung wird der Beitritt der Republik Österreich, der Republik 

Finnland und des Königreichs Schweden ausdrücklich erklärt und die drei 

Instrumente, auf die sich der Beitritt erstreckt, nämlich das Übereinkommen von 

1980 und die beiden Protokolle betreffend die Auslegung des Übereinkommens von 

1980 durch den Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften genau bezeichnet. 

Das Übereinkommen von 1980 ist durch zwei diesem Übereinkommen 

vorangehende Beitrittsübereinkommen, nämlich durch das am 10. April 1984 in 

Luxemburg unterzeichnete Übereinkommen über den Beitritt Griechenlands und das 

am 18. Mai 1992 in Funchal unterzeichnete Übereinkommen über den Beitritt von 

Spanien und Portugal, geändert worden. Auf diese geänderte Fassung des 

Übereinkommens von 1980 bezieht sich der Beitritt der drei neuen Mitgliedstaaten. 

Zu Titel 11 lAnpassungen des dem Übereinkommen von 1980 als Anhang 

beigefügten Protokolls): 

Zu Artikel 2: 

Art. 21 des Übereinkommens von 1980 erlaubt den Vertragsstaaten, die 

Anwendung (abweichender) internationaler Übereinkommen, denen ein 
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Vertragsstaat angehört. Die dänische Kollisionsregelung für die Güterbeförderung 

zur See weicht vom Übereinkommen von 1980 ab, stimmt aber mit dem Recht der 

anderen skandinavischen Länder überein. Die in diesem Bereich unter den 

skandinavischen Ländern erzielte Rechtsvereinheitlichung beruht allerdings 

(herkömmlicherweise) nicht auf einem internationalen Übereinkommen, sondern 

wurde durch die tatsächliche gleichzeitige Verabschiedung gleiChlautender Gesetze 

durch die Parlamente dieser Länder bewirkt, sodaß Art. 21 in diesem Fall nicht 

anwendbar ist, obwohl diese Art der Rechtsvereinheitlichung aber im Ergebnis 

jener auf Grund eines internationalen Übereinkommens sehr ähnlich ist. Um 

Dänemark die Beibehaltung des skandinavischen Einheitsrechts zu ermöglichen, 

wurde dem Übereinkommen von 1980 ein entsprechendes Protokoll beigefügt. 

Da für Schweden und Finnland als Staaten, die an der skandinavischen 

Rechtsvereinheitlichung teilgenommen haben, gleiches gilt wie für Dänemark, weitet 

Art. 2 dieses Protokoll auf Schweden und Finnland aus. Aus diesem Anlaß wird das 

Zitat des dänischen Rechts aktualisiert. 

Zu Titel 111 (Anpassungen des Ersten Protokolls von 1988): 

Zu Artikel 3: 

In Art. 2 des Ersten Protokolls werden in lit. a die Höchstgerichte der 

Vertragsstaaten aufgezählt, die dem EuGH eine Auslegungsfrage zur 

Vorabentscheidung vorlegen können. Diese Liste wird durch die Aufzählung dieser 

Höchstgerichte in den Beitrittsstaaten ergänzt. Für Österreich ist dies der Oberste 

Gerichtshof, der Verwaltungsgerichtshof und der Verfassungsgerichtshof. 

Zu Titel IV (Schlußbestimmungen): 

Zu Artikel 4 bis 8: 

Die Schlußbestimmungen, die ihr Vorbild in den Beitrittsübereinkommen von 

Luxemburg und Funchal finden, stellen die finnische und schwedische Fassung des 

Übereinkommens sowie der Protokolle den anderen Sprachfassungen gleich, stellen 

das . Erfordernis der Ratifikation durch die Signatarstaaten fest, regeln das 

Inkrafttreten des Übereinkommens und enthalten letztlich eine Bestimmung über die 

Authentizität des Übereinkommens in allen zwölf Vertragssprachen. 
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ANLAGE 

Erläuterungen zum 
-Europäischen Übereinkommen über das auf vertragliche Schuldver­

hältnisse anzuwendende Recht vom 19.Juni 1980, zum 
-Ersten Protokoll über die Auslegung des Übereinkommens von 1980 

durch den Gerichtshof und zum 
-Zweiten Protokoll zur Übertragung bestimmter Zuständigkeiten für die 

Auslegung des Übereinkommens von 1980 auf den Gerichtshof 

Allgemeiner Teil 

1. 1967 haben Belgien, die Niederlande und Luxemburg im Rahmen der 

Europäischen Gemeinschaft die Kodifizierung und Vereinheitlichung des 

internationalen Privatrechts auf der Grundlage eines von diesen Staaten 

erarbeiteten Vertragsentwurfs angeregt. Die Anregung wurde aufgegriffen und bis 

1972 ein Vorentwurf eines Übereinkommens über das auf vertragliche und 

außervertragliche Schuldverhältnisse anwendbare Recht - allerdings beschränkt auf 

bestimmte wirtschaftlich und für das Funktionieren des gemeinsamen Marktes 

bedeutsame Bereiche - fertiggestellt. Auf Wunsch Großbritanniens, das 1973 in den 

Europäischen Gemeinschaften beigetreten ist, wurde das Vorhaben auf vertragliche 

Schuldverhältnisse weiter eingeschränkt. Die Sachverständigengruppe hat 1979 

ihren Entwurf dem Rat der Europäischen Gemeinschaften vorgelegt. Anfang 1980 

hat der Ausschuß der ständigen Vertreter eine ad hoc-Gruppe "Internationales 

Privatrecht" eingesetzt, die eine besondere Tagung des Rates am 19.6.1980 in Rom 

vorbereitete. Auf dieser Tagung wurde schließlich das Übereinkommen fertiggestellt 

und zur Unterzeichnung aufgelegt (ABI EG Nr. L 266/1 vom 9.10.1980). 

Dem Übereinkommen sind ein Protokoll und zwei gemeinsame Erklärungen 

der Unterzeichnerstaaten beigefügt. Das Protokoll betrifft die Güterbeförderung zur 

See betreffende Bestimmungen des dänischen Schiffahrtsgesetzes. Dänemark kann 

diese Bestimmungen ungeachtet des Übereinkommens beibehalten. 

Nach der ersten gemeinsamen Erklärung sollen sich die Organe der 

Europäischen Gemeinschaft, wenn sie im Rahmen ihrer Zuständigkeiten 

Kollisionsnormen schaffen, so weit als möglich an die Grundsätze des 

Übereinkommens halten. Nach der zweiten gemeinsamen Erklärung werden die 

Unterzeichnerstaaten die Möglichkeiten prüfen, dem Europäischen Gerichtshof 
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Auslegungszuständigkeiten zu übertragen. Dazu wurden zwei Brüsseler Protokolle 

jeweils vom 19.12.1988 geschaffen: Das erste über die Auslegung des 

Übereinkommens durch den Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften (ABI 

EG Nr. L 048/1 vom 20.2.1989), das zweite über die Übertragung gewisser 

Zuständigkeiten für die Auslegung auf den Gerichtshof der Europäischen 

Gemeinschaften (ABI EG Nr. L 048/17 vom 20.2.1989). 

Das Übereinkommen über den Beitritt der Republik Griechenland vom 

10.4.1984 (ABI EG Nr. L 146/1 vom 31.5.1984) und das Übereinkommen über den 

Beitritt des Königreichs Spanien und der portugiesischen Republik vom 18.5.1992 

(ABI EG Nr. L 333/1 vom 18.11.1992), ändern die Protokolle und das 

Übereinkommen geringfügig ab. 

Zu dem Übereinkommen ist ein Bericht von Giuliano und Lagarde erstellt 

worden, in dem die Grundsätze des Übereinkommens sowie die Überlegungen, die 

zu einzelnen Regelungen geführt haben, dargelegt werden und der auch 

rechtsvergleichende Hinweise auf die Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten enthält 

(ABI EG Nr. C 282/1 vom 31.10.1980). Der Bericht soll den Gerichten der 

Vertragsstaaten die Anwendung des Übereinkommens erleichtern und zur möglichst 

einheitlichen Auslegung des Übereinkommens in den Vertragsstaaten beitragen. Auf 

dies:en Bericht wird im folgenden als "Bericht" Bezug genommen. 

. Am 1.4.1991 ist das Übereinkommen in Kraft getreten und gilt seither für 

Belgien, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Griechenland, Italien, Luxemburg und 

das Vereinigte Königreich. Für die Niederlande ist es seit 1.9.1991 in Kraft, für Irland 

seit 1.1.1992, für Spanien seit 1.9.1993 und für Portugal seit 1.9.1994. Die beiden 

Protokolle sind vom Vereinigten Königreich am 29.1.1991, von den Niederlanden 

am 21.6.1991, von Griechenland am 8.5.1992, von Luxemburg am 13.8.1992, von 

Italien am 9.12.1992, von Portugal am 30.6.1994, von Spanien am 14.9.1994, von 

Frankreich am 1.12.1995 und von Deutschland am 26.3.1996 ratifiziert worden. 

Irland hat das zweite Protokoll am 29.10.1991 ratifiziert. Die Protokolle sind noch 

nicht in Kraft getreten. 

2. Ziel des Übereinkommens ist die Angleichung von Teilen des 

Kolli~ionsrechts, um auf wirtschaftlichem Gebiet die rechtlichen Voraussetzungen für 

einen Binnenmarkt im Sinne des EWG-Vertrages zu schaffen. Eine Harmonisierung 

oder Vereinheitlichung des materiellen Rechts, die unter den Mitgliedstaaten die 
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kollisionsrechtliche Problematik in den Hintergrund treten lassen würde, ist zwar 

beabsichtigt, doch kurz- oder mittelfristig nicht zu realisieren. Da mit der Zunahme 

der privatrechtlichen Beziehungen über die Grenzen hinweg auch die Zahl der 

Rechtsstreitigkeiten wächst, bei denen die Frage des anzuwendenden Rechts zu 

lösen ist, soll durch eine Vereinheitlichung dieses Rechtsgebiets die 

Rechtssicherheit erhöht werden und so der Wirtschaftsverkehr zwischen den 

Mitgliedstaaten erleichtert werden. Darüber hinaus ist das Übereinkommen als eine 

Ergänzung zum Brüsseler Übereinkommen über die gerichtliche Zuständigkeit und 

die Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen zu sehen. Wenn 

das Kollisionsrecht vereinheitlicht ist, spielt die Frage, bei welchem Gericht ein 

Verfahren anhängig gemacht wird, für den Ausgang des Verfahrens keine Rolle 

mehr, weil jedes Gericht das gleiche materielle Recht anzuwenden hat. Schließlich 

soll das Übereinkommen einer Auseinanderentwicklung des internationalen 

Privatrechts der verschiedenen Mitgliedstaaten vorbeugen. 

3. Das Übereinkommen schafft einheitliche Kollisionsregeln für vertragliche 

Schuldverhältnisse (nicht auch für außervertragliche Schuldverhältnisse wie 

Bereicherung und Schadenersatz). Vom Anwendungsbereich ausdrücklich 

ausgenommen sind Schuldverhältnisse mit eherechtlichem, familienrechtlichem 

oder erbrechtlichem Inhalt, Schuldverhältnisse des Gesellschafts- und 

Vereinsrechts, Verpflichtungen aus Wechseln, Schecks und anderen handelbaren 

Wertpapieren. Das Übereinkommen ist darüber hinaus auf (bestimmte) 

Versicherungsverträge nicht anzuwenden. 

Die Regeln des Übereinkommens sind auch anzuwenden, wenn sie zum 

Recht eines Nicht-Vertragsstaates führen oder der zu beurteilende Sachverhalt 

überhaupt keinen Bezug zu einem Vertragsstaat hat. 

Rück- und Weiterverweisungen sind unbeachtlich. Das Übereinkommen 

enthält Bestimmungen über die Beachtlichkeit des ordre public sowie fremder und 

eigener Eingriffsnormen. 

Grundsätzlich kann nach dem Übereinkommen von den Parteien das auf den 

Vertrag anzuwendende Recht frei gewählt werden. Diese Rechtswahlmöglichkeit 

wird grundsätzlich nur im Rahmen der Verbraucher- und der Arbeitsverträge 

eingeschränkt. 
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Das Übereinkommen enthält Regeln für die Anknüpfung, wenn die Parteien 

kein Recht gewählt haben. Grundsätzlich ist dann das Recht jenes Staates 

anzuwenden, in dem die Vertragspartei, die die charakteristische Leistung erbringt 

(das ist die Leistung, die den Vertrag charakterisiert und nicht das Entgelt ist), ihren 

Sitz hat. 

Es wird vermutet, daß die objektiven Anknüpfungen Ausdruck der engsten 

Verbindung des Sachverhaltes zu dem maßgebenden Recht darstellen. Die 

Vermutung kann widerlegt werden. 

Verträge über dingliche Rechte an einem Grundstück oder Rechte zur 

Nutzung eines Grundstücks sind nach dem Recht des Lageortes zu beurteilen. Für 

Verbraucherverträge gibt es Ausnahmen: die Rechtswahlfreiheit ist eingeschränkt 

und die objektive Anknüpfung weicht von der allgemeinen Regel (charakteristische 

Leistung) ab. Unter bestimmten Voraussetzungen ist das Recht des Staates 

maßgebend, in dem der Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Auf 

Arbeitsverträge ist das Recht des Staates anzuwenden, in dem der Arbeitnehmer 

gewöhnlich seine Arbeit verrichtet. 

4. Das Übereinkommen steht mit den EuropäiSChen Gemeinschaften in 

einem engen Zusammenhang, ohne jedoch ausdrücklich an eine Rechtsgrundlage 

aus den Gründungsverträgen (insbesondere Art. 220 des EWG-Vertrages) 

anzuknüpfen. Es stellt nicht Gemeinschaftsrecht im eigentlichen Sinn dar, sondern 

ist e.ine völkerrechtliche Übereinkunft der Mitgliedstaaten. 

Obwohl bei der Schaffung des IPR-Gesetzes auf die Arbeiten an dem 

Übereinkommen Rücksicht genommen worden ist und man versucht hatte, sich 

möglichst weit - im sachlichen Anwendungsbereich des Übereinkommens - an 

dessen Lösungen zu halten, (so knüpft auch das IPR-Gesetz grundsätzlich an die 

charakteristische Leistung an, läßt die freie Rechtswahl im Schuldrecht zu und sieht 

ein eigenes Verbrauchervertrags- und Arbeitsvertragsstatut vor) unterscheidet es 

sich doch in einigen Punkten im Ergebnis geringfügig, in anderen Punkten auch 

grundlegend vom österreichischen Kollisionsrecht: 

Ausweichklausel: Die Vermutung, daß die besonderen 

Kollisionsbestimmungen das Recht zur Anwendung berufen, zu dem der 

Sachverhalt die engste (im österreichischen Recht die "stärkste") Beziehung hat, 

kann nach dem Übereinkommen widerlegt werden (Art. 4 Abs. 5, Art. 6 Abs. 2 
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letzter Halbsatz); dies ist nach herrschender Auffassung zu § 1 IPR-Gesetz nach 

österreichischem Recht nicht möglich. 

- Das Übereinkommen enthält anders als das IPR-Gesetz eine ausdrückliche 

Bestimmung über Eingriffsnormen (Art. 7). 

- Während das IPR-Gesetz Gesamtverweisungsnormen enthält (§ 5 

IPR-Gesetz), sind nach Art. 15 des Übereinkommens Rück- und 

Weiterverweisungen nicht zu beachten; die Verweisungen des Übereinkommens 

sind also Sachnormverweisungen. 

- Anders als § 11 IPR-Gesetz läßt das Übereinkommen eine Rechtswahl 

durch Geltungsannahme nicht zu . 

.. .. - Auch bei reinen Inlandssachverhalten kann ausländisches Recht gewählt 

werden (Art. 3). 

- Das Übereinkommen sieht anders als § 42 Abs. 2 IPR-Gesetz für Verträge 

über unbewegliche Sachen keine Rechtswahlbeschränkung vor. 

- Für Arbeitsverträge kann abweichend von § 44 Abs. 3 IPR-Gesetz auch 

schlüssig ein Recht gewählt werden. 

- Verträge über dingliche Rechte an Grundstücken oder über die Nutzung von 

Grundstücken sind nach dem Recht des Staates zu beurteilen, in dem das 

Grundstück gelegen ist. Nach dem IPR-Gesetz gelten für das Titelgeschäft die 

allgemeinen Grundsätze; es wird an das Recht des gewöhnlichen Aufenthalts jener 

Partei angeknüpft, die die charakteristische Leistung erbringt. Für Mietverträge ist 

nach dem EVÜ die Rechtswahl nicht eingeschränkt (allerdings sind die 

Mieterschutzbestimmungen ein typisches Beispiel für Eingriffsnormen). 

- Für Güterbeförderungsverträge gibt es eine Sonderregelung: Anders als 

nach dem IPR-Gesetz spielen Vertragsabschlußort, Verlade- oder Entladeort eine 

zusätzliche Rolle. 

- Dem Übereinkommen fehlen die Sonderregelungen des IPR-Gesetzes über 

einseitig verpflichtende Verträge (§ 37 IPR-Gesetz), über Bankgeschäfte (§ 38 

IPR-Gesetz), über Börsengeschäfte und ähnliche Verträge (§ 39 IPR-Gesetz), über 

Verkäufe durch Versteigerung sowie für Verträge über die Immaterialgüterrechte 

(§ 43 I PR-Gesetz). 
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- Das Übereinkommen schützt den guten Glauben in die Rechts-, Geschäfts­

und Handlungsfähigkeit nach dem Recht des Abschlußortes, wenn der Vertrag unter 

Anwesenden abgeschlossen wird. 

- Das Übereinkommen regelt auch ausdrücklich den Geltungsbereich der 

einzelnen Verweisungsnormen (Art. 10). 

- Die Bestimmungen über Verbraucherverträge sind im Übereinkommen 

enger gefaßt als im IPR-Gesetz. 

Das Übereinkommen ist direkt anwendbar, es derogiert dem IPR-Gesetz 

teilweise. Dazu bestimmt § 53 IPR-Gesetz ausdrücklich, daß Bestimmungen 

zwischenstaatlicher Vereinbarungen durch dieses Bundesgesetz nicht berührt 

werden. Ein schuldrechtlicher Sachverhalt mit Auslandsbezug ist daher in erster 

Linie nach den Bestimmungen des Übereinkommens anzuknüpfen, nur wenn der 

Sachverhalt nicht in den Anwendungsbereich des Übereinkommens fällt, ist auf die 

Regelungen des IPR-Gesetzes zurückzugreifen. 
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Besonderer Teil 

Übereinkommen über das auf vertragliche Schuldverhältnisse 

anzuwendende Recht 

Das Übereinkommen ist in drei Titel untergliedert. Der erste regelt den 

Anwendungsbereich des Übereinkommens, der zweite Titel enthält die operativen 

Bestimmungen, nämlich jene über die Rechtswahl, die objektive Anknüpfung und 

allgemeine Bestimmungen, der dritte Titel enthält die Schlußbestimmungen . 

. - Zu Titel I (Anwendungsbereich) 

In diesem Titel wird der Anwendungsbereich in sachlicher Hinsicht (Art. 1) 

und in gewisser Weise auch in räumlicher Hinsicht (Art. 2) geregelt. 

Zu Art. 1 (Anwendungsbereich) 

Zu Abs. 1 

Das Übereinkommen ist nur auf vertragliche Schuldverhältnisse anzuwenden. 

Au ßervertragliche (gesetzliche) Schuldverhältnisse sind vom 

Anwendungsbereich ausgenommen. Schadenersatzansprüche aus Delikt oder 

Bereicherungsansprüche und sonstige außervertragliche Schuldverhältnisse fallen 

daher nicht in den Anwendungsbereich des Übereinkommens. Sie sind (weiterhin) 

nach den Regeln des IPR-Gesetzes (§ 46 ff. IPR-Gesetz) und nach den 

einschlägigen bilateralen oder multilateralen Verträgen zu beurteilen. 

Typisch für Kollisionsregeln ist es, daß sie wie hier für ihre Anwendbarkeit 

einen Auslandsbezug des Sachverhalts vorausgesetzen ("eine Verbindung zum 

Recht verschiedener Staaten aufweist"). Allerdings regelt Art. 3 Abs. 3 die Wirkung 

einer Rechtswahl, wenn alle anderen Teile des Sachverhalts im Zeitpunkt der 

Rechtswahl in ein- und demselben Staat belegen sind. Die Wahl eines fremden 

Rechts ist daher als (ausreichender) Auslandsbezug im Sinn des Abs. 1 anzusehen, 

weil sonst Art. 3 Abs. 3 keinen Anwendungsbereich hätte. 

Zu Abs. 2 

Abs. 2 schränkt den Anwendungsbereich des Übereinkommens (weiter) ein. 

In lit. abis h sind'einzelne Rechtsbereiche aufgezählt, für die das Übereinkommen 
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nicht gilt, obwohl manche von ihnen zum Schuldvertragsrecht zu zählen sind oder 

zumindest Bezüge zum Schuldvertragsrecht aufweisen. 

Zu lit. a 

Der Personenstand, die Rechts-, Geschäfts- und Handlungsfreiheit von 

natürlichen Personen ist - vorbehaltlich des Art. 11 - ebenfalls vom 

Anwendungsbereich des Übereinkommens ausgenommen. 

Zu lit. b 

Durch die Bestimmung werden vertragliche Schuldverhältnisse im Rahmen 

des Erb- und Familienrechts vom Anwendungsbereich ausgeschlossen. Ein 

Erbvertrag oder ein Ehepakt ist nicht nach dem Übereinkommen, sondern nach den 

Regeln des IPR-Gesetzes anzuknüpfen. Unterhaltsvereinbarungen sind von diesem 

Ausschluß nur erfaßt, wenn ihnen eine gesetzliche Unterhaltspflicht zugrunde liegt. 

Unterhaltsvereinbarungen aber, die an keine gesetzliche Grundlage im Ehe- und 

Familienrecht anknüpfen, also etwa eine Unterhaltsvereinbarung zwischen 

Lebensgefährten, sind vom Übereinkommen umfaßt. 

Zu lit. c 

Die Ausnahme für Verpflichtungen aus Wechseln, Schecks und 

Eigenwechseln bewirkt, daß solche Verpflichtungen kollisionsrechtlich weiterhin 

nach den Art. 91 ff. des Wechselgesetzes und den Art. 60 ff. des Scheckgesetzes 

anzuknüpfen sind. Für andere handelbare Wertpapiere gelten durch diese 

Ausnahme die Bestimmungen des I PR-Gesetzes. Allerdings ist diese Ausnahme 

hinsichtlich der anderen handelbaren Wertpapiere auf Verpflichtungen beschränkt, 

die sich aus deren Handelbarkeit ergeben. Verträge, auf Grund derer die 

Wertpapiere ausgestellt werden und Verträge über den Kauf solcher Wertpapiere 

sind vom Anwendungsbereich des Übereinkommens nicht ausgeschlossen. 

Als handelbare Wertpapiere sind Inhaber- oder Orderpapiere anzusehen. 

"Verpflichtungen, die aus der Handelbarkeit der Wertpapiere entstehen" sind 

Verpflichtungen zu verstehen, die auf der spezifisch wertpapierrechtlichen Funktion 

der Papiere beruhen (Bericht Anm 4 zu Art. 1). 

Zu lit. d 

Schieds- und Gerichtsstandsvereinbarungen sind vom Anwendungsbereich 

des Übereinkommens auch hinsichtlich ihrer nicht bloß verfahrensrechtlichen 

Aspekte ausgenommen. 
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Zu lit. e 

Das Gesellschafts- und das Vereinsrecht und das Recht der juristischen 

Personen werden auch nach dem IPR-Gesetz nicht schuld rechtlich angeknüpft, 

sondern gemäß § 10 nach dem Personalstatut der juristischen Person. 

Zu lit. f 

Die Vertretungsmacht (Au ßenverhältnis der Stellvertretung) ist vom 

Anwendungsbereich des Übereinkommens ausgenommen. Es gilt weiterhin § 49 

IPR-Gesetz, für die Vertretungsmacht von Organen § 10 IPR-Gesetz (Personalstatut 

der juristischen Person). Nicht von der Ausnahme umfaßt ist ein auf einem Vertrag 

beruhendes Verhältnis zwischen Vertretenem und Vertreter. 

Zu lit. g 

Unter "Trust" ist nur ein Treuhandverhältnis nach anglo-amerikanischem 

Billigkeitsrecht gemeint. Treuhandverhältnisse anderer Rechtsordnungen sind vom 

Anwendungsbereich des Übereinkommens nur dann ausgeschlossen, wenn sie 

(ausnahmsweise) ebenso oder weitgehend ähnlich ausgestaltet sind wie der 

anglo-amerikanische "Trust". 

Zu lit. h 

Auf den Beweis und das Verfahren werden regelmäßig die lex fori 

angewendet, die diesbezügliche Ausnahme von dem Anwendungsbereich des 

Übereinkommens hat daher nur klarstellenden Charakter. Der Art. 14 regelt 

materiellrechtliche Bezüge des Beweises (Näheres siehe zu Art. 14). 

Zu Abs. 3 und Abs. 4 

Abs. 3 nimmt bestimmte Versicherungsverhältnisse vom Anwendungsbereich 

aus. Im Bereich dieser Ausnahme wurde mit dem Bundesgesetz über 

internationales Versicherungsvertragsrecht für den Europäischen Wirtschaftsraum, 

BGBI. Nr.89/1993, das einschlägige Richtlinien umsetzt, besonderes 

Versicheru ngskollisionsrecht geschaffen. 

Zu Art. 2 (Anwendung des Rechts von Nichtvertragsstaaten) 

Das Übereinkommen ist auch dann anzuwenden, wenn das danach 

maßgebende Recht das Recht des Nichtvertragsstaats ist; es kommt auch nicht auf 

eine allfällige Gegenseitigkeit . an. Fällt ein Sachverhalt in den sachlichen 

Anwendungsbereich des Übereinkommens, so ist er daher nach dem nach dem 

Übereinkommen maßgebenden Recht zu beurteilen, auch wenn kein Bezug zu 
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einem Vertragsstaat besteht. Im Rahmen des sachlichen Anwendungsbereichs tritt 

das Übereinkommen so an die Stelle der Regeln des I PR-Gesetzes. Damit wird 

vermieden, daß im Einzelfall kollisionsrechtliche Vorbeurteilungen angestellt und 

geprüft werden muß, ob die Regeln des Übereinkommens zum Recht eines 

Vertragsstaates fahren oder zu dem eines Nichtvertragsstaates. 

· Titel 11 (einheitliche Bestimmungen) 

Dieser Titel.enthält die operativen Regeln des Übereinkommens. 

Zu Art. 3 (freie Rechtswahl) 

Das Übereinkommen folgt dem international allgemein anerkannten 

Grundsatz der kollisionsrechtlichen Privatautonomie der Parteien. Maßgebend ist für 

Schuldverträge jenes Recht, das die Parteien gewählt haben. Die Rechtswahl mu ß 

ausdrücklich sein oder sich mit hinreichender Sicherheit aus den Bestimmungen des 

Vertrages oder aus den Umständen des Falles ergeben, sie kann also auch 

schlüssig getroffen werden. 

Das IPR-Gesetz stellt die schlüssige Geltungsannahme der schlüssigen 

Rechtswahl gleich. Das Übereinkommen läßt hingegen nur die schlüssige 

Rechtswahl gelten. Die (bloße) Geltungsannahme (ohne Rechtswahlwillen) führt 

nac~,dem Übereinkommen zur objektiven Anknüpfung. 

· Die Parteien können die Rechtswahl auf nur einen Teil des Vertrages 

beschränken, aber auch für verschiedenen Teile des Vertrages jeweils 

verschiedene Rechte wählen. Eine solche Aufspaltung des Vertragsstatuts muß 

aber. sachgerecht sein und sich auf Elemente des Vertrages beziehen, die 

verschiedenen Rechten unterworfen werden können, ohne daß dies zu 

widersprüchlichen Ergebnissen fahrt; sonst kommt die objektive Anknüpfung zum 

Tragen (Bericht Anm 4 zu Art. 3). 

Zu Abs. 2 

· Dem Grundsatz der Partei autonomie folgend können die Parteien - wie nach 

§ 11 Abs. 3 IPR-Gesetz - jederzeit eine einmal getroffene Rechtswahl abändern 

oder erst nachträglich ein Recht wählen. 

Durch Art. 3 Abs. 2 zweiter Satz wird sichergestellt, daß durch eine 

einvernehmliche Änderung der Rechtswahl die Formgültigkeit des Vertrages nicht 

berührt wird. Eine entgegengesetzte Lösung würde dem Willen der Parteien 

regelmäßig widersprechen. Auch Rechte Dritter bleiben von einer nachträglichen 
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Rechtswahl unberührt (im Verhältnis zu Dritten bleibt das früher maßgebende Recht 

anzuwenden, wenn durch die nachträgliche Rechtswahl in die Rechtsposition des 

Dritten eingegriffen wird). 

Zu Abs. 3 

. Abs. 3 schränkt die Rechtswahlmöglichkeit in einem Sonderfa" ein. Hat der 

Sachverhalt außer der Tatsache der Rechtswahl der Parteien keinen 

Auslandsbezug, so bleiben zwingende Bestimmungen von der Wahl unberührt. Dies 

auch in dem Fa", daß die Parteien die Zuständigkeit eines ausländischen Gerichts 

vereinbart haben. 

Die Rechtswahl selbst ist als Sachverhaltselement anzusehen, das einen 

Auslandsbezug im Sinn des Art. 1 Abs. 1 (Sachverhalt mit Verbindung zum Recht 

verschiedener Staaten) herstellt und das Übereinkommen anwendbar macht ("a"e 

anderen Teile des Sachverhaltsn). 

Da mit Hilfe der kollisionsrechtlichen Parteiautonomie nicht die Grenzen der 

Parteiautonomie im Sachrecht umgangen werden können sollen, bleiben zwingende 

Bestimmungen für den Vertrag trotz der Rechtswahl maßgebend. 

Der Begriff "zwingende Bestimmungenn, der im Zusammenhang mit der 

Rechtswahlbeschränkung bei Verbraucherverträgen (Art. 5 Abs. 2) und im 

Zusammenhang mit der Rechtswahlbeschränkung bei Arbeitsverträgen (Art. 6 

Abs.1) ebenso wie in Art. 7 Abs. 1 (mögliche Berücksichtigung fremden zwingenden 

Rechts verwendet wird), wird hier näher umschreiben. Zwingende Bestimmungen 

sind solche, von denen nach dem Recht des Staates, zu dem die objektive 

Anknüpfung führt, durch Vertrag nicht abgewichen werden kann. 

Zu Abs. 4 

Die Einigung der Parteien über das anzuwendende Recht wird wie sonst ein 

Vertrag nach diesem Übereinkommen behandelt. Ausdrücklich werden die Art. 8, 9 

und 11 für anwendbar erklärt, also die Regelungen, die das für das 

Zust~ndekommen eines Vertrages sowohl inhaltlich als auch der Form nach und 

das. für die Rechtsgeschäfts- und Handlungsfähigkeit maßgebende Recht 

bestimmen. 

Zu Art. 4 (mangels Rechtswahl anzuwendendes Recht) 

Art. 4 regelt, welches Recht anzuwenden ist, wenn die Parteien des 

Schuldverhältnisses das maßgebende Recht nicht wirksam nach Art. 3 gewählt 
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haben. Grundsätzlich gilt diese Anknüpfung für alle vertraglichen Schuldverhältnisse 

(soweit sie in den Anwendungsbereich des Übereinkommens fallen), Ausnahmen 

bestehen nur für Verbraucherverträge (Art. 5 Abs. 3) und für Arbeitsverträge und 

Arbeitsverhältnisse (Art. 6 Abs. 2). 

Zu Abs. 1 

Mangels - gültiger - Rechtswahl nach Art. 3 ist auf den Vertrag das Recht des 

Staates anzuwenden, mit dem der Vertrag die engsten Verbindungen aufweist. 

Damit legt die Bestimmung einen im internationalen Privatrecht allgemein 

anerkannten Grundsatz ausdrücklich fest (vgl. § 1 Abs. 1 IPR-Gesetz, der allerdings 

statt auf die engste Beziehung auf die stärkste Beziehung abstellt). Auch nach 

Vertragsabschluß eingetretene Umstände können für die Bestimmung der engsten 

Beziehung herangezogen werden (Bericht Anm 2 zu Art. 4 ). Ausdrücklich wird der 

Fall geregelt, daß sich ein Teil des Vertrages vom Rest trennen läßt. Bei 

Nahebeziehungen zu unterschiedlichen Rechtsordnungen kann - ausnahmsweise -

auf verschiedene Teile des Vertrages jeweils anderes Recht anzuwenden sein. Die 

kollisionsrechtliche AUfspaltung des Vertragsstatuts steht bei der objektiven 

Anknüpfung unter den gleichen Kautelen wie bei jener durch gespaltene 

Rech.tswahl. 

Zu Abs. 2 

... Der Begriff "engste Verbindung" gibt dem Rechtsanwender einen weiten 

Auslegungsspielraum und erschwert eine zuverlässige Aussage, welches Recht im 

Einzelfall anzuwenden ist. Diese Schwierigkeiten werden durch Vermutungen 

gemindert. 

Nach Abs. 2 wird vermutet, daß der Vertrag die engste Verbindung mit dem 

Staat aufweist, in dem die Partei, die die charakteristische Leistung zu erbringen 

hat, im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses ihren gewöhnlichen Aufenthalt oder ihren 

Sitz hat. Durch diese Vermutung wird die konkretere objektive Anknüpfung nach 

Abs. 2 zur Regel und eine davon abweichende auf Abs. 1 gestützte andere 

Anknüpfung zur Ausnahme. Nach dem vergleichbaren § 1 Abs. 2 IPR-Gesetz sind 

dagegen die objektiven Anknüpfungen (Anknüpfung an die charakteristische 

Leistung) als Ausdruck des Grundsatzes der engsten Beziehung anzusehen, sie 

werden nicht bloß als solche vermutet. Während § 1 Abs. 1 IPR-Gesetz somit vor 
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allem die Funktion einer lückenfüllenden Regelung hat, ist Art. 4 Abs. 1 EVÜ in 

erster Linie Ausweichklausel. 

Der von der Lehre entwickelte Begriff der charakteristischen Leistung als 

Anknüpfungsmerkmal ist vom IPR-Gesetz übernommen worden und daher in 

Österreich schon seit längerem rechtliche Realität. Unbestritten ist bei Verträgen, 

bei denen ein Geldbetrag im Austauschverhältnis zu einer anderen Leistung steht, 

diese andere Leistung die charakteristische (so auch § 36 IPR-Gesetz). Fälle, in 

denen die charakteristische Leistung nicht bestimmbar ist (etwa Tausch), sind in 

Abs. 5 gesondert geregelt. 

Im einzelnen ist die Bestimmung differenzierter als § 36 IPR-Gesetz. Sie 

unterscheidet danach, ob der Erbringer der charakteristischen Leistung eine 

juristische Person ist oder nicht und ob der Vertrag in Ausübung einer beruflichen 

oder gewerblichen Tätigkeit geschlossen wurde. Im ersten Fall ist der gewöhnliche 

Aufenthalt der Person, sonst der Sitz der juristischen Person (Hauptverwaltung) und 

im letzten Fall die Hauptniederlassung oder jene Niederlassung, von der nach dem 

Vertrag die charakteristische Leistung zu erbringen ist, entscheidend. 

Zu Abs. 3 

. Eine andere Vermutung gilt für Verträge, die ein dingliches Recht an einem 

Grunpstück oder ein Recht zur Nutzung eines Grundstücks zum Gegenstand haben. 

Für diese Verträge wird die engste Verbindung zum Recht des Lageorts des 

Grundstücks (lex rei sitae) angenommen. In den Anwendungsbereich der 

Bestimmung fallen nicht nur Verträge über den Erwerb eines Grundstücks (einer 

Liegenschaft), sondern insbesondere auch Verträge über die Nutzung eines 

Grundstücks (Miete, Pacht), nicht aber Bauverträge oder Instandhaltungsverträge, 

weil .i~ diesen Fällen nicht Grundstücks- oder Grundstücksnutzungsrechte, sondern 

die auszuführenden Bauleistungen Gegenstand des Vertrages sind. Auch in den 

Fällen des Abs. 3 wird nur vermutet, daß die engste Beziehung zur lex rei sitae 

besteht. Die Vermutung kann widerlegt werden. So wird wohl deutsches Recht 

angewendet werden können, wenn ein Deutscher seine spanische Ferienwohnung 

einem anderen Deutschen vorübergehend vermietet (so dazu auch Abs. 5). 

Die Sonderregelung gilt nur, soweit ein dingliches Recht an einem 

Gru~dstück oder ein Recht zur Nutzung eines Grundstücks Vertragsgegenstand ist. 

Bei komplexen Vertragen wird es zu einer Spaltung kommen, wenn nicht auf Grund 
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der ·Ausweichklausel der Vertrag hinsichtlich aller Teile demselben Recht zu 

unterstellen ist. 

: Von den Lösungen des IPR-Gesetzes unterscheidet sich diese Bestimmung 

hinsichtlich des Erwerbs eines Grundstückes. Das Titelgeschäft unterliegt nach § 36 

IPR-Gesetz dem Verkäuferrecht, nach dem EVÜ aber dem Liegenschaftsstatut. In 

Fällen allerdings, in denen der Verkäufer des Grundstücks seinen gewöhnlichen 

Aufenthalt oder seine Niederlassung nicht in dem Staat hatte, in dem die Sache 

gelegen ist, hat die österreichische Rechtsprechung oft nach § 35 Abs. 1 

IPR-Gesetz angenommen, daß die Parteien für das Titelgeschäft die Maßgeblichkeit 

des Rechtes des Lageortes vorausgesetzt haben und ist von einer 

Geltungsannahme der Parteien für das Lageortrecht ausgegangen. Im Ergebnis 

weicht das EVÜ insofern daher von der bisherigen österreichischen Rechtslage 

nicht stark ab. Zu Abs. 4 

Eine etwas modifizierte Vermutung besteht für Güterbeförderungsverträge 

(auch für Charterverträge für eine einzige Reise und andere Verträge, die in der 

Hauptsache der Güterbeförderung dienen). Hier wird an das Recht der 

Hauptniederlassung des Beförderers angeknüpft, aber nur unter der Voraussetzung, 

daß . sich in diesem Staat auch der Verladeort, der Entladeort oder die 

Haup~niederlassung des Absenders befindet. Sind diese Voraussetzungen nicht 

erfüllt, so besteht keine Vermutung und der Vertrag ist nach Abs. 1 (stärkste 

Beziehung) anzuknüpfen. Die Hauptniederlassung einer Schiftahrtslinie in einem 

sogenannten Billigflaggenstaat begründet für sich keine ausreichende 

Nahebeziehung zu dieser Rechtsordnung, so daß weitere Anknüpfungskriterien 

hinzu~reten müssen, um die Maßgeblichkeit dieses Rechts vermuten zu können . 

. Verträge über die Personenbeförderung fallen nicht in den 

Anwendungsbereich des Abs. 4 und sind daher nach der Vermutung des Abs. 2 

anzuknüpfen. 

Das IPR-Gesetz enthält dagegen für Beförderungsverträge keine 

Sondervorschriften. 

Zu Abs. 5 

Wenn die charakteristische Leistung nicht bestimmbar ist, wie etwa bei einem 

Tauschvertrag, dann ist der Vertrag nach der stärksten Beziehung (Abs. 1) 

anzuknüpfen. Die Regelung stimmt im Ergebnis mit der Lösung des IPR-Gesetzes 
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überein (§ 36 IPR-Gesetz stellt auf gegenseitige Verträge ab, nach denen eine 

Partei der anderen zumindest überwiegend Geld schuldet). 

Die Vermutungen der Abs. 2, 3 und 4 gelten nicht, wenn sich aus der 

Gesamtheit der Umstände ergibt, daß der Vertrag engere Verbindungen mit einem 

anderen Staat aufweist. Da es sich bei den Vermutungen ohnehin nur um 

-einfache", also widerlegbare Vermutungen handelt (Bericht Anm 8 zu Art. 3), dient 

die vorliegende Regel vor allem der KlarsteIlung. 

Zu Art. 5 (Verbraucherverträge) 

Wie das IPR-Gesetz enthält auch das Übereinkommen Sonderregeln für 

Verbraucherverträge. Art. 5 schränkt für Verbraucherverträge die 

Rechtswahlmöglichkeit ein und sieht eine abweichende objektive Anknüpfung vor. 

Zu Abs. 1 

Abs. 1 umschreibt den Verbraucher wie Art. 13 des Übereinkommens über 

die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in 

Zivil- und Handelssachen (EuGVÜ) als eine Vertragspartei, die den Vertrag nicht zu 

einer beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit abschließt. Während die 

Umschreibung des Verbrauchers der Definition im § 1 KSchG vergleichbar ist 

üemand, für den das Geschäft nicht zum Betrieb seines Unternehmens gehört), 

besteht ein Unterschied im Begriff des Verbrauchervertrags. Nach § 41 IPR-Gesetz 

muß dem Verbraucher ein Unternehmer gegenüberstehen. Nach dem 

Übereinkommen kommt es nicht darauf an, wer Vertragspartner des Verbrauchers 

ist. Ein Verbrauchervertrag ist danach auch der zwischen zwei "Verbrauchern" 

geschlossene Vertrag, z.B. die "private" Veräußerung eines Kraftfahrzeugs. Solche 

Verträge werden aber typischerweise nicht grenzüberschreitend geschlossen, 

sodaß der Unterschied keine große praktische Rolle spielt. 

Art. 5 gilt für die Lieferung nur beweglicher Sachen (die "Lieferung" 

unbeweglicher Sachen an Verbraucher richtet sich daher nach Art. 4 Abs. 3). Die 

Erbringung von Dienstleistungen an eine Person fallen ebenfalls unter das 

Verbraucherstatut. Auch Werkverträge und Dienstverträge können 

Verbraucherverträge sein. Die Bestimmung gilt auch für Verträge zur Finanzierung 

eines solchen Geschäfts, also eines Verbrauchergeschäfts. Nimmt der Verbraucher 

daher einen Kredit zur Finanzierung einer Liegenschaft auf, so dient der Kredit nicht 

der Finanzierung eines solchen Geschäfts und der Kreditvertrag ist nicht nach dem 
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Verbraucherstatut, sondern nach dem allgemeinen Vertragsstatut (Art. 4 Abs. 2) zu 

beurteilen . 

.. Zu Abs. 2 

. Abs. 2 schränkt zum Schutz des Verbrauchers die Rechtswahlmöglichkeit der 

Parteien ein. Durch eine Rechtswahl darf der Schutz des Verbrauchers, den ihm das 

Recht des Staates, in dem er seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, gewährt, nicht 

entzogen werden. Dies gilt nur für zwingende Bestimmungen im Sinn des Art. 3 

Abs.3, "von denen nach dem Recht jenes Staates durch Vertrag nicht abgewichen 

werden kann". Das gewählte Recht ist also insoweit anzuwenden, als es dem 

Verbraucher zumindest gleichen Schutz bietet wie das Aufenthaltsrecht. Umgekehrt 

ist eine den Schutz des Verbrauchers einschränkende Rechtswahl nur insoweit 

unbeachtlich, als sie - im Ergebnis - in der einzelnen Frage dem Verbraucher den 

Schutz (ganz oder teilweise) entziehen würde. Da das (gänzliche oder teilweise) 

Entziehen von Verbraucherschutz im Sinn des Übereinkommens wohl immer ein 

Nachteil für den Verbraucher im Sinn des § 41 Abs. 2 IPR-Gesetz darstellen wird, 

unterSCheidet sich die Regelung insofern im Ergebnis nicht von der bisherigen 

Rechtslage .. 

. Die Privatautonomie der Parteien ist in dieser Weise nicht generell 

eingeschränkt, sondern nur dann, wenn (zusätzlich zu den nachteiligen 

Auswirkungen) eine von drei umschriebenen Fallkonstellationen verwirklicht ist, in 

denen der Verbraucher auf die Geltung der Schutzvorschriften an seinem 

gewöhnlichen Aufenthalt vertrauen kann und ein besonderer Bezug zum 

Verb.raucherrecht besteht. 

Im ersten Fall ist dem Vertragsabschluß ein ausdrückliches Angebot oder 

eine Werbung im Verbraucherstaat vorangegangen und der Verbraucher hat in 

seinem Aufenthaltsstaat auch die erforderlichen Rechtshandlungen zum Abschluß 

des Vertrages vorgenommen. Da auf die zum Abschluß des Vertrages 

erforcjerlichen Rechtshandlungen abgestellt wird, muß nicht entschieden werden, 

wo d~r Vertrag abgeschlossen wird. Wenn der Verbraucher auf ein Angebot oder 

eine ~erbung hin in seinem Aufenthaltsstaat eine schriftliche, auf den Abschluß des 

Vertrages geriChtete Erklärung abgibt oder sonst seinen Willen bekundet, ist der 

Tatbestand erfüllt (Bericht Anm 3 zu Art. 5) und eine allfällige Rechtswahl zu Lasten 

des Verbrauchers hätte nur beschränkte Wirkung. 
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Im zweiten Fall nimmt der Vertragspartner des Verbrauchers oder sein 

Vertreter die Bestellung im Verbraucherstaat entgegen. 

- Der dritte Fall ist gegeben, wenn der Vertragspartner des Verbrauchers eine 

Werbefahrt veranstaltet (eine Reise des Verbrauchers mit dem Ziel herbeiführt, den 

Verbraucher zum Vertragsabschluß zu veranlassen) und der Verbraucher vom Staat 

seines gewöhnlichen Aufenthalts in das Ausland gereist ist und dort eine Bestellung 

aufgegeben hat. 

Auch nach § 41 Abs. 2 IPR-Gesetz ist die Rechtswahl zum Nachteil des 

Verbrauchers beschränkt. Im einzelnen können sich Unterschiede dadurch ergeben, 

daß das IPR-Gesetz anstelle der Kasuistik der drei erwähnten Fälle den 

Anwendungsbereich der Bestimmung allgemeiner umschreibt ("im Zusammenhang 

mit einer in diesem Staat entfalteten, auf die Schließung solcher Verträge 

gerichteten Tätigkeit des Unternehmers oder der von ihm hiefür verwendeten 

Personen"). 

Zu Abs. 3 

In Abs. 3 ist die objektive Anknüpfung bei Verbraucherverträgen geregelt. 

Mangels Rechtswahl ist wie nach § 41 Abs. 1 IPR- Gesetz das Recht des Staates 

maßgebend, in dem der Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Diese 

Ausnahme von der allgemeinen Regel des Art. 4 gilt allerdings nur für die in Abs. 1 

genannten Verträge, wenn sie nicht unter die Ausnahme des Abs. 4 fallen und 

überdies nur, wenn eine der drei erwähnten Fallkonstellationen verwirklicht ist. 

._ Mehrere verbraucherschutzrechtliche Richtlinien (etwa die Richtlinie über 

mißbräuchliche Vertragsklauseln in Verbraucherverträgen, 93/13/EWG und die 

Richt!inie über Teilzeitnutzungsrechte, 94/47/EG ) enthalten Bestimmungen, die auf 

eine Ausweitung des kollisionsrechtlichen Verbraucherschutzes abzielen. Die Rege­

lungen zu ihrer Umsetzung (z.B. § 11 TNG) gehen als speziellere Norm der Anwen­

dung des Art. 5 vor. 

Zu Abs. 4 

Abs. 4 schränkt den Anwendungsbereich des Art. 5 ein. Der 
.-

kOllistonsrechtliche Verbraucherschutz gilt nicht für Beförderungsverträge und 

Dien~tleistungsverträge, wenn die geschUldete Dienstleistung ausschließlich in 

einem anderen Staat erbracht werden muß, als in dem Staat des gewöhnlichen 

Aufenthalts des Verbrauchers. Die besonderen Schutzvorschriften des Art. 5 wurden 
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für die Regelung der Beförderungsverträge als ungeeignet angesehen (Bericht 

Anm 5 zu Art. 5). Bei den erwähnten Dienstleistungsverträgen ging man davon aus, 

daß der Verbraucher billigerweise nicht erwarten könne, daß das Recht seines 

Heim~tstaates anzuwenden sei. Auch wenn der Vertragspartner des Verbrauchers 

eine.~er im Abs. 2 beschriebenen Tätigkeiten entfaltet, würden diese Verträge eine 

enge~e Beziehung zum Aufenthaltsstaat des Vertragspartners des Verbrauchers 

aufweisen (Bericht Anm 5 zu Art. 5) . 

. Haben die Vertragsparteien in diesen Fällen kein Recht gewählt, so ist 

gemäß Art.4 Abs.2 nach der charakteristischen Leistung anzuknüpfen; für 

Güterbeförderungsverträge gilt Art. 4 Abs. 4. In diesen Fällen ist die Rechtswahl nur 

durch Art.3 Abs.3 beschränkt, die Vertragsparteien können das Recht auch eines 

Staates wählen, zu dem weder der Gegenstand des Vertrages noch die 

Vertragsparteien eine Beziehung haben. 

Zu Abs. 5 

Für Pauschalreiseverträge gilt der kollisionsrechtliche Verbraucherschutz des 

Art. 5. Pauschalreiseverträge sind solche, die für einen Pauschalpreis kombinierte 

Beförderungs- und Unterbringungsleistungen vorsehen . 

. Zu Art. 6 (Arbeitsverträge und Arbeitsverhältnisse von Einzelpersonen) 

Zu Abs. 1 

,. Der Arbeitnehmer ist regelmäßig der sozial und wirtschaftlich schwächere .. 
Teil im Arbeitsverhältnis. Diesem Umstand trägt Art. 6 Rechnung und beschränkt die 

Rec~htswahlmöglichkeit. Nach Abs. 1 darf eine Rechtswahl der Parteien nicht dazu 

führep, daß dem Arbeitnehmer der Schutz entzogen wird, der ihm durch zwingende 

. Bestip1mungen des nach der objektiven Anknüpfung maßgebenden Rechts gewährt 

wird. Ähnlich wie in Art. 5 ist eine Rechtswahl nicht grundsätzlich ausgeschlossen, 

sonciern nur beschränkt. Durch Rechtswahl darf nur der Arbeitnehmerschutz nicht 

um!~B:ngen werden. Vorschriften des gewählten Rechts, die den Arbeitnehmer 

besser schützen, sind daher anzuwenden. Mit "zwingenden Bestimmungen" sind 

nicht nur privatrechtliche Vorschriften, sondern etwa auch Bestimmungen über die 

Arbeitshygiene und die Sicherheit am Arbeitsplatz zu verstehen. 

Die Bestimmung ist auch auf nichtige Verträge und reine 

de-facto-Arbeitsverhältnisse anzuwenden (Bericht Anm 2 zu Art. 6). 
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". Auch § 44 Abs. 3 IPR-Gesetz sieht zum Schutz des Arbeitnehmers eine 

Beschränkung der Rechtswahl vor. Anders als das Übereinkommen beschränkt es 

die Rechtswahl auch in formeller Hinsicht, in dem es nur eine ausdrückliche 

Rechtswahl für beachtlich erklärt. Inhaltlich unterscheiden sich die Bestimmungen 

über die Rechtswahlbeschränkung nicht. Sowohl nach dem Übereinkommen als 

auch nach dem IPR-Gesetz ist ein Günstigkeitsvergleich im jeweiligen Einzelfall 

anzustellen. 

Zu Abs. 2 

Für Arbeitsverträge oder Arbeitsverhältnisse ist nicht der gewöhnliche 

Aufenthalt oder der Sitz der Partei, die die charakteristische Leistung zu erbringen 

hat •.. Anknüpfungskriterium, sondern der Ort der gewöhnlichen Arbeitsverrichtung 

(Erfüllungsort). Dies gilt auch dann, wenn der Arbeitnehmer vorübergehend - also 

mit Rückversetzungswillen der Parteien - in einen anderen Staat entsandt ist. Wenn 

der Arbeitnehmer aber die Arbeit nicht gewöhnlich in ein und demselben Staat 

verrichtet, so ist das Recht des Staates maßgebend, in dem sich die Niederlassung 

befindet, die den Arbeitnehmer eingestellt hat. 

Diese Regelung unterscheidet sich im Ergebnis nicht von der des § 44 Abs. 1 

und Abs. 2 IPR-Gesetz. 

Die Ausweichklausel am Ende des Abs. 1, wonach das Recht jenes Staates 

anzuwenden ist, das nach der Gesamtheit der Umstände die engere Verbindung 

zum Arbeitsvertrag oder Arbeitsverhältnis hat, entspricht im Ergebnis der 

allgemeineren Ausweichklausel des Art. 4 Abs. 5 zweiter Satz. 

Zu Art. 7 (Zwingende Vorschriften) 

_ Art. 7 regelt die Sonderanknüpfung von Eingriffsnormen. Wenn der 

Sachverhalt eine enge Verbindung mit dem Recht eines anderen Staates aufweist, 

das nach den sonstigen Bestimmungen nicht anzuwenden wäre, kann zwingenden 

VorsQhriften, die nach dem Recht des betreffenden Staates ohne Rücksicht darauf 

anzuwenden sind, welchem Recht der Vertrag unterliegt, Wirkung verliehen werden. 

Solche Vorschriften, die in private Rechtsverhältnisse eingreifen (daher 

Eingriffsnormen), kennen alle Rechtsordnungen, etwa Vorschriften des Devisen-, 

Außenhandels- oder des Kartellrechts, nach dem Bericht (Anm 4 zu Art. 7) vor allem 

auf dem Gebiet des Kartell- und Wettbewerbs rechts, des Rechts zur Bekämpfung 
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wettbewerbsbeschränkender Praktiken, des Verbraucherschutzes und des 

Beförderungsrechts. 

. Das IPR-Gesetz enthält keine vergleichbare Regelung. Die Berücksichtigung 

solcher Eingriffsnormen wurde als Ausdruck des positiven ordre public (wenn es um 

Eirigriffsnormen der lex fori ging) auf § 1 Abs. 1 IPR-Gesetz gestützt (Schwimann, 

Grundriß 110). Im § 4 des Bundesgesetzes über das internationale 

Vertragsversicherungsrecht für den Europäischen Wirtschaftsraum, BGBI. Nr. 

89/1993, ist die Beachtlichkeit (eigener) Eingriffsnormen bereits gesetzlich geregelt. 

Abs. 1 regelt die Beachtlichkeit fremder Eingriffsnormen, Abs. 2 die 

Eingriffsnormen der lex fori. 

Zu Abs. 1 

Fremde Eingriffsnormen sind nicht wie sonst das maßgebende Recht 

anzuwenden, ihnen kann (nur) Wirkung verliehen werden. Das heißt, daß die 

zwingenden Bestimmungen (die Eingriffsnormen) mit dem sonst maßgebenden 

Recht in Einklang zu bringen sind (Bericht Anm 3 zu Art. 7). Obgleich nach dem 

zweiten Satz des Abs. 1 nur bei der Entscheidung, ob den zwingenden Vorschriften 

Wirkung zu verleihen ist, ihre Natur und der Gegenstand sowie die Folgen aus der 

Anwendung oder Nichtanwendung zu berücksichtigen sind, wird dies auch für Art 

und ,Reichweite ihrer Anwendung gelten. Die Bestimmung gibt insoweit einen weiten 

Ermessensspielraum, weshalb eine Vorbehaltsmöglichkeit eröffnet wurde (Art. 22 

Abs .. 1 lit. d) . 

. Allerdings ist die Berücksichtigung nicht jeder erdenklichen Eingriffsnorm 

erlaubt, sondern nur solcher einer Rechtsordnung, zu der der Sachverhalt eine enge 

Verbindung aufweist. Eine enge Beziehung des Sachverhalts zu einer 

Rechtsordnung eines anderen Staates ist etwa anzunehmen, wenn der Vertrag in 

diesem Staat zu erfüllen ist oder wenn eine Partei in diesem Staat ihren Aufenthalt 

oder jhren Sitz hat. Naturgemäß muß es sich bei der Verbindung zu dem Recht 

nicht um die engste Verbindung im Sinn des Art. 4 Abs. 1 handeln. 

Sind die angeführten Voraussetzungen gegeben (enge Verbindung zu dem 

Recht, Geltungswille des Rechts), so kann der Eingriffsnorm Wirkung verliehen 

werd~n. Die Ermessensentscheidung ist durch Natur und Gegenstand der 

Bestimmung und die Folgen, die sich aus der Anwendung oder Nichtanwendung 

ergeb.en würden, determiniert. 
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Obgleich Art. 5 Abs. 2 und Art. 6 Abs. 1 zum Schutz des Verbrauchers bzw. 

des Arbeitnehmers die Anwendung zwingender Bestimmungen vorsehen, 

unterscheiden sie sich wesentlich von der Regelung des Art. 7. Die 

Rechtswahlbeschränkungen unterstützen die Anwendung des nach objektiven 

Anknüpfungsmerkmalen maßgebenden Rechts, also des Rechts, mit dem die 

engste Beziehung besteht. Dieses Recht ist anzuwenden und nicht bloß zu 

berücksichtigen. Es muß sich nicht um Eingriffsnormen handeln, auf den 

Geltungswillen in internationalen Sachverhalten kommt es nicht an. 

Zu Abs. 2 

Abs. 2 läßt die Anwendung eigener Eingriffsnormen zu. Typische Beispiele 

jüngerer österreichischer Eingriffsnormen, die ausdrücklich als solche formuliert 

sind, sind § 7 Abs. 2 AVRAG, BGBI. Nr. 459/1993, und § 11 Abs. 2 TNG, BGBI. I Nr. 

32/1997. Als Eingriffsnormen kommen auch Regeln etwa über den Mieterschutz und 

des Wohnungseigentumsrechts in Betracht, auch wenn ihr Geltungswille in Fällen 

mit Auslandsbezug nicht explizit ausgedrückt ist. 

Umstritten ist die Frage, ob und inwieweit zivilrechtliche Regeln zum Schutz 

von Verbrauchern Eingriffsnormen nach Art. 7 darstellen und zu beachten sein 

können oder ob Art. 5 als speziellere Vorschrift den Anwendungsbereich des Art. 7 

einschränkt (so die Erläuterungen zu Art. 34 EGBGB, deutsche 

Bund~stagsdrucksache 10/504, S. 83). Jedenfalls außerhalb des sachlichen 

Anwendungsbereichs des Art. 5 - etwa bei Verträgen, die vom Geltungsbereich des 

Art. . 5 ausgenommen sind, wie etwa Liegenschaftskäufe können 

verbraucherschutzrechtliche Eingriffsnormen zu berücksichtigen sein. Dort, wo sich 

Art.q des Übereinkommens als lückenhaft erweist, ist die Anwendung des Art. 7 

Abs. 2 in Betracht zu ziehen (BGH 26.10.1993 - IX ZR 42/93, unter Bezugnahme auf 

den Bericht, wonach ausdrücklich das Recht des Verbraucherschutzes als ein 

Gebiet angeführt wird, auf dem es Eingriffsnormen geben kann, in IPRax 1994, 

449). 

Zu Art. 8 (Einigung und materielle Wirksamkeit) 

. Nach dieser Bestimmung ist das Zustandekommen und die Wirksamkeit des 

Vertrages (oder einer seiner Bestimmungen) - soweit es sich nicht um Fragen der 

Form, handelt - ebenso anzuknüpfen wie das Vertragsverhältnis selbst, maßgebend 

ist also die lex causae. Dies entspricht der herrschenden Auffassung zum 
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Anwendungsbereich des § 35 IPR-Gesetz, obgleich dies nicht ausdrücklich im 

IPR-Gesetz geregelt ist. 

Zu Abs. 2 

Abs. 2 läßt Ausnahmen von dem Grundsatz des Abs. 1 zu. Jede der 

Vertragsparteien kann sich auf das Recht ihres gewöhnlichen Aufenthaltsortes 

berufen - d.h. dieses Recht ist anzuwenden -, wenn es nicht gerechtfertigt wäre, die 

Wirkung ihres Verhaltens nach der lex causae zu beurteilen. Das Recht des 

gewöhnlichen Aufenthalts der Vertragspartei ist also in diesen Fällen nur so weit 

anzuwenden, als es zur Unwirksamkeit des Vertrages mangels Zustimmung der 

Vertragspartei führt und nur dann, wenn sich die Vertragspartei darauf beruft . 

. _ Die Bestimmung zielt vor allem auf die Wirkungen des Schweigens einer 

Partei ab, kann aber auch in Fällen, in denen ein Verhalten einer Vertragsjedes 

andere Verhalten. Es muß sich aus den Umständen - insbesondere aus der 

bisherigen Übung zwischen den Parteien und ihrer bisherigen Geschäftsbeziehung -

ergeben, daß es nicht gerechtfertigt wäre, das Verhalten der Partei nach der lex 

causae zu beurteilen. 

Wenn eine Partei ein Vertragsanbot an eine andere richtet, in dem ein Recht 

gew~hlt wird, das das Schweigen unter den gegebenen Umständen als Zustimmung 

wertet, während nach dem Recht des gewöhnlichen Aufenthalts des Adressaten oh­

ne sein Zutun weder ein Vertrag geschlossen noch ein bestimmtes Recht gewählt 

werden kann, so soll das Vertrauen des Adressaten in die rechtliche Situation, von 

der er mit gutem Grund ausgehen kann, grundsätzlich geschützt werden und sein 

Sch~eigen nicht zur Annahme des Anbots oder zur Wahl des Rechts führen. 

Zu Art. 9 (Form) 

. Die Bestimmung regelt, nach welchem Recht zu beurteilen ist, ob ein Vertrag 

oder ,ein einseitiges Rechtsgeschäft formgültig ist. Die Abs. 1 bis 3 beziehen sich auf 

Vertr~ge, der Abs. 4 auf einseitige Rechtsgeschäfte, der Abs. 5 auf 

Verbraucherverträge und der Abs. 6 auf Verträge über ein dingliches Recht an 

einem Grundstück oder ein Recht zur Nutzung eines Grundstücks. 

Zu Abs. 1 

Wie nach § 8 IPR-Gesetz gilt der Grundsatz, daß das Geschäftsstatut oder 

das Qrtsrecht maßgebend sind, wenn sich die Vertragsparteien in demselben Staat 
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befinden. Es kommt auf die Anwesenheit (nicht den gewöhnlichen Aufenthalt oder 

die Niederlassung) im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses an . 

. Zu Abs. 2 

Welches Recht das Ortsrecht ist, also das Recht des Staates, in dem der 

Vertrag geschlossen worden ist, ist ohne Probleme festzustellen, wenn sich die 

Vertragsparteien bei Vertragsabschluß in diesem Staat befinden. Wenn sich die 

vertragsschließenden Parteien in diesem Zeitpunkt allerdings in verschiedenen 

Staaten aufhalten, müßten vorab nach den verschiedenen in Betracht kommenden 

Rechten möglicherweise nicht einheitlich gelöste Fragen des allgemeinen 

Vertragsrechts geklärt werden, um den Abschlußort feststellen zu können. Diese 

Schwierigkeit vermeidet Abs. 2, indem neben der lex causae auch die Rechte der 

Staaten, in denen sich die Parteien (im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses) 

befinden, für maßgebend erklärt werden. Der Vertrag ist formgültig, wenn er die 

Formerfordernisse eines der danach in Betracht kommenden Rechte erfüllt. 

Zu Abs. 3 

Soweit der Vertrag durch Vertreter geschlossen wird, ist deren Aufenthalt im 

Zeitpunkt des Vertragsabschlusses entscheidend, unabhängig davon, wo sich der 

Vertretene befindet. Aus dem englischen Text wird deutlich, daß das Recht des 

Aufenthaltsstaats des Vertreters nicht in dem Sinn bloß zu berücksichtigen ist, daß 

darauf Bedacht zu nehmen ist, sondern dieser Staat als der in den Abs. 1 und 2 

bezeichnete anzusehen ist, also die Einhaltung der Formvorschriften dieser Staaten 

für die Formwirksamkeit ausreicht. 

Zu Abs. 4 

Unter einseitigen Rechtsgeschäften, die sich auf einen geschlossenen oder 

zu schließenden Vertrag beziehen, im Sinn des Abs.4 sind etwa Vertragsanbot, 

Vertragsannahme, Kündigung, Schulderlaß, Rücktritts- oder auch Lösungserklärung 

zu v~rstehen. Auch in diesen Fällen genügt für die Formgültigkeit die Erfüllung der 

Formvorschriften der lex causae oder des Ortsrechts. 

Zu Abs. 5 

. Für Verbraucherverträge, die der kollisionsrechtlichen Sonderregelung des 

Art. 5 unterliegen, ist für die Form das Recht des Staates maßgebend, in dem der 

Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Dieses Recht ist unabhängig 

davon anzuwenden, ob die Formvorschriften dem Verbraucherschutz dienen und ob 
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für dEm Vertrag ein anderes Recht wirksam gewählt worden ist. Diese starre 

Anknüpfung erleichtert die Rechtsanwendung und erhöht dadurch die 

Rechtssicherheit. In erster Linie dient sie aber dem Schutz des Verbrauchers, der 

oft nur mit den am Ort seines gewöhnliChen Aufenthalts geltenden Formvorschriften 

vertr~ut ist. Zudem besteht regelmäßig ein enger Zusammenhang zwischen 

Formyorschriften und materiell rechtlichen Schutzbestimmungen. 

Gegenüber dem IPR-Gesetz, nach dem für die Form von 

Verbraucherverträgen gemäß § 8 IPR-Gesetz die Einhaltung der Ortsform genügt, 

wird hier der kollisionsrechtliche Verbraucherschutz erhöht, allfällige 

Formvorschriften nach dem Recht des gewöhnlichen Aufenthalts des Verbrauchers 

können durch eine gezielte Auswahl des Abschlußortes nicht umgangen werden. 

Zu Abs. 6 

Für Verträge nach Art. 4 Abs. 3, Verträge, die ein dingliches Recht an einem 

Grundstück oder ein Recht zur Nutzung eines Grundstücks zum Gegenstand haben, 

sind die Formvorschriften der lex rei sitae maßgebend, wenn diese Vorschriften 

ohne Rücksicht auf das sonst auf den Vertrag anzuwendende Recht gelten sollen, 

also den Charakter zwingender Vorschriften im Sinn des Art. 7 haben. Die 

Bestimmung geht also weiter als Art. 7, nach dem für die Anwendung zwingender 

Vorschriften ein Ermessensspielraum besteht. 

Zu Art. 10 (Geltungsbereich des auf den Vertrag anzuwendenden Rechts) 

Zu Abs. 1 

_ Abs. 1 umschreibt die Reichweite des Vertragsstatuts. Es umfaßt die 

Ausl~ung, die Vertragserfüllung, Folgen der Nichterfüllung und 

Schadensbemessung, das Erlöschen der Vertragspflichten die Verjährung sowie 

Nichtigkeitsfolgen. Diese Aufzählung ist nicht abschließend. 

Unter Berücksichtigung des Abs. 2 sind als Fragen der Vertragsermllung 

nach, dem Vertragsstatut zu beurteilen: Bedingungen hinsichtlich Ort und Z~eit der 

ErfÜllung, inwieweit die Erfüllung durch eine andere Person als den Schuldner 

zulässig ist, Bedingungen für die Erfüllung der Schuld allgemein und in Sonde!rfällen 

(Gesamtschuld, Wahlschuld, teilbare und unteilbare Schulden, Geldverpflichtungen, 

Befreiung des Schuldners durch Zahlung von Geldschulden, Anrechnung von 

Zahlungen, Quittung) (Bericht Anm 2 zu Art. 10). 
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Wegen der in verschiedenen Rechtsordnungen unterschiedlichen 

Auffassung, ob und inwieweit die Schadensbemessung eine reine Sachfragen oder 

(auch) eine Rechtsfrage ist - in manchen Rechtsordnungen wird der Schaden von 

einerc "jury" bemessen -, sollen nach dem Übereinkommen (materielle) 

Rechtsvorschriften über die Schadensbemessung (etwa Höchstbeträge) vom 

Vertragsstatut umfaßt sein. 

Die Folgen der Nichtigkeit des Vertrages - vor allem die Frage, zu welchen 

Rückstellungs- und Ersatzleistungen die "Vertragsparteien" einander verpflichtet 

sind - sind ebenfalls nach dem Vertragsstatut zu beurteilen. Dies auch dann, wenn 

nach dem maßgebenden Recht die Beziehung zwischen den Parteien als 

außervertraglich qualifiziert wird. Nach Art. 22 Abs. 1 lit. b können sich die 

Vertragsstaaten vorbehalten, diese Bestimmung nicht anzuwenden. 

Zu Abs. 2 

Nach dieser Bestimmung ist für die Art und Weise der Erfüllung und die vom 

Gläubiger vor allem bei mangelhafter Erfüllung zu treffenden Maßnahmen das 

Recht des Erfüllungsortes zu berücksichtigen. Diese Sonderanknüpfung soll es 

ermöglichen, etwa die Auswirkung von Feiertagsregelungen auf die 

Vertragserfüllung, für die Untersuchungs- und Rügepflichten und für die zu 

treffenden Maßnahmen bei Zurückweisung der Ware wie etwa die Pflicht zur 

Aufbewahrung nicht angenommener Lieferungen, ganz oder teilweise nach dem 

Recht des Erfüllungsortes zu beurteilen (es zu "berücksichtigen") . 

. Zu Art. 11 (Rechts-. Geschäfts- und Handlungsunfähigkeit) 

" Die Rechts-, Geschäfts- und Handlungsfähigkeit einer Person fällt nach Art. 1 

Abs. 2 lit. a nicht in den Anwendungsbereich des Übereinkommens. Oft wird die 

Gescpäftsfähigkeit einer Vertragspartei nicht nach dem Ortsrecht oder dem 

Vertragsstatut zu beurteilen sein (aus österreichischer Sicht ist gemäß § 12 

IPR-Gesetz das Personalstatut maßgebend), sodaß es für den anderen 

Vertr~gspartner schwierig sein kann festzustellen, welches Recht maßgebend ist. 

Mit einer die Kollisionsnorm ergänzenden, ihrem Charakter nach aber materiellen 

Bestimmung, schützt Art. 11 eine gutgläubige Partei vor der Gefahr, daß der Vertrag 

auf Grund der Anwendung eines anderen Rechtes als das des Ortes, an dem der 

Vertr~g geschlossen worden ist, wegen der Geschäftsunfähigkeit der anderen Partei 

nichtig ist. 
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': Zu Art. 12 (Übertragung der Forderung) 

~ Das Rechtsverhältnis zwischen Zedent und Zessionar richtet sich nach dem 

Recht, das nach dem Übereinkommen auf den Vertrag zwischen ihnen anzuwEmden 

ist. I:m Regelfall wird dies das Recht des Staates sein, in dem der Zedent als 

Erbringer der charakteristischen Leistung seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Nach 

dem' Forderungsstatut beurteilt sich hingegen die Übertragbarkeit der FordEtrung, 

das Verhältnis zwischen Zessionar und Schuldner, die Voraussetzungen, unter 

denen die Übertragung dem Schulder entgegengehalten werden kann und die 

befreiende Wirkung einer Leistung durch den Schuldner. 

Zu Art. 13 (Gesetzlicher Forderungsübergang) 

'" Art. 13 ist die kollisionsrechtliche Regelung 

Forderungsüberganges. Befriedigt ein Dritter auf Grund 

des gesetzlichen 

einer Verpflic:htung 

(gesetzlicher oder vertraglicher Natur) eine Forderung, so ist nach dem für diese 

Verpflichtung maßgebenden Recht zu beurteilen, ob der Dritte die Forderung des 

Gläubigers gegen den Schuldner geltend machen kann (ob die Forderung 

übergegangen ist). 

Da sich das Übereinkommen auf vertragliche Schuldverhältnisse beschränkt, 

regelt Art. 13 nicht den gesetzlichen Übergang von Forderungen, die keine 

vertragliche, sondern eine gesetZliche Basis haben. Die Regel ist also nicht etwa auf 

den, Übergang eines Schadenersatzanspruchs auf den Sozialversicherer 

anzuwenden . 

. Da der notwendigen Zession nach § 1422 ABGB keine Verpflichtung des 

Dritten zugrunde liegt, den Gläubiger zu befriedigen, ist sie nicht nach Art. 13, 

sondern wie eine rechtsgeschäftliche Zession nach Art. 12 zu beurteilen. 

Zu Abs. 2 

. Die Regelung gilt auch, wenn nicht ein Dritter die Forderung erfüllt, sondern 

einer von mehreren Schuldnern. Ob also ein Regreßrecht gegen die übrigen 

Schuldner besteht, bestimmt sich nach dem für die Verpflichtung des Schuldners 

maßgebenden Recht. Das Grundgeschäft, der Vertrag, verpflichtet den Schuldner 

zur Begleichung der Forderung, daher ist das Forderungsstatut (Vertragsstatut) 

maßgebend. 

. Zu Art. 14 (Beweis) 
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. Diese Bestimmung befaßt sich mit der materiell rechtlichen Seite des 

Beweises. Gesetzliche Vermutungen oder die Regelung der Beweislast sind nach 

dem :Vertragsstatut zu beurteilen. 

: Zu Abs. 2 

:' Der Beweis für das Bestehen eines Rechtsgeschäfts kann auf alle Arten 

geführt werden, die nach der lex fori oder nach dem für die Form des 

Rechtsgeschäfts maßgebenden Rechts zulässig sind. Beweisarten, die nur in der 

Rechtsordnung vorgesehen sind, nach der das Rechtsgeschäft nicht formgültig 

zustande gekommen ist, können allerdings nicht herangezogen werden. Die 

Beweisart muß auch nach dem Verfahrensrecht der lex fori zulässig sein. Die 

Zu lässigkeit von Beweisen nach einem anderen Recht als der lex fori darf nicht dazu 

führen, daß die Regeln der lex fori über die Beweisaufnahme außer Kraft gesetzt 

werden (Bericht Anm 3 zu Art. 14). 

Zu Art. 15 (Ausschluß der Rück- und Weiterverweisung) 

Alle Verweisungen nach dem Übereinkommen sind Sachnormverweisungen, 

die Regeln des internationalen Privatrechts des verwiesenen Rechts sind daher 

nicht zu beachten. Unter den Vertragsstaaten des Übereinkommens ist diese Regel 

praktisch ohne Bedeutung, weil das Übereinkommen ohnehin das internationale 

Priva~recht vereinheitlicht. Im Verhältnis zu Nicht-Vertragsstaaten, in dem das 

Übereinkommen ebenso anzuwenden ist, kann die Bestimmung eine Rolle spielen. 

Die Regel unterscheidet sich von § 5 IPR-Gesetz, wonach die Verweisungen 

grundsätzlich Gesamtverweisungen sind. 

-. Zu Art. 16 (Öffentliche Ordnung) 

Aus Gründen der öffentlichen Ordnung (ordre public) kann von der 

Anw~ndung einer Norm des verwiesenen Rechtes abgesehen werden. Die 

Reg~lung entspricht § 6 erster Satz IPR-Gesetz und auch der internationalen 

Vertr~gspraxis. Die Anwendung der Bestimmung setzt voraus, daß das Ergebnis der 

Anw~ndung des verwiesenen Rechts im Einzelfall mit der öffentlichen Ordnung 

unve,reinbar ist. Anders als in § 6 IPR-Gesetz wird kein Ersatzrecht benannt. 
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" Zu Art. 17 (Ausschluß der Rückwirkung) 

.. Die Bestimmung regelt den zeitlichen Geltungsbereich des Übereinkommens. 

Das Übereinkommen ist nur auf Verträge anzuwenden, die nach dem Inkrafttreten 

des Übereinkommens für den jeweiligen Staat geschlossen worden sind. 

Zu Art. 18 (Einheitliche Auslegung) 

Eine Bestimmung über die einheitliche Auslegung ist in 

rechtsvereinheitlichenden Übereinkommen üblich geworden. Damit soll eine 

möglichst einheitliche Rechtsanwendung erreicht werden. Dieses Ziel läßt sich aber 

besser durch die - später geschaffenen - Auslegungsprotokolle erreichen, mit denen 

dem EuGH im Bereich des Übereinkommens Zuständigkeiten übertragen werden. 

Zu Art. 19 (Staaten ohne einheitliche Rechtsordnung) 

Wenn das Übereinkommen zur Maßgeblichkeit des Rechts eines 

Mehrrechtsstaates, also eines Staates, in dem mehrere Rechtsordnungen gelten, 

führt, so muß nach Abs. 1 nicht auf das interlokale Kollisionsrecht Bedacht 

genommen werden, vielmehr sind die Verweisungen des Übereinkommens als 

Verweisungen auf die jeweilige Teilrechtsordnung anzusehen. 

Nach Abs. 2 sind jedoch diese Mehrrechtsstaaten nicht verpflichtet, das 

Übereinkommen auf Kollisionen zwischen den Rechtsordnungen der 

Gebietseinheiten anzuwenden, es ersetzt also nicht notwendigerweise interlokales 

Kollisionsrecht. 

, Zu Art. 20 (Vorrang des Gemeinschaftsrechts) 

Nach Art. 20 bleiben Kollisionsnormen für vertragliche Schuldverhältnisse auf 

besonderen Gebieten auf der Grundlage von Rechtsakten der Organe der 

Europäischen Gemeinschaften unberührt. Wenn etwa in Richtlinien die 

Vertragsstaaten zur Schaffung spezieller Kollisionsnormen verpflichtet werden, wie 

dies)n mehreren Fällen bereits geschehen ist (etwa Art. 12 der Richtlinie über 

mißbräuchliche Vertragsklauseln in Verbraucherverträgen), so geht diese spezielle 

Kollisionsnorm der Anwendung des Übereinkommens vor. Im Hinblick darauf, daß 

die gesonderte Schaffung von Kollisionsnormen zu einer unerwünschten 

Rechtszersplitterung und zu Spannungen mit dem Übereinkommen führen können, 

haben die Vertragsstaaten aus Anlaß des Abschlusses des Übereinkommens eine 

gem~insame Erklärung abgegeben, wonach sie wünschen, daß sich die Organe der 

Europäischen Gemeinschaften in Ausübung der ihnen auf Grund der Verträge zur 
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Gründung der Europäischen Gemeinschaften gegebenen Zuständigkeiten 

bemühen, gegebenenfalls Kollisionsnormen anzunehmen, die so weit wie möglich 

mit denen des Übereinkommens in Einklang stehen. 

Der Vorrang des Gemeinschaftsrechts gilt auch für gemeinschaftsrechtliche 

Bestimmungen, die erst nach dem Inkrafttreten des Übereinkommens geschaffen 

werden . 

. Zu Art. 21 (Verhältnis zu anderen Übereinkommen) 

Das Übereinkommen geht anderen Übereinkommen nach (es berührt andere 

Übereinkommen nicht), denen ein Vertragsstaat angehört oder in Zukunft 

angehören wird. Als in den Anwendungsbereich des Übereinkommens fallende 

Kollisionsregeln in anderen internationalen Übereinkommen, denen Österreich 

angehört, sind einzelne Bestimmungen das auf die Hemmung und Unterbrechung 

der Verjährung von Ansprüchen aus Transportverträgen anzuwendende Recht in 

internationalen Transportübereinkommen(CMR, CIV, CIM), zu nennen. 

Die Bestimmung ist im Zusammenhang mit Art. 24 zu sehen, der ein 

Konsultationsverfahren für einen geplanten Beitritt zu einem internationalen 

privatrechtlichen Übereinkommen im Anwendungsbereich dieses Übereinkommens 

vorsieht. 

'. Zu Art. 22 (Vorbehalte) 

Vorbehalte können zu Art. 7 Abs. 1 (über die Beachtlichkeit fremder 

Eingriffsnormen) und zu Art. 10 Abs. 1 Buchstabe e (Geltungsbereich des 

Übereinkommens auf die Folgen der Nichtigkeit eines Vertrages) erklärt werden. 

Vorbehalte haben bisher erklärt Deutschland, Italien, Luxemburg und 

Großbritannien. 

Zu Titel'" (Schlußvorschriften) 

Zu Art. 23 

Das Übereinkommen strebt zwar eine Vereinheitlichung des Kollisionsrechts 

an, qoch soll dieser Rechtsbereich auch nicht versteinern. Daher ist ein eigenes 

Kons~ltationsverfahren vorgesehen, wenn ein Vertragsstaat Kollisionsnormen die in 

den Anwendungsbereich des Übereinkommens fallen, ändern, einem 

Übereinkommen mit Kollisionsnormen im Anwendungsbereich des 

Übereinkommens beitreten will oder sonst eine Revision des Übereinkommens 

wünscht. 
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Zu Art. 24 

Auch für die Änderung des Kollisionsrechts durch Ratifizierung eines 

einschlägigen Übereinkommens, das hauptsächlich das SChuldvertragsstatut regelt, 

ist ein Konsultationsverfahren vorgesehen. In bestimmten Fällen (ein Vertragsstaat 

gehört dem Übereinkommen bereits an, Revision eines Übereinkommens, dem der 

Staat angehört oder bei im Rahmen der EU geschaffenen Übereinkommen) kann 

ein solches Konsultatiwerfahren entfallen. 

Zu Art. 25 

Jeder Staat kann die Einleitung eines Konsultatiwerfahrens verlangen, wenn 

die mit dem Übereinkommen erreichte Rechtsvereinheitlichung durch den Abschluß 

anderer als in § 24 Abs. 1 bezeichneter Übereinkommen (z.B. bilaterale 

Übereinkommen oder solche, deren Hauptziel nicht die Vereinheitlichung des 

Kollisionsrechts ist) gefährdet wäre. 

Zu Art. 26 bis 33 

Die Bestimmungen sind übliche Schlußbestimmungen. 
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Erstes Protokoll über die Auslegung des Übereinkommens 

durch den Gerichtshof 

Nach Art. 2 können die Gerichte - sie sind nicht verpflichtet - eine 

Vorabentscheidung des Europäischen Gerichtshofs über die Auslegung des 

Übereinkommens und der Beitrittsübereinkommen sowie dieses Protokolls einholen. 

Eine Vorabentscheidung setzt voraus, daß 

- ein Verfahren bei dem Gericht anhängig ist, 

- in dem Verfahren eine Frage zur Auslegung der Übereinkommen 

. aufgeworfen worden ist und 

- das Gericht die Vorabentscheidung zum Erlaß des Urteils - auf die 

Bezeichnung oder die Form der Entscheidung kommt es nicht an - für erforderlich 

hält. 

In lit. a sind von allen Mitgliedstaaten die obersten Gerichte aufgezählt, für 

Österreich ist dies der Oberste Gerichtshof, der Verwaltungsgerichtshof und der 

Verfassungsgerichtshof. Nach lit. b sind alle anderen Gerichte zur AntragsteIlung 

berufen, wenn sie als Rechtsmittelgericht entscheiden. 

Der Gerichtshof kann aber auch nachträglich, d.h. nach der Entscheidung 

des nationalen Gerichts, um eine Stellungnahme ersucht werden, wenn 

- eine Entscheidung eines Gerichts der Auslegung des Gerichtshofs 

widerspricht oder 

- die Gerichte eines anderen Vertragsstaats, die die Vorabentscheidung 

beantragen können, das Übereinkommen anders auslegen. 

Nach Abs. 3 sind zu einem solchen Antrag die von den Vertragsstaaten 

bezeichneten Stellen oder die Generalstaatsanwälte bei den Kasationsgerichtshöfen 

berufen. 

Nach Art. 4 gilt subsidiär der Vertrag zur Gründung der Europäischen 

Wirtschaftsgemeinschaft (Art. 177) und das Protokoll über die Satzung des 

Gerichtshofs. 

Für die Vorabentscheidung nach diesem Protokoll gilt der § 90a Abs. 1 GOG. 
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32 

ZWeites Protokoll zur Übertragung bestimmter Zuständigkeiten 

für die Auslegung des Übereinkommens auf den Gerichtshof 

der Europäischen Gemeinschaften 

Im einzigen operativen Artikel, wird unter Bezugnahme auf das Erste 

Protokoll festgestellt, daß der Gerichtshof zur Auslegung des EVÜ zuständig ist. 

Zugleich wird das Protokoll über die Satzung des Europäischen Gerichtshofs und 

die Verfahrensordnung für anwendbar erklärt. 
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EUROPÄISCHE UNION 
DER RAT 

Brüssel, den 30. Juli 1997 (29.08) 
(OR. f) 

10208/97 

LIMITE 

JUSTCIV 63 

AUFZEICHNUNG 

des Generalsekretariats 

Betr.: Konsolidierte Fassung 

- des Übereinkommens von Rom über das auf vertragliche Schuldverhältnisse 
anzuwendende Recht von 1980; 

- des ersten Protokolls über die Auslegung des Übereinkommens von 1980 durch 
den Gerichtshof und 

- des zweiten Protokolls zur Übertragung bestimmter Zuständigkeiten für die 
Auslegung des Übereinkommens von 1980 auf den Gerichtshof 

Die Delegationen erhalten anbei die von den Rechts- und Sprachsachverständigen erstellte 

konsolidierte Fassung des Übereinkommens von Rom über das auf vertragliche Schuldverhält­

nisse anzuwendende Recht von 1980 und der eingangs genannten Protokolle mit den 

aufgrund der verschiedenen Beitrittsübereinkommen - einschließlich des Beitrittsübereinkom­

mens mit Österreich, Finnland und Schweden - vorgenommenen Änderungen. 
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I. 

(Mitteilungen) 

Rat 

Vorbemerkung 

Nach der am 29. November 1996 erfolgten Unterzeichnung des Übereinkommens über den 

Beitritt der Republik Österreich, der Republik Finnland und des Königreichs Schweden zum 

Übereinkommen von Rom über das auf vertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht 

sowie zu den beiden Protokollen über die Auslegung des Übereinkommens durch den 

Gerichtshof erscheint es wünschenswert, eine kodifizierte Fassung des Übereinkommens von 

Rom und der beiden genannten Protokolle zu erstellen. 

Diese Texte werden durch drei Erklärungen ergänzt: Nach der ersten Erklärung von 1980 ist 

anzustreben, daß auf Gemeinschaftsebene Kollisionsnormen angenommen werden, die mit 

denen des Übereinkommens in Einklang stehen; die zweite, ebenfalls 1980 abgegebene 

Erklärung betrifft die Auslegung des Übereinkommens durch den Gerichtshof und die dritte, 

1996 abgegebene Erklärung betrifft die Einhaltung des Verfahrens nach Artikel 23 des 

Übereinkommens von Rom in bezug auf die Güterbeförderung zur See. 

Das Generalsekretariat des Rates, in dessen Archiv die Urschriften der betreffenden Rechts­

akte hinterlegt sind, hat den vorliegenden Text erstellt. Es sei jedoch darauf hingewiesen, daß 

dieser Text nicht verbindlich ist. Die amtlichen Fassungen der kodifizierten Rechtsakte sind in 

den nachstehend aufgeführten Amtsblättern enthalten. 
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Sprachfassung des 

Amtsblatts 

deutsch 

englisch 

dänisch 

französisch 

griechisch 

irisch 

italienisch 

niederländisch 

spanisch 

1020S/97 
DG H 111 

i i 

Übereinkommen von 

1980 

L 266, Seite 1 

9.10.1997 

L 266, Seite 1 

9.10.1997 

L 266, Seite 1 

9.10.1997 

L 266, Seite 1 

9.10.1997 

L 146, Seite 7 

31.5.1984 

Sonderausgabe 

(L 266) 

L 266, Seite 1 

9.10.1997 

L 266, Seite 1 

9.10.1997 

Sonderausgabe 

Kapitel 1, 8and 3, 

Seite 36 

(vgl. auch ABI. 

Nr. L 333, Seite 17) 

i 

Beitrittsübereinkommen Protokoll I von 1988 

von 1984 

L 146, Seite 1 L 48, Seite 1 

31.5.1984 31.5.1989 

L 146, Seite 1 L 48, Seite 1 

31.5.1984 31.5.1989 

L 146, Seite 1 L 48, Seite 1 

31.5.1984 31.5.1989 

L 146, Seite 1 L 48, Seite 1 

31.5.1984 31.5.1989 

L 146, Seite 1 L 48, Seite 1 

31.5.1984 31.5.1989 

Sonderausgabe Sonderausgabe 

(L 146) (L 48) 

L 146, Seite 1 L 48, Seite 1 

31.5.1984 31.5.1989 

L 146, Seite 1 L 48, Seite 1 

31.5.1984 31.5.1989 

Sonderausgabe L 48, Seite 1 

Kapitel 1, Band 4, 31.5.1989 

Seite 36 

(vgl. auch ABI. 

Nr. L 333, Seite 72) 

hba/IS/cb 

i i 

Protokoll 11 von 1988 Beitrittsübereinkommen 

von 1992 

L 48, Seite 17 L 333, Seite 1 

20.2.1989 1 B.11.1992 

L 48, Seite 17 L 333, Seite 1 

20.2.1989 18.11.1992 

L 48, Seite 17 L 333, Seite 1 

20.2.1989 18.11.1992 

L 48, Seite 17 L 333, Seite 1 

20.2.1989 18.11.1992 

L 48, Seite 17 L 333, Seite 1 

20.2.1989 18.11.1992 

Sonderausgabe Sonderausgabe 

(L48) (L 333) 

L 48, Seite 1 7 L 333, Seite 1 

20.2.1989 18.11.1992 

L 48, Seite 17 L 333, Seite 1 

20.2.1989 18.11.1992 

L 48, Seite 17 L 333, Seite 1 

20.2.1989 18.11.1992 

i 

Beitrittsübereinkommen 

von 1996 

C 15, Seite 10 

15.1.1997 

C 15, Seite 10 

15.1.1997 

C 15, Seite 10 

15.1.1997 

C 15, Seite 10 

15.1.1997 

C 15, Seite 10 

15.1.1997 

Sonderausgabe 

(C 15) 

C 15, Seite 10 

15.1.1997 

C 15, Seite 10 

15.1.1997 

C 15, Seite 10 

15.1.1997 
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Sprachfassung des 

Amtsblatts 

portugiesisch 

finnisch 

schwedisch 

10208/97 
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------

Übereinkommen von 

1980 

Sonderausgabe 

Kapitel 1, Band 3, 

Seite 36 

Ivgl. auch ABI. 

Nr. L 333, Seite 7) 

C 15, Seite 70 

15.1.1997 

C 15, Seite 70 

15.1.1997 

--

Beitrittsübereinkommen Protokoll I von 1988 

von 1984 

Sonderausgabe L 48, Seite 1 

Kapitel 1, Band 4, 31.5.1989 

Seite 72 

Ivgl. auch ABI. 

Nr. L 333, Seite 7) 

C 15, Seite 66 C 15, Seite 60 

15.1.1997 15.1.1997 

C 15, Seite 66 C 15, Seite 60 

15.1.1997 15.1.1997 

hba/lS/cb 

--- ---- --- ----------

Protokoll 11 von 1988 

L 48, Seite 17 

20.2.1989 

C 15, Seite 64 

15.1.1997 

C 15, Seite 64 

15.1.1997 

--- -------------~ 

Beitrittsübereinkommen 

von 1992 

L 333, Seite 1 

18.11.1992 

C 15, Seite 68 

15.1.1997 

C 15, Seite 68 

15.1.1997 

Beitrittsübereinkommen 

von 1996 

C 15, Seite 10 

15.1.1997 

C 15, Seite 53 

15.1.1997 

C 15, Seite 53 

15.1.1997 

D 
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ANLAGE 

üBEREINKOMMEN 

üBER DAS Am VERTRAGUCHE SCHULDVERHÄLTNISSE ANZUWENDENDE 

RECHT (1) 

aufgelegt zur Unterzeichnung am 19. Juni 1980 in Rom 

PRÄAMBEL 

DiE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN des V!:rtrages zur Gründung der Europäischen Wirtschafts. 
gemeinschaft -

IN DE..VJ BESTREBEN, die innerhalb der Gemeinschaft insbesondere im Bereich der gerichtlichen Zu­
ständigkeit und der Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen bereits begonnene Rechtsvereinheitli­
chung auf dem Gebiet des internationalen Privatrechts fortZusetzen. 

IN DE..\l WUNSCH, einheitliche Normen für die Bestimmung des auf vertragliche Schuldverhältnisse 
anzuwendenden Rechts zu schaffen -

SIND WIE FOLGT ~EREINGEKOMMEN: 

TITEL I 

ANWENDUNGSBEREICH 

Artikel 1 

Anwendungsbcreich 

(1) Die Vorschriften dieses übereinkommens sind auf 
vertragliche Schuldverhälmisse bei Sachverhalten, die 
eine Verbindung zum Recht verschiedener Staaten 
aufweisen, anzuwenden. 

(2) Sie sind nicht anzuwenden auf 

a) den Personenstand sowie die Rechts-, Geschäfts­
und Handlungsfähigkeit von natürlichen Personen, 
vorbehaltlich des Anikcls 11; 

b) venragliche Schddverhälmisse betreffend 

- Testamente und das Gebiet des Erbrechts, 

- die ehelichen Güterstände, 

- die Rechte und Pflichten, die auf einem fami-
- Iien-, Verwandschafts- oder eherechdichen 

Verhältnis oder auf einer Schwägerschaft beru­
hen, einschließlich der Unterhaltsverpflichtun­
gen gegenüber einem nichtehdichen _ Kind: 

c) Verpflichtungen aus Wechseln, Schecks, Eigenwech­
seln und anderen handelbaren Wertpapieren, sofern 
die Verpflichtungen aus diesen anderen Wertpapie­
ren aus deren Handelbarkeit entstehen; 

d) Schieds- und Gerichtsstandsvercinbarungen; 

el Fragen betreffend das Gesellschaftsrecht, das Ver­
einsrecht und das Recht der juristischen Personen, 
wie z. B. die Errichtung, die Rechts- und Handlungs­
fähigkeit, die innere Verfassung und die Auflösung 

(1) Text in der Fassung des Übereinkommens vom 10. April 1984 über den Beitritt der 
Republik Griechenland - nachstehend nBeitrittsübereinkommen von 1984" genannt -, 
des Übereinkommens vom 18. Mai 1992 über den Beitritt des Königreichs Spanien und 
der Portugiesischen Republik - nachstehend "Beitrittsübereinkommen von 1992" 
genannt - und des Übereinkommens über den Beitritt der Republik Österreich, der 
Republik Finnland und des Königreichs Schweden - nachstehend "Beitrittsüberein­
kommen von 1996" genannt. 

10208/97 
ANLAGE 
DG H 111 

ms o 

1 

216/ME XX. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original)64 von 97

www.parlament.gv.at



von Gesellschaften, Vereinen und juristischen Perso­
nen sowie die persönliche gesetzliche Haftung der 
Gesellschafter und der Organe für die Schulden der 
Gesellschaft, des Vereins oder der juristischen Per­
son; 

f) die Frage. ob ein Vertreter die Person, für d"r:n 
Rechnung er zu handeln vorgibt, Dritten gegenüber 
n.rpflichten kann, oder ob das Organ einer Gesell­
schaft, eines Vereins oder einer juristischen Person 
diese Gesellschaft, diesen Verein oder dieser juristi­
sche Person gegenüber Dritten verpflichten kann; 

g) die Gründung von "Trusts" sowie die dadurch 
geschaffenen Rechtsbeziehungen zwischen den 
V crfügenden, dcn Treuhändern und den Begünstig­
ten; 

h) den Beweis und das Verfahren. vorbehaltlich des 
Artikels 14. 

10208/97 
ANLAGE 
DG H 111 

(3) Die Vorschriften dieses übereinkommens sind nicht 
anzuwenden auf Ve~icherungsvertriige, die in den 
Hoheitsgebieten der Mitgliedstaaten der Europäischen 
Wirtschaftsgemdnscha!t belegene Risiken decken. Ist zu 
entscheiden, ob ein Risiko in diesen Hoheitsgebieten 
belegen ist, so wendet das Gericht sein innerstaatliches 
Recht an. 

(4) Absatz 3 gilt nicht für Rückversicherungsverträge. 

Artikel 2 

Anwendung des Rechts von Nichtvenragsstaaten 

Das nach diesem übereinkommen bezeichnete Recht ist 
auch dann anzuwenden, wenn es das Recht eines Nicht­
vertragsstaats ist. 
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TITEL 11 

BNHBTUCHEB~MUNGEN 

Artikel J 

Freie Rechl$wahl 

( I) Der Vertrag unterliegt dem von den Parteien ge­
wählten Recht. Die Rechtswahl muß ausdrücklich sein 
oder sich mit hinreichender Sicherheit aus den Bestim­
mungen des Vertrages oder aus den Umständen des 
falles ergeben. Die Parteien können die Rechtswahl für 
ihren ganzen Vertrag oder nur für einen Teil desselben 
treffen. 

(2) Die Parteien können jederzeit vereinbaren, daß der 
Vertrag nach einem anderen Recht zu beurteilen ist als 
dem, Jas zumr entweder aufgrund einer früheren 
Rechtswahl nach diesem Artikel oder aufgrund anderer 
Vorschriften dieses übereinkommens für ihn maßge­
bend war. Die Formgültigkcit des Vertragl"S im Sinne 
des Artikels 9 und Rechte Dritter werden durch eine 
nach Vertragsabschluß erfolgende Änderung der Be­
stimmung des anzuwendenden Rechts nicht berührt. 

(3) Sind alle anderen Teile des Sachverhalts im Zeit­
punkt der Rechtswahl in ein und demselben Staat bele­
gen, so kann die Wahl eines ausländischen Rechts durch 
die Parteien - sei sie durch die Vereinbarung der Zu­
ständigkeit eines ausländischen Gerichtes ergänzt Oller 
nicht - die Bestimmungen nicht berühren, von drnen 
nach d('m Recht jenes Staates durch Vertrag nicht 
abgewichen werden kann und die nachstehend "zwin­
gende Bestimmungen" genannt werden. 

(4) Auf das Zustandekommen und die Wirksamkeit der 
Einigung der Parteien über das anzuwendende Rf>cht 
sind die Artikel 8, 9 und 11 anzuwenden. 

10208/97 
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Artikel 4 

Mangels Rechtswahl anzuwendendes Recht 

(1) Soweit das auf den Vertrag anzuwendende Recht 
nicht nach Artikel 3 vereinbart worden ist, unterliegt 
der Vertrag dem Recht des Staates, mit dem er die eng­
sten Verbindungen aufweist. läßt sich jedoch ein Teil 
des Vertrages von dem Rest des Vertrages trennen und 
weist dieser Teil eine engere Verbindung mit einem 
anderen Staat auf, so kann auf ihn ausnahmsweise das 
Recht dieses anderen Staates angewendet werden. 

(2) Vorbehaltlich des Absatzes 5 wird ver"".1tet, daß 
der Vertrag di.~ engsten Verbindungen mit dem Staat 
aufweist, in dem die Partei, welche die charakteristische 
Leistung zu erbringen hat, im Zeitpunkt des Vertrags­
abschlusses ihren gewöhnlichen Aufenthalt oder, wenn 
es sich um eine Gesellschaft, einen Verein oder eine juri­
stische Person handelt, ihre Hauptverwaltung hat. Ist 
der Vertrag jedoch in Ausübung einer beruflichen oder 
gewerblichen Tätigkeit dieser Partei geschlossen wor­
den, so wird vermutet, daß er die engsten Verbindungen 
zu dem Staat aufweist, in dem sich deren Haupcnieder­
lassung befindet oder in dem, wenn die Leistung nach 
dem Vertrag von einer anderen als der Hauptniederlas­
sung zu erbringen ist, sich die andere Niederlassung 
befindet. 
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(3) Ungeachtet des Absatzes 2 wird. soweit der Vertrag 
ein dingliches Recht an einem Grundstiick oder ein 
Recht zur Nutzung eines Grundstücks zum Gegenstand 
hat, vermuter, daß der Vertrag die engsten Verbindun­
gen zu dem Staat aufweist, in dem das Grundstück bele­
gen ist. 

(4) Die Vermutung nach Absatz 2 gilt nicht für Güter­
beförderungsverrräge. Bei dil-sen Verträgen wirJ vermu· 

tet, daß sie mit dcm Staat die engsten Verbindungen 
aufweisen, in dem der Beförderer inl Zeitpunkt des 
Vcrtragsabschlusses seine: Hauptniederlassung h:lt, so­
fern sich in diesem Staat auch der Verladeort oder der 
Endadeort uJer die Hauptniederlassung des Absenders 
bet"indet. Als Güterbcförderun~svertriige gdten für die 
Anwendung dieses Absatzes auch Charterverträgc: für 
eine einzige: Reise und andere Verträge, die in der 
Hauptsache der Güterbefärderung dienen. 

(Sj Absatz 2 ist nkht anzuwenden, wenn sich die cha­
rakteristische Leistung nicht bestimmen läSt. Die Ver­
mutungen nach den Absätzen 2, 3 und 4 gelten nicht, 
wenn si..:h aus der Gesamtheit der Umstände ergibt. daß 
der Vertrag engere Verbindungen mit einem anderen 
Staat aufweist. 

Artikel J 

Verbraudlerverträge 

(1) Dieser Artikd gilt für Verträge über die lieferung 
beweglicher Sache,on oder die Erbrillgung von Dienstlei­
stungen an eine Person, den Verbraucher. zu einem 
Zweck. der nicht der beruflichen oder gewerblichen 
Tätigkeit des Verbrauchers zugerechnet werden kann, 
sowie für Verträge zur Finanzierung eines solchen 
Geschäfts. 

(2) Ung;:achtet des Artikels 3 darf die Rechtswahl der 
Parteien nil:ht dazu führc:n. daß dem Verbraucher der 
durch die zwingenden Bestimmungen des Rechts des 
Staates, in dem er seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, 
gewährte Schutz c:nrLogen wird: 

- wenn dem Vercr:lgsabsl.:hluß ein ausdrückliches 
Angebot oder dne Werbung in diesem Staat voraus­
gegangen ist und wenn der Verbraucher in diesem 
Staat die zum Abs.:hluß des Vertrages erforderlichen 
R\.ochtshandlungen vorgenommen hat oder 

- wenn der Vc:rtragspartner des Verbrauchers oder 
sein Verrretcr die Bcstellung des Verbrauchers in 
dic:~cm Staat entgegengenommen hat oder 

wenn der Vertrag den Verkauf v()n Waren betrifft 
und der Vc:rbraucher von diesem Staat ins Ausland 
gereist ist und dort seine Bestellung aufgegeben hat. '. 
sofern diese Reise vom Verkäufer mit dem Ziel 
herbeigeführt worden ist, den Verbraucher zum 
Vertragsabschluß zu vcranl:uscn. 
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(3) Abweichend von Artikel 4 ist O1angc:ls einer 
Rechtswahl nach Artikel 3 für Verträge, die Unter den in 
~bs;ltz 2 bezekhneten . Unhränden zust;Jndc gekommen 
sIIId, das Recht des Staates maßgebend, in dem der 
Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. 

(4) Dieser Artikel gilt nicht für 

a) Befördc:rungsverträge, 

b) Verträge über die Erbringung von Dienstleistungen, 
wenn die dem Verbraucher geschuldeten Dienstlei­
stungen 3usschließlich in einem anderen als dem 
Staat erbracht werden müssen, in dem der Verbrau­
cher scinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. 

(S) UngCllchtet des Absatzes 4 gilt dic5er Artikel für 
Reiseverträge, die für einen Pauschalpreis kombiniene 
Beförderungs- und Unterbringungslei:.tungen vorsehen. 

Artikel 6 

Arbeitsverträge und Arbeitsverhältnisse von Einzel­
personen 

(1) Ungeachtet des Artikels 3 darf in Arbeitsverträgen 
und Arbeitsverhältnissen die Rechtswahl der Parteien 
nicht dazu führen, daß dem Arbeimehmer der Schutz 
entzogen wird, der ihm durch die zwingenden Bestim­
mungen des Rechts gewähn wird, das nach Absatz 2 
mangels einc:r -Rechtswahl anzuwenden wäre. 

(2) Abweichend von Artikel 4 sind mangels einer 
Rechtswahl nach Artikel 3 auf Arbeitsverträge und 
Arbcitsverhaltnisse anzuwenden: 

a) das Recht des Staates, in dem der Arbeitnehmer in 
Erfüllung des Vertrages gewöhnlich seine Arbeit 
verrichtet. selbst wenn er vorübergehend in einen 
anderen Staat entsandt ist, oder 

b) das Recht des Staates, in dem sich die Niederlassung 
befindet, die den Arbeitnehmer eingestellt hat. so­
fern dieser seine Arbeit gewöhnlich nicht in ein und 
demselben Staat verrichtet, 

es sei denn, d:lß sich al.ls der Gesamtheit der Umstände 
ergibt, daß der Arbeits\'ertrag oder das Arbeitsverhältnis 
engere Verbindungc:n zu einem anderc:n Staat aufweist; 
in diesem Fall i5t das Recht dieses anderen Staates 
anzuwenden. 
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Artikel 7 

Zwingende Vorschriften 

(I) Bei Anwendung des Re~hts eines bestimmten Staatc.'S 
aufgrund Jieses übereinkommens kann den zwingenden 
Bestimmungen des Rechts eines anderen Staates, mit 
dem der Sachverhalt eine enge Verbindung aufweist, 
Wirkung verliehen werden, soweit diese Bestimmungen 
nach dem Recht dt:s letztgen.mnten Staates ohne Rück­
sicht darauf anzuwenden sind, welchem Recht der Ver­
trag unterliegt. Bei der Entscheidung, ob dit.'Sen zwin­
genden Bestimmungen Wirkung zu verleihen ist, sind 
ihre Natur und ihr Gegenstand sowie die Folgen zu 
berücksichtigen. die sich aus ihrer Anwendung oder 
ihrer Nichranwendung ergeben würden. 

(2) Dit.'Scs übereinkommen berührt nicht die Anwen­
dung der n.lch dem Recht des Staates des angerufenen 

Gerichtes geltenden Bestimmungen, die ohne Rücksicht 
auf das auf den Vertrag anzuwendende Recht den Sach­
verhalt zwingend regeln. 

Artikel 8 

Einigung und materieUe Wirksamkeit 

(1) Das Zustandekommen und die Wirksamkeit des 
Vertrages oder einer seiner Bestimmungen beurteilen 
<;ich nach dem Recht, das nach diesem übereinkommen 
anzuwenden wäre. wenn der Vertrag oder die Bestim­
mung wirksam wäre. 

(2) Ergibt sich jedoch aus den Umständen. daß es nicht 
gerechtfertigt wäre. die Wirkung" d,,'S Verhaltens einer 
Partei nach dem in Abs:ltz I bezeichneten Recht zu be­
stimmen, so kann sich diese Partei für die Behauptung, 
sie habe dem Vertrag nicht zugestimmt, auf das Recht 
des Staates ihres gewöhnlichen Aufenthaltsorts berufen. 

Artikel 9 

Form 

(1) Ein zwischen Personen, die sich in demselben Staat 
befinden, geschlossener Vertrag ist formgültig, wenn er 
die Formerfordernisse des auf ihn nach diesem überein­
kommen materiell-rechtlich anzuwendenden Rechts 
oder des Rechts des Staates, in dem er geschlossen 
wurde, erfüUt. 

(2) Ein zwischen Personen, die sich in verschiedenen 
Staaten befinden, geschlossener Vertrag ist formgültig, 
wenn er die Formerforderni<;se des auf ihn nach diesem 
übereinkommen materiell-rechtlich anzuwendenden 
Rechts oder des R(.'Chts eines dieser Staaten erfüllt. 

(3) Wird der Vertrag durch einen Vertreter geschlossen, 
so muß bei Anwendung der Absätze 1 lind 2 der Staat 
berücksichtigt werden, in dem sich der Vertreter befin­
det. 
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(4j Ein einseitiges Rechtsgeschäft, das sich au.f ein~n 
geschlossenen oder'zu schließenden Ve~rag bezieht, I~t 
f "·Itig wenn es die Formerford~rmsse des Rechts, 
ormgu , f·· d V rt ag 

das nach diesem übereinkommen ur en" e r 
maßgebend ist oder maßgebend wäre, .~er. tbc For~l~ 
erfordernisse des Rechts des Staates crfüll~, 111 dem die-
~ R "'htsgeschäft "orgenommen wurden Ist. St~ t~ 

(5) Die Absärzc 1 bis 4 sind nicht a~zuwenden a~f 
V .. für die Artikel 5 gilt und dIe unter den m 

ertrage, U .. d ·hlossen 
A ·k I 5 Absatz 2 bezeichneten mstan en gest 

rtl C V .. . d R 'ht 
d . d Fu·· r dl·e Form dieser ertrage Ist as ee; wor ensm • h " 

des Staates maßgebend, in dem der Verbrauc er semen 
gewöhnlichen Aufenthalt hat. 

(6) Abweichend von den Absätzen 1 bis 4 beurteilen 
sich Verträge, die ein dingliches Recht an einern Grund­
stück oder ein Recht zur Nutzung eines Grundstücks 
zum Gegenstand haben, nach den zwingenden Formvor­
schriften des Staates, in dem das Grundstück belegen ist, 
sofern diese nach dem Recht dieses Staates ohne Rück­
sicht auf den Ort des Abschlusses des Vertrages und auf 
das auf ihn anzuwendende Redlt gelten. 

Artikel 10 

Geltungsbereich des auf den Vertrag .lOzuwendenden 
Rechts 

(1) Das nach den Artikeln 3 bis 6 und nach Artikel 12 
dieses übereinkommens auf dnen Vertrag anzuwen­
dende Recht ist insbesondere maßgebend für 

a) seine Auslegung, 

b) die Erfüllung der durch ihn begründeten Vcrpflich­
tungen, 

c) die Folgen der vollständigen oder teilweisen Nicht­
erfüllung dieser Verpflichtungen, einschließlich der 
Schadensbemessung, soweit sie nach Rechtsnormen 
erfolgt. in den Grenzen der t:.:m Gericht durch sein 
Prozeßrecht dngcräumten Refugnisse, 

d) dic \'erschiedenen Arten des Erlöschens der Ver­
pflichtungen sowie die Verjährung und die Rechts­
verluste. die sich aus dem Ablauf einer Frist ergeben, 

e) die Folgen der Nichtigkeit des Vertrages. 

(2) In bezug auf die Art und Wcise der Erfüllung und 
die vom Gläubiger im Falle mangelhafter Erfüllung zu 
treffenden Maßnahmen ist das Recht des Sraates, in 
dem die Erfüllung erfolgt, zu berücksichtigen. 
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Artikel 11 

Rechts-. Geschäfts- und Handlungsunfähigkcit 

Bei einem zwischen Personen, die sich in demselben 
Staat befinden. geschlossenen Vertrag kann sich eine 
natürliche Person. die nach dem Recht dieses Sta:ltcs 
rechts·, g<.-schäfts- und handlungsfähig wäre, nur dann 
auf ihre aus dem Recht eines anderen Sta:ltes abgeleitete 
Rechts-. Geschäfts- und Handlungsunfähigkeit berufen. 
wenn der andere Vertragsteil bei VertragsabschluG diese 
Rrchts-, Geschäfts- und H:lndlungsunf:ihigkeit kannte 
oder infolge Fahrlässigkeit nkht bnnte. 

Artikel 12 

übertragung der Forderung 

( .. Für die Verpflichrungen zwischen Zt'dent unJ Zes-
11 • , b d t siunar einer Forderung Ist das Recht maßge cn • (Ols 

ß:lch diesem Ober~inkommen auf den Vertrag zwischen 
ihnen anzuwenden ist. 

(2) Das Re\:ht, dcm die iibertragene Forderung unter­
liegt. bestimmt ihre übertragbarkeit, das Verhältnis 
zwischen Zessionar und Schuldner. die Voraussetzun­
gen, unter denen dit" übertragung dem Schuldncr entge­
gengehalten werden kann, und die befreiende Wirkung 
einer Leistung durch den Schuldner. 

Artikel lJ 

Gesetzlicher Forderungsübergang 

( I) Hat eine Person. der Gläubiger, eine n:rtragliche 
Forderung gegen eine andcre Person. den S\:huldner, 
und har ein Driner die Verptlichrung. den Gläubiger zu 
befriedigen, oder befriedigt cr den Gläubiger aufgrund 
dieser Verpflichtung. so bt.'Stimmt das für die: Vcrpflich­
rung dt.'S Dritten maßgebende Recht. ob der Dritte ~.ie 
Forderung des Gläubigers gegen den Schuldner gemaß 
dem für deren Beziehungen maßgebenden Recht ganz 
oder zu einem Teil geltcnd zu machen herechtigt ist. 

(2) 1)1(.'S gilt auch. wenn mehrere Personen dit.-selbe 
vertraglicht" Forderung zu erfüllen haben und der Gläu­
big(.T von einer dit'Scr Personen befriedigt worden ist. 
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Artikel 14 

Beweis 

( I) Das nach diesem übereinkommen für den Vertrag 
maßgebende Recht ist insoweit anzuwt:nden, als es für 
vertragliche Schuldverhältnisse geseu.liche Vermutungen 
aufstellt oder die Bc:wdslast verteilt. 

(2) Zum i~eweis eines Rechtsges\:häfts sind alle Bcweis­
artcn der Icx fori oder eines jener in Artikel 9 bczeichne­
ten Rcchte, nach denen d:ls RechtsgcSl.:häft formgültig 
ist, zulä~sig, sofern der Beweis in dieser Art vor dem 
angerufenen Gericht erbracht werden kann. 

Artikel /5 

AU'iSchluG der Rück- und Weitervcrweisung 

Unter dem nach dic!;cm übereinkommen anzuwenden· 
den Recht eines Staates sind die in diesem Sta:1t gelten. 
den Rechtsnormen unter Allsschluf~ derjenigen des in· 
ternationalen Pri\·atrechts zu verstehen. 

Artikel 16 

Offendiche Ordnung 

Die Anwendung einer Norm des nach diesem überein­
kommen bezeichneten Rechts kann nur versagt werden, 
wenn dies offensichtlich mit der öffentlichen Ordnung 
des Staates des angerufenen Gerichtes unvereinbar ist. 

Artikel 17 

AusschluG der Rückwirkunp. 

Dieses übereinkommen ist in einem Verrragsstaat auf 
Verträge anzuwenden, die geschlossen worden sind, 
nachdem das übereinkommen für diesen Staat in Kraft 
getreten ist. 
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Artikel Ul 

Einheitliche Auslegung 

Bei der Auslegung und Anwendung der vorstehenden 
einheitlichen Vorschriften ist ihrem internationalen 
Charakter und dem Wunsch Rechnung zu tragen, eine 
einheitliche Auslegung und Anwendung dieser Vor­
~chriften zu erreichen. 

Artikel 19 

Staaten ohne einheitliche Rechtsordnung 

(I) Umfaßt ein Staat mchrere (j('I'ietseinheitcll. von 
denen jede für vertragliche Schuldverhältnisse ihre eige­
nen Rechtsnormen hat, so gilt für die Bestimmung des 
nach diesem übereinkommen anzuwmdenden Rechts 
jede GebietScinheit als Staat. 

(2) Ein Staat, in dem verschieden<.' Gebietseinheiten ihre 
eigenen Rechtsnormen für vertragliche Schuldverhält­
nisse haben. ist nicht verpflichtet, dieses übcreinkom­
men auf Kollisioncn zwischen den Rechtsordnungen 
dieser Gebietseinheiten anzuwenden. 

Artikel 2CJ 

Vorrang des Gemc:inschaftsreehts 

[)ies<.'S übereinkummen heriihrt nicht die Anwendung 
der Kollisionsnormen für vertragliche Schuldverhält­
nisse auf besonderen Gebieten, dit., in Rechtsaktc:n .ler 
Organe der Europäischen Gel1lcin~chaftcn oder in dem 
in Ausführung dieser Akte h.ul1lunisicrren inncrst.\at­
lichen Recht <.,nthaltt·n sind oder enthalten sein \wrden. 

Artikel 21 

Verhähnis zu andc:r.:n übereinkommen 

Dicsl'S Übereinkommc:n berührt nicht die Anwc:ndung 
internationaler Übereinkommen, den,-," ein Vertrags. 
staat angehörr oder angehören wird. 

Artikel 22 

Vorbehalte 

(J) Jeder Vertragsst:tat kann sich bei deI" Unrerzeich­
n~ng. der Ratifizierung, Jer Annahme 0ier der Zu­
Stimmung das Recht vorbehalten. fulgende ;'c.'Stimmun-
gen nidn anzuw:-nden: ~ 

.., 
a) Artikel 7 Absatz I. 

b) Artikc:l 10 Absatz I Buchstabe c). 

(2) •••• (1) 

(3) Jeder Vertragsstaat kann jederzeit einen von ihm 
eingelegten Vorbehalt zurückziehen; der Vorbehalt wird 
am ersten Tag des dritten Kalendermonats nach Notifi. 
zierung der Rücknahme unwirksam. 

(1) Absatz 2 gestrichen gemäss Artikel 2 Nummer 1 des Beitrittsübereinkommens von 1992. 
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<;. 

\ TITEL 111 

\ 
SCH\USSVOR~C:HRrf-Tf.~ 

\ 
\. 

\* 
Artikr:1 21 

AnwenJung. jl.-doch wird die in Artikel 23 Absatz 3 
\'orgeseh"lle Frist von zwei Jahren auf ein jahr verkürzt. 

(I) Wüns"ht cin V~r[ragssta.lt, na"hdem Jicsl.'5 Ober- \. 

ei,ikol1lillCn iür ihn in Kraft getretl:n ist. :ine neue Kol- \ (1) Das in Absatz I hezeichnete Verfahren braucht 
lisi()n~norlll lii~ ein!.' bestimnut' Gruppe \:uo Verträgen ..eicht befulgt z~~. wl:rJc:o~ we?n ein VertrOlgs.<;taat ()~~r 
l:ill7.utührell, dl~ 111 .I,·n AO\\enJungsh.·releh Jes über- ~~I: der Europalschen GcmelOschahen dem mehrsern-
cinkommt'lIs f;llleo, l>O teilt er seine Absic:ht den ilnderen ge\. übereinkommen bereits angehört oder wenn sein 
UmerzekhnerMaOltc:n über Jen Generalsekretär des Zw~ darin besteht, eill übereinkommen zu revidieren, 
Rates der Europäischen Gemeinschaften mit. dem Q'r betreffende Staat angehört, oder wenn es Sich 

(1) Innerhalb von sechs ~1onaten nach der Mitteilung 
an Jen Gencr;llsckrerär dCl> ROltes kOlnn jeder Unrer­
zci"hncrstaat bl:i diesem bl:amretgen, KUlIsultationen mit 
den Untcrzcichncrstaaten einzuleitcn, um zu einem 
Einvernehmen zu gdangen. 

{.l) Hat innerhalb dieser Frist hin Unterzcichnersta:lt 
Konsultationen beantragt oder haben die Konsultatio. 
nen innerhalb von zwei jahren nach Mitteilung an dell 
Gl:neralsckretär des Rates nicht zu einem Eim'ernehmen 
gcfiihrt, so kann der betreffende Vertragsstaat sein 
Recht ändcrn. Die von dil.'Scm Staat getroffcne Maß­
n:lhllle wird den anderen Unrerzeichnerstaaten über den 
Generalsekretär Jt's Rates der Europäischen Gemein­
schaftell zur Kenntni\ gebracht. 

Artikel 24 

( I) Wünscht cin Vc:rtragsstaat, n:lehdem dieses über­
einkommt'n für ihn in Kr.1ft getretl:lI ist, einem l7Iehrsei­
rigl"n übereinkommen beizlirrctl'n, dcs'il"n Hallptzid 
flder einl."S seiner Hauptzide eine internacionOlI-privat­
rcchrli"he Regelung auf einer:' der Gebich~ dicsl'S über. 
einkommens iSl, sC) findct dil~ Vcrfahrt'n dc~ Artikels n 

um ein :.m R.mnlen der Verträge zur Gründung der 
Europiiisc.·tn Gemeinschaften geschlossenes überein­
kommen hi. 51c1t. 

Artikel 1'; 

Ist ein Vertr:tgsstaat de Auffassung, dat.~ die durch die­
ses Obereinkommen CI 'idte Redusvercinheidkhung 
durch den Ab:.chluß ander~ r al!> in Artikel 24 Absatz 1 
bezeichneter übereinkomme.' gefährdet ist, so kann 
dit."ser Staat beim Generalsekrcl:;r dt.os Rates Jer Europä­
ischen Gemeinschaften bcantr.'l;cn, Konsultationcn 
zwillchcn den Unterzeichncrstll:ltcn dkoses Obereinkolll­
mt'lls einzuleiten. 

ATtikd 16 

Jeder Vcrrra3s'ira.lt kann die Revision dieses i.'bcrdn­
kumme/b hc:antmgen. In dit."Scll1 fall b"ruft Jer nr~isi­
dellt de, 1{;lteoi dc:r Ellrupäis"hen Gcmc:ins~h'lftl.·11 ,'inc 
Re\'i~iclll,k(Jnferenz ein. 

Arltlu'/ 1 7 (1) 

(1) Artikel 27 gestrichen gemäss Artikel 2 Nummer 1 des Beitrittsübereinkommens von 1992. 
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Artikd .? 8 

; J i Dic:-sc:-lo Phereinkommen liegt \Omn 19. Juni 1980 an 
iür Jit" VtOrrr;tgsstaaten des Vertrages zur Gründung der 
Ellwp:iischen Wirtschaftsgcmcinschaft zur Unter leich­
nung ,Iuf (I). 

!2) Dit'Se5 Obereinkommen bedarf der Ratifizierung. 
Annahme oder Zustimmung durch die Unterzeichner­
st:1ateno Die Urkunden über die Ratifizierung. r\nnahme 
oder ZU'itimmung werden beim Generalsekretär des 
R:ItI.'S der Europäischen Gemeinschaften hint'.:r1egt. 

ArLikd 29 (2) 

(J) Diest'S übereinkommen tritt am c:-rsten Tag des drit­
ten Monats in "'mft. der auf llic Hinterlegung der sich­
ten Urkunde über dlt' Ratiiizierung, Ann.lhmc: odt'r 
Zustimmung folgt. 

(2) Dns Ol-c·reinkommen tritt fiir jnlen Unterzeichner­
stant • .Ier .. p:itcr r:ttifjziert, ;tl1niml11t oder zustimnlt. am 
erstcll Tag des dritten Monats in Kraft. der auf die 
Hinterlegung seiner lIrkull<lr.: über die R.ttifizierullg. 
;\I1I1,lhl1le ... It·r Zustllnrnung lolgto 

i\rtlkcl HJ 

: J ~ 1Jlt"'il'" ühercinkonullel1 wirt! für lehn .f;lhre VOIl1 

Zeilpn:Jkt sein<", 1nkr:lfrtrt'tt'n\ nac.:h Artikel .!.l) Ah-

satz 1 an geschlossen; dies gilt auch fiir die Staaten. für 
die es nach diesem Zeitpunkt in Kraft tritt. 

(2) Vorbehaltlich einer Kündigung verlängert sich die 
Dauer dieses übereinkommens stillschweigend jeweils 
um fünf Jahre. 

(3) Die Kündigung ist dem Generalsekretär des Rates 
der Europäischen Gemeinschaften mindestens sechs 
Monate: vor Ablauf der zl'hnjährigen oder fiinfjährigen 
Frist zu notifizieren. 

(4) Die Kündigung hat nur Wirkung gegenüber dem 
Sta,lt. der sie notifiziert hat. Flir d~c anderen Vertrags­
staaten bleibt das Obereink:)mmen m Kraft. 

Fussnoten 1, 2 und 3: siehe Seiten 11 und 12. 
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(1) Die Ratifizierung der Beitrittsübereinkommen ist in den folgenden Bestimmungen dieser 

Übereinkommen geregelt: 

hinsichtlich des Beitrittsübereinkommens von 1984 in Artikel 3 desselben 

Übereinkommens, der wie folgt lautet: 

"Artikel 3 

Dieses Übereinkommen bedarf der Ratifizierung durch die Unterzeichnerstaaten. 
Die Ratifikationsurkunden werden beim Generalsekretär des Rates der 
Europäischen Gemeinschaften hinterlegt." 

hinsichtlich des Beitrittsübereinkommens von 1992 in Artikel 4 desselben 

Übereinkommens, der wie folgt lautet: 

"Artikel 4 

Dieses Übereinkommen bedarf der Ratifizierung durch die Unterzeichnerstaaten. 
Die Ratifikationsurkunden werden beim Generalsekretariat des Rates der 
Europäischen Gemeinschaften hinterlegt." 

hinsichtlich des Beitrittsübereinkommens von 1996 in Artikel 5 desselben 

Übereinkommens, der wie folgt lautet: 

"Artikel 5 

Dieses Übereinkommen bedarf der Ratifikation durch die Unterzeichnerstaaten. 
Die Ratifikationsurkunden werden beim Generalsekretär des Rates der 
Europäischen Union hinterlegt." 

(2) Das Inkrafttreten der Beitrittsübereinkommen ist in den folgenden Bestimmungen dieser 

Übereinkommen geregelt: 

hinsichtlich des Beitrittsübereinkommens von 1984 in Artikel 4 desselben 

Übereinkommens, der wie folgt lautet: 
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''Artikel 4 

Dieses Übereinkommen tritt für die Staaten, die es ratiflZien haben, am ersten Tag des 
dritten Monats in Kraft, der auf die Hinterlegung der letzten Ratifikationsurkunde durch die 
Republik Griechenland und sieben Staaten folgt, die das Übereinkommen über das auf 
vertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht ratifIZiert haben. 

Für jeden Vertragsstaat, der das Übereinkommen später ratiflZien, tritt es am ersten Tag des 
dritten Monats in Kraft; welcher der Hinterlegung seiner Ratifikationsurkunde folgt." 

hinsichtlich des Beitrittsübereinkommens von 1992 in Artikel 5 desselben 

Übereinkommens, der wie folgt lautet: 

'!4, rtikel S 

Dieses Übereinkommen trifft für die Staaten, die es ratifizie~ 
haben am ersten T.ag des dritten Monats in Kraft, der auf die 
Hinte:legung der letzten Ratifikationsurkunde dur~ das 
Königreich Spanien oder die Portugiesische Repubhk un~ 
einen der Staaten folgt, der das Übereinkommen über das ~u 
vertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht rat.fi-
ziert hat. . 

Für jeden Venragsstaat, der das ÜbereinkommC? später 
ratifiziert, tritt es am ersten Tag des dritte~ Mo~ats an Kraft, 
welcher der Hinterleg~ng seiner Ratlfikaraonsurkunde 
folgt.o 

hinsichtlich des Beitrittsübereinkommens von 1996 in Artikel 6 desselben 

Übereinkommens, der wie folgt lautet: 

UArtikel6 

D' Übereinkommen tritt für die Staaten, die ~s 
( 1 ) . . leses n Ta des dritten Monats an 
ratifiZIert haben~ a~ ers~~ ~er letzten Ratifikations-
Kr~ft. jer d~~!t~ie I~:;;~~~g Österreich, die Repu.blik 

;rn~~n~ oder das KÖnigrejC~.Sc~~~::~:: :~:C~a:l~~ 
Vertragsstaat folgt, der .~as. Ober dende Recht rati­
vertragliche Schuldverhaltmsse anzuwen 
fiziert hat. 

d r das übereinkommen (2) Für jeden Vertragsstaat, e T des dritten 
'fi . 'tt es am ersten ag 

~!~~tsrr~l ;-::~: ,~:~cher der Hinterlegung seiner Ratifi-
kationsurkunde folgt.'1 

(3) Satz gestrichen gemäß dem Übereinkommen von 1992. 
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Artikel 31 (4) 

Der Gener:tlsekretiir des R:ttcs der Europäischen Ge­
meinsch:tften lIotifiziert den Vertragsst:taten des Vertra­
ges zur GründiJng der F.uropäischen Wirtschaftsgemein­
schaft 

;1) die Unterzeichnungen. 

b) die Hinterlegung jeder Urkunde tiber die Ratifizie­
n:ng. Annahme oder Zustimmung, 

c) den Tag, an dem dies(.'S übcreinkommcn in Kraft 
trin, 

d) die Mitteilungen gemäß den Artikeln 23, 24, 25. 
26 und 30, ( 5) , 

e) die Vorbehalte und deren Rücknahme ~el1l:iG 
Artikel 21. 

Arllke/ II 

Das im Anhang Cnth'llrcne Protukoll iltt Bestandteil des 
Obercinkollllllt·ns .. 

Artikel.n (6) 

Dit'Ses ühereinkollllllen ist in einer Urs.:lmft 111 däni­
scht'r. d!:utscher. englischer, f .. nzö~is!:her. irischer, ir.l­
lienil.cher .. nd niederländischer Sproll:hr ahgdal~t. wtlhl'i 
jeder Worthul glt'ichcrl1laf;en \'t'rbindlich ist; elt wird im 
Archiv d~'s Gcneral~~·krt't:lri .. ts des Rotte.; dt'r EllfIIl'ii­
i~chen Gcnwinsehaften hinrcrlegt. D"r Gelll·r.tlsc'krt.tiir 
üht'rl11inelt der Rt'gi.:rullg iede~ 11l1ll·r/,·ichnerst'lats eine 
b.·gbubigtc Abschrift. 

Fussnoten 4, 5 und 6: siehe Seiten 14 und 15. 
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(4) Die Notifikation betreffend die Beitrittsübereinkommen ist in den folgenden 

Bestimmungen dieser Übereinkommen geregelt: 

hinsichtlich des Beitrittsübereinkommens von 1984 in Artikel 5 desselben 

Übereinkommens, der wie folgt lautet: 

fi Artikel S 

Der Generalsekretär des Rates der Europäischen Gemeinschaften notifizien den Unterzeich­
nerstaaten 

a) die Hinterlegung jeder Ratifikationsurkunde. 

b) die Tage, an denen dieses Übereinkonur.en für die Venragsstaaten in Kraft tritt. 'I 

hinsichtlich des Beitrittsübereinkommens von 1992 in Artikel 6 desselben 

Übereinkommens, der wie folgt lautet: 

" Artikel 6 . 

Der Generalsekretär des Rates der Europäischen Gemein­
schaften notifizien den Unterzeichnerstaaten 

a) die Hinterlegung jeder Ratifikationsurkunde; 

b) die Tage, an denen dieses Übereinkommen für die 
Venragsstaaten in Kraft.,q~tt. J 

hinsichtlich des Beitrittsübereinkommens von 1996 in Artikel 7 desselben 

Übereinkommens, der wie folgt lautet: 

11 Artikel 7 

Der Generalsekretär des Rares der Europäischen Union 
notifizierr dl'n Untcrzci~hncrstaaren 

a) die Hinterlegung jeder Rarifikationsurkunde; 

b) die Tage, an denen dieses Übereinkommen für die 
Venragssraaren in Kraft trirr. 11 

(5) Buchstabe d geändert gemäß dem Beitrittsübereinkommen von 1992. 

(6) Die Aufzählung der verbindlichen Wortlaute der Beitrittsübereinkommen ergibt sich aus 

folgenden Bestimmungen dieser Übereinkommen: 

hinsichtlich des Beitrittsübereinkommens von 1 984 aus den Artikeln 2 und 6 

desselben Übereinkommens, die wie folgt lauten: 
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'Artikel 2 

Der Generalsekretär des Rates der Europäischen Gemeinschaften übermittelt der Regierung 
der Republik Griechenland je eine beglaubigte Abschrift des Übereinkommens über das auf 
vertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht in dänischer, deutscher, englischer, 
französischer, irischer, italienischer und niederländischer Sprache. 

Der griechische Wortlaut des Übereinkommens über das auf vertragliche Schuldverhältnisse 
anzuwendende Recht ist dem vorliegenden Übereinkommen beigefüi~. Der griechische 
Wortlaut ist gleichermaßen verbindlich wie die anderen Fassungen de'S Übereinkommens 
übe" das auf vertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht. " 

il Artikel 6 

Dieses Übereinkommen ist in einer Urschrift in dänischer, deutscher, englischer, französi­
scher, griechischer, irischer, italienischer und niederländischer Sprache abgefaßt, wobei jeder 
Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist; es wird im Archiv des Generalsekretariats des Rates 
der Europäischen Gemeinschaften hinterlegt. Der Generalsekretär übermittelt der Regierung 
jedes Unterzeichnerstaats eine beglaubigte Abschrift. " 

d Artikeln 3 und 7 desselben hinsichtlich des Beitrittsübereinkommens von 1992 aus en 
Übereinkommens, die wie folgt lauten: 
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,. Artikel 3 

Der Generalsekretär des Rates der Euro!~isc~en Geme.in. 
schaften übermittelt der Regierung des Komgrelc~s S~an~en 
und der Regierung der Ponugiesischen Repubhk Je eIDe 
beglaubigte Abschrift des Übereinkommens über das a~f 
vertragliche Schuldverhältnisse anzuw~ndende. R~ht In 
dänischer, deutscher. englischer, französischer, griechischer, 
irischf'l", italienischer und niederländischer Sprache. 

Der spanische und der portugiesische Wortlaut_des. Überein­
kommens über das auf vertragliche Schul~ver~altnlsse anzu­
wendende Recht sind dem vorliegenden UberelDkommen ~ls 
Anhänge I und 11 beigefügt. Der spanische u?d ~er por:rugl~-
. h Wortlaut sind gleichermaßen verbmdhch wie die 

SISC e - k -be d f anderen Fassungen des Uberf'in ommens u r as au 
vertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht. I, 

11 Artikel 7 

Dieses Übereinkommen ist in einer Urschrift in dänischer. 
deutscher. englischer. französischer. griechischer. irischer. 
italienischer, niederländischer, portugiesischer und spani­
scher Sprache abgefaSt, wobei jeder Wonlaut gleichermaßen 
verbindlich ist; es wird im Archiv des Generalsekretariats des 
Rates der Europäischen Gemeinschaften hinterlegt. Der 
Generalsekretär übermittelt der Regierung jedes Unterzeich­
nerstaats eine beglaubigte Abschrift. 11 
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~insichtlich des Beitrittsübereinkommens von 1996 aus den Artikeln 4 und 8 desselben 
Ubereinkommens, die wie folgt lauten: 
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11 Artikel 4 

(1 ) Der Generalsekretär des Rates der Europäischen 
Union übermittelt den Regierungen der Republik Öster­
reich. der Republik Finnland und des Königreichs Schwe­
den je eine beglaubigte Abschrift des Übereinkommens 
von 1980. des Übereinkommens von 1984. des Ersten 
Protokolls von 1988. des ZweIten Protokolls von 1988 
und des übereinkommens von 1992 in dänischl'r. dl'ut­
scher, engJis~her. französischer. griechischer. irischer. ita­
lienischer. niederländischer. portugiesischer und spani­
scher Sprache, 

(2) Der finnische und schwedische Wortlaut des Über­
einkommens von 1980. des Übereinkommens \'on 1984. 
des Ersten Protokolls von 1988. des Zweiten Protokolls 
von 1988 und des Übereinkommens \'on 1992 sind 
gleichermaßen verbindiich wie die anderen Wortlaute des 
übereinkommens \'on 1980. des Übereinkommens \'on 
1984. des Ersten und des Zweiten Protokolls \'on 1988 
sowie des Übereinkommens \'on 1992, 11 

11 Artikel 8 

Dieses Übereinkommen ist in einer Urschrift in dänischer. 
deutscher. englischer. finnischer. französischer. griechi­
scher. irischer. italienischer. niloJerländischer. portugit'si­
scher. schwedischer und spanischer Sprache abgefaSt. 
wobei jeder Wortlaur gleichermaßen \'crbindlich ist; es 
wird im Archiv des Genemisekretariats des Rates der 
Europäischcn Union hinterlegt, Der GClleralsckn:tär über­
mittelt der Regierung jedes Unterzeichnerstaats eine 
beglaubigte Abschrift. " 
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Til bekrreftdse hcraf har unte;·u~gnede behtnigt befuldmzgtigede undcrskrevet denne 
konvention. 

Zu Urkund dessen haben die hierzu gehörig befugten Unterzeichneten ihre Unterschriften 
unter dies,:s übereinkommen gesetzt. 

In witness whercof the undersignt.>d, being duly authorized thereto, have signed this 
Convention. 

En foi de quoi, l~ soussignes, dument autorisCs a cet effet, onr signe la presente convention. 

Da fhianu sin, shinigh na daoine seo tbios, ama n-udaru go cui chuige sin, an Coinbhinsiun 
sco. 

In fede Ji ehe, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente 
convenzione. 

Tcn bli;ke waarvan. de ondergetekenden, daartoe behoorlijk gema.:htigd, hun handtekening 
on der dit Verdrag hebben geplaatst. 

Udfrerdiger i Rom, den nittende juni ninen hundrede og firs. 

Gt.'schehen zu Rom am neunzehnten Juni neunzehnhundenaehtzig. 

DOlle at Rome on the nineteenth day of June in thc year one rholl'iand nine hundred and 
cighty. 

Fait a Rome. Ic dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt. 

Arna dheanamh sa R6imh, an naou lii dc;ag de Mheitheamh S3 bhliain miJe naoi gcead 
ochto. 

F:ltto aRoma. addi diciannove giugno millenoveccntoonanra. 

Ged3an te Rome, de ncgenriende juni negenrienhonderd t3ehtig. 

(Unterschriften der Bevollmächtigten) 
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Die hohen Vertragsparteien hab;:n folgende Bestimmung vereinbart, die dem übereinkom­
men als Anhang beigefügt ist: 

"Ungeachtet der Vorschriften des Übereinkommens 
könncn Dänemark. ~hweden und Finnland ihre 
innerstaatlkhen Vorschriften beibehalten. die da.; 
Recht betreffen. das auf Fragen im Zusammenhang. 
mit der Guterbefärderung zur Sec anzuwenden ist. 
und diese Vorschriften ohne Einhaltung des Verfolh­
rens de~ Artikels 23 des Übereinkommens \'on Rom 
ändern. Hierbei handelt l'S !>ich um die folgenden 
innerstolatlichen Vorschriften: 

_ in Diinemark. die § § 252 und 321 Abschnitte 3 
und 4 des .solov· ,Schiffahrtsgesetz); 

_ in Schweden Kapitel 13 § 2 Ab~ltze 1 und 2 sowie 
Kapitel 14 § 1 Absatz 3 des 'siölagen' (Schiffahrts­
gesetz); 

_ in Finnhmd Kapitel 13 § .! .~bsätzc I und 2 und 
Kapitel 14 § 1 Nummer 3 ucS .meri\;.lkilsiöla~en· 
(Schiffahrrs~esctz). " 

Til t-,'krodtc\'ic heraf har un.iertegnede befuldmxgtigede ullderskrl"Vet denne 

prutokol. 

Zu Urkund dessen haben die hierzu befugten Unterzeichneten ihre Unterschriften 

unter di~es Pr\ltokoll gesetzt. 

In witnes~ whereof the undel"!ligned. being authorizcd thereto. have signe..1 this 

Protoco1. 

En foi de quoi. les snussignes. 
" autoriscs a cet effet, ont signc le present protocole. 

Dol ihi;mü !öin. shinig na daoinc sco thios. arlla n-tldani go cui chuige sin. an Pr6tacal seo. 

In fede Ji che. i sottoscrirti. 
prtltoco\lu. 

autorizzati a tal fine. hanno firmato il prescnte 

T cn blijke \\'33[\'.10. de nndergetekendcll. daartoe 
onJcr dit protoc,,1 heb ben gep!aatst. 

UdfxrJiget i I~.,,!',. den nittend!' juni nitten hunJrcde og firs. 

gemachrigd. hun handtekening 

Gc .. chchen zu Rom ;1111 neunzehnten Juni ncunzdlllhundertJchtzig. 

DOlll' .It !{uml: on thl' ninc:tl:cnth day of .Iun,· in thl' ye.lt one thnu!o:mJ nin:: hundn:J and 

ei~hty. 

Fait a ROIlIe. le Jix-neuf illln mil neuf cent quatre-vingt. 

Arna dhcallalllh S.l Roimh. an n.lIltl 1.1 JC;lg de Mheithc.unh ).1 hhli.lIll milc n.l(li gcc.u.l 

ucht6. 

Gl'da.lI1 t!" RIIJ1Il·. Je Ill'~entil'nd(' juni negenticllhl)\l\ler,1 t,\chtig. 

(Öni~~i~h~iften der Bevollmächtigten) 

(1) Wortlaut geändert gemäss den Beitrittsübereinkommen von 1996. 
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GEMEINSAME ERKLÄRUNG 

Die RegienlOg des Königreichs Belgien. des Königreichs Dänemark. der Bundesrepublik 
Deutschland, der Französischen Republik, Irlands, der Italienischen Republik, des Großher­
zogtums Luxem~urg. des Königreichs der Niederlande und des Vereinigten Königreichs 
Großbritannien und Nordirland - im Augenblick der Unterzeichnung des Obereinkommens 
über das auf vertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht -

I. in Jem Bestreben. die AuftL'ilung der Kullisionsnormen auf zahlreiche Ra.iusinstru­
mente unJ UmerschieJe zwischen diesen Normcn soweit irgend möglich zu vemleiden. 

wünschen, daß sich die Organe der Europäischen Gl':nl'inschafren in Ausübung der 
ihnen aufgrund der Verträge zur Gründung der Europäis,"en Gemeinschaften gegebenen 
Zuständigkeiten bemühen, gegebenenfalls Kollisionsnormen anzunehmen, die soweit wie 
möglich mit denen des Obereinkolnmens in Einklang stehen; 

11. erklären ihre Absicht. von der Unterzeichnung des Obercinkommens an. solange sie nicht 
durch Artikel 24 des übereinkommens gebu~den sind. in den Fällen gegenseitige Konsul­
rationen vorzunehmen. in denen einer der Unrerzekhnerstaaren Vertragspartei eines 
Obereinkommens werden will, auf das das Verfahren des Artikels 24 Anwendung fin­
det; 

IlI. äußern in Erwägung des Beitrags. den das übereinkommen über das auf vertragliche 
Schuldverhältnis anzuwendende Recht zur Vereinheitlichung der KolIisionsnormen in­
nerhalb der Europäischen Gemeinsch:1fren leistet. die Ansicht. daß jeder Staat. der Mit­
glied der Europäischen Gemeinschaften wird, diesem Cbereinkommen beitreten müßte . 

. Til bckra:irclsl' heraf har unrertegnede befuldmzgtigede underskrevet denne 
fxllcse:rkl..:ring. 

Zu Urkunu dessen haben die hierzu befugten Unterzeidlllcten ihre Unterschriften 
unter Ji(.'Sc gemeinsame Erklärung gesetzt. 

In witness whereof the undersigned. being authorized thereto. have signed this Joint 
Dedaration. 

En foi dc quoi. les soussignes. 
communc. 

autorises a cet effet. ont signc !.t prcsente dedaratif'n 

Da fhianu' sin. shilligh na daoine seo rhios. arna n-lidarti go cui ~huige sin. a/l Dcarhhu 
COll1r.phairteach seo. 

In feue di ehc. i scttos~:ritti. 
dichiaraziollc cornune. 

autorizzati a tal fine:. hanllo firmato la presenrc 

Ten blijkc wa:m'an. de ondergelckc::nJ\'n. daartoe 
ondcr deze Verklaring hc:bbcn geplaatst. 

gcmachtigd, hun handtekcning 
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t.:dfa:rdigcr i Rom. dcn nirrendc juni nim:n hundrcdc: og "rs. 

Gc:s~hchcr. zu Rom am neunzehnten Juni ncunzelmhundcnachtzig. 

Donc ar Romc:- the ninetecnth day of June in the year ane thousand nine hundred and 
eighty. 

Fair äRame. Ic dix-ncuf juin mil neuf cent quatre-vLlgt. 

Arna dhcanamh sa Roimh, an naou l:i dcag de Mheitheamh sa bhliain mile naoi gc~ad 
ochtc. 

Farto aRoma. addi diciannove giugno millenovecentoorranra. 

Gedaan te Rome:. dc negcnricnde juni ncgenrienhonderd tachtig. 

10208/97 
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(Unterschriften der Bevollmächtigten) 
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uc.lvlC,U .... '>}\Mt. t.KKLAKt:NG 

Die Regierung des Königreichs Belgien, ~es Königreichs Dänemark, der Bundesrepublik 
Deutschland. der Franzcisischen Republik, Irlands, der Italienischen Republik, des Großher-
1.0grums Luxemburg. des Königreichs der Niederlande und d .. 'S Vereinigten Königreichs 
Großbritannien und Nordirl:lOd _ 

im Augenblick der Unterzeichnung des Übereinkommens über das aufvcrtragliche Schuld­
\'erhältnisse anzuwendende Recht, 

in d~'111 Wunsch, eine möglichst wirksame Anwe:.dung dieses Übereinkommens zu gewiihr­
kistl'll. 

in dem Bestreben zu verhindern. daß durch unterschiedliche Auslegung die durch dieses 
Übereinkommen angestrebte Einheitlichkeit reeinträchtigt wird _ 

erklären sich bereit: 

1. die Möglichkeit zu priifen, dem Gerichtshof tier Europäischen Gemeinschaften. be­
stimmre Zuständigkeiten zu i!bertragen und gegebenenfalls über den Abschlul~ emes 
der:trtigen übereinkommens zu verhandeln; 

2. ihre Vertreter in regelmäßigen Zeitabställden miteinander in Verbindung treten zu 
lassen. 

Til hekr:rftdse heraf har undertegnede beit0rigr befuldmregtigede underskrever d(''ßne fa:lleserklrering. 

Zu Urkund dessen haben die hierzu gehörig befugten Unterzeichneten ihre Unterschriften 
unrt'r diese gemeinsame Erk/iirung gesetzt. 

Jn witness whereof the undersigned. being duly allthorized thereto, ha\'c signcd this Joint Dedar<ition. 

En (oi de quoi, les soussignes, dümellt autorises a cet effet, Ont sign~ la prcscnte dedaration cnmmunc:. 

Da fhi.t;iu sin, shinigh na daoin<: sen thios, arna n-tidaru go cui chuige sill. an Dearbhu Cornhphairte3l'h seo. 

Jn fede di ehe. j Sottosl:ritti. debiramentt' :unoriZZdti :t t;t/ fine, hanno firmato la pre~ente dichiara7.ionc COlllunc. 

T en blijke waarvan, dt' ondergereh'nd"n, daartoc hchoorlijk gcmachrigd. hun handtekening 
undcr delI.' Vcrkla:-ing hebben gcplaat:;t. 

Udfa:rdiget i Rom, den nittende juni nitten hundrede og firs. 

Geschehen zu Rom am neunzehnten Juni neunzehnhundertachtzig. 

Done at Rome on the nineteenth day of June in the rear one thOllS:lI1d nine hundred and c:ighry. 

Fait ;l Rome, le dix-neuf juin miJ neuf cent quarre-vingr. 

Arna dheanamh sa R6imh, an na ou Ja deag de Mheitheamh sa bhliain mile naai gcad ochte. 

Fatto aRoma, addi diciannove giugna millenovecentoottanta. 

Geda:lI1 te Rome, de negenriende juni negenrienhonderd taehrig. 

(Unterschriften der BeVOllmächtigten) 
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ERSTES PROTOKOLL (1) 

betreffend die Auslegung des am 19. Juni 1980 in Rom zur Unterzeichnung aufgelegten Überein­
kommens über das auf venraglidle Schuldverhiltnisse anzuwendende Recht durch den Gerichtshof 

der Europiischen Gemeinschaften 

DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN DES VERTRAGES ZUR GRÜNDUNG DER EUROPÄISCHEN 
WIRTSCHAFTSGEME1NSCHAFT -

UNTER BEZUGNAHME AUF die Gemeinsame Erklärung im Anhllng zu dem am 19. Juni 1980 in Rom 
zur Unterzeichnung aufgelegten Ob«:reinkommen üb«:r das auf vertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende 
Rccht-

HABEN BESCHLOSSEN. ein Protokoll zu schließen. durch das dem Gerichtshof der Europäischen Gemein­
schafccn bestimmte Zuständigkeiten zur Auslegung des genannten Ob«:reinkommens übenragen werden. und 
hab«:n zu diesem Zweck zu ihren Bevollmächtigten ernannt: 

(von den Mitgliedstaaten ernannte Bevollmächtigte) 

(1) Wortlaut geändert gemäss dem Beitrittsübereinkommen von 1996. 

10208/97 
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DIESE im R:lt der Europäischen Gemeinschaften vereinigten Bc:voU",ächtigten sind nach Austausch ihrer in guter 
und gehöriger Form befundenen Vollmachten 

WIE FOLGT ÜBEREINGEKOMMEN: 

Artikel' 

Der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften entschei­
det über die Auslegung 

al des am 19. Juni 1980 in Rom zur Unterzeichnung 
aufgc:lc:gten Übereinkommens über das auf vertragliche 
Schuldverhältnisse anzuwendende Recht. im folgendrn 
als .. Übereinkommen von Rom" bezeichnet. 

bl tIer Übereinkommen über den Bc:itritt der Staaten zu dem 
Übereinkommen von Rom. die nach dem Tag Mitglieder 
der Europäischen Gemeinschaften geworden sind, an 
dem es zur Unterzeichnung aufgc:1c:gt wurde. 

cl dieses Protokolls. 

Artikel 2 

Folgende Gerichte können eine Frage. die bei ihnen in einem 
schwebenden Verfahren aufgeworfen wird und sich auf die· 

10208/97 
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Auslegung von Regelungen bezieht. eie in den in Anikel I 
genannten Übereinkünften enthalten sind. dem Gerichtshof 
zur Vorabentscheidung \·orlegen. wenn sie eine Entschei­
dung darüber zum Erlaß ihres Urteils für erforderlich 
halten: 

a) - in Belgien: 
la Cour de c<lssation/het Hof van Cts5<ltie und le 
Conseil d'Etat/de Raad van State, 

in Dänemark: 

Hojesteret. 

in der Bundesrepublik De\ltschL1nd: 

die obersten Gerichtshöfe des Rundes, 

in Griechenland: 

ta avWtata 6tKaari'lpta. 

in Spanien: 

c:1 Tribunal Surremo. 

in Frankreich: 

la Cour de cassation und le Conseil d'Etat, 

in Irland: 

the Supreme Court. 

in Italien: 

13 Cone suprema di cassazio!1e und iI Consiglio di 
Stato, 

in Luxemburg: 

la Cour Supcrieure de Justice siCgeant comme Cour 
de Cassation, 

in den Niede. landen: 

de Hoge Raad • 

. - in Österreich: der Oberste Gerichtshof; der 
Verwaftlmgsgerichtsho( lind der Verfassungs­
gerichtshof; 
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- in Portugal: 

o Surremo Tribunal de Justi~a und 0 Supremo 
Tribullal Administrativo, 

- in Finnland: korkein oikeuslhögsta domsto­
len. korkein hal1bzto-oikettslhögsta förvalt­
ningsdomstolen, markkinatliomioistttinlmar­
knadsdomstole1Z Imd työtuomioisttlin!arbets­
domstolen, 

- in Schweden: Högsta domstolen. Regeri1Zgs­
rätten. Arbetsdomstolen lind Marknadsdom­
stolen; 

- im Vereinigten Königreich: 

the Hause of Lords und andere Gerichte, gegen deren 
Entscheidungen kein Rechtsmittd mehr möglich 
ist; 

b) die Gerichte der Vertragsstaaten, sofern sie als Rechts­
mittelinstanz entscheiden. 

Artikel 3 

(I) Die zuständige Stelle eines Vertragsstaats kann bei 
dem Gerichtshof beantragen, daß er zu einer Auslegungsfra­
ge, die Regelungen betrifft, die in den in ArtikeIl genannten 
Übereinkünften enthalten sind, Stellung nimmt, wenn Ent­
scheidungen von Gerichten dieses Staates der Auslegung 
widersprechen, die vc;>m Gerichtshof oder in einer Entschei­
dung eines der in Artikel 2 angeführten Gerichte eines 
anderen Vertragsstaats gegeben wurde. Dieser Absatz gilt 
nur für rechtskräftige Entscheidungen. 

(2) Die vom Gerichtshof auf einen derartigen Antrag 
gegebene Auslegung hat keine Wirkung auf die Entscheidun­
gen, die den Anlaß für den Antrag auf Auslegung bilde­
ten. 

(3) Den Gerichtshof können um eine Auslegung nach 
Absatz 1 die Generalstaatsanwälte bei den Kassationsge­
richtshöfen der Vertragsstaaten oder jede andere von einem 
Vertragsstaat benannte Stelle ersuchen. 

(4) Der Kanzler des Gerichtshofs stellt den Antrag den 
Verrr.Jgsstaaten, der Kommission und dem Rat der Europäi­
schen Gemeinschaften zu, die binnen zwei Monaten nach 
dieser Zustellung beim Gerichtshof Schriftsätze einreichen 
oder schriftliche Erklärungen abgeben können. 

(S) In dem in diesem Artikel vorgesehenen Verfahren 
werden Kosten weder erhoben noch erstattet. 
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Artikel 4 

(1) Soweit dieses Protokoll nichts anderes bestimmt. 
gelten die Vorschriften des Vertrages zur Gründung der 
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und des dem Vertrag 
beigefügten Protokolls über die Satzung des Gerichtshofs. 
die anzuwenden sind. wenn der Gerichtshof im Wege der 
Vorabcntscheidung zu entscheiden hat. auch für das Ver­
fahren zur Auslegung der in Artikel 1 genannten Überein­
künfte. 

(2) Die Verfahrensordnung des Gerichtshofs wird. soweit 
erforderlich. gemäß Artikel 188 des Vertrages zur Gründung 
der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft angepaSt und 
ergänzt. 

Artikel 5 (1) 

. Dieses Protokoll bedarf der Ratifikation durch die Unter­
zeichnerstaaten. Die Ratifikationsurkunden werden beim 
Generalsekretär des Rates der Europäischen Gemeinschaften 
hinterlegt. 

Artikel6 (2) 

(1) Zu seinem Inkrafttreten bedarf dieses Protokoll der 
Ratifikation durch sieben Staaten. für die das Übereinkom­
men von Rom in Kraft ist. Dieses Protokoll tritt am ersten 
Tag des dritten Monats in Kraft. der auf die Hinterlegung der 
Ratifikationsurkunde durch denjenigen dieser Staaten folgt. 
der diese Förmlichkeit als letzter vornimmt. Tritt jedoch das 
am 19. Dezember 1988 in Brüssel geschlossene Zweite 
Protokoll zur Übertragung bestimmter Zuständigkeiten für 
die Auslegung des am 19. Juni 1980 in Rom zur U nterzeich­
nung aufgelegten Übereinkommens über d3s auf vertragliche 
Schuldverhältnisse anzuwendende Recht auf den Gerichtshof 
der Europäi,;chen Gemeinschaften (3) zu einem späteren 
Zeitpunkt in Kraft. so tritt das vorliegende Protokoll eben. 
falls am Tag des Inkrafttretens des Zweiten Protokolls in 
Kraft. 

(2) Eine Ratifikation. die nach Inkrafttreten des vorlie. 
genden Protokolls erfolgt. wird Olm ersten Tag des auf die 
Hinterlegung der Ratifikationsurkunde folgenden driuen 
Monats wirksam. sofern die Ratifikation. Annahme oder 
Genehmigung des Übereinkommens von Rom durch den 
betreffenden Staat wirksam geworden ist. 

Artikel 7 (4) 

Der Generalsekretär des Rates der Europäischen Gemein. 
schaften notifiziert den Untert.eichnerstaiuen 

a) die Hinterlegung jeder Ratifikationsurkundc:. 

b) den Tag. an dem dieses Protokoll in Kraft trin. 

(1) Siehe Fussnote auf Seite 11. 
(2) Siehe Fussnote auf den Seiten 11 und 12. 
(3) Siehe Seite 18. 
(4) Siehe Fussnote auf Seite 14. 
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c) die Benennungen nach Artikel 3 Absatz 3, 

d) die Mitteilungen nach Artikel 8. 

ArtikelS 

Jeder Vertragsstaat kann eine Revision dieses Protokolls 
beantragen. In diesem Fall beruft der Präsident des Rates 
c:ler Europäischen Gemeinschaften eine Revisionskonferehz 
ein. 

Artikelll (1) 
Die Vertragsstaaten teilen dem Generalsekretär des Rates der 
Europäischen Gemeinschaften den Wortlaut ihrer gesetz­
lichen Vorschriften mit, die zu einer Änderung der Liste der 
in Artikel 2 Buchstabe a) bezeichneten Gerichte führen. 

Artikel 9 

Dieses Protokoll gilt so lange, wie das Übereinkommen von 
Rom n:lch seinem Artikel 30 in Kraft bleibt. 

Dieses Protokoll ist in einer Urschrift in dänischer, deutscher, 
englischer, französischer, griechischer, irischer, italieni­
scher, niederländischer, portugiesischer und spanischer 
Sprache abgefaSt, wobei jeder Wortlaut gleicherm:dkn 
verbindlich ist; es wird im Archiv des Generalselcretariats des 
Rates der Europäischen Gemeinschaften hinterlegt. Der 
Generalsekretär übermittelt der Regierung jedes Unterzeich­
nerstaats eine beglaubigte Abschrift. 

En fe de 10 cual, los plenipotenciarios ab:ljo firmantes suscriben cl presente Protocolo. 

Ti! bekra::ftelse heraf har undertegnede befUldmzgtigcde underskrevet denne protokol. 

Zu t!rkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschrift unter dieses 
Protokoll gesetzt. 

In witness whereof, the undersigncd Plenipotentiaries have affixed their signatures below this 
Protocol. 

En foi de quoi, les plcnipotentiaires soussigncs ont appose leur sign:lture au bas du present 
protocole. 

Da fhianti sin, chuir na Länchumhachtaigh thios-sinithe a lamh leis an bPr6tacai seo. 

In fede di ehe, i plenipotenziari softoscrirti hanno apposto le loro firme in calce al presente 
protocollo. 

Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit Protocol hebben 
gesteId. 

Ern fC do que, os plenipotenciarios abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no final do presente 
protocolo. 

Hecho en Bruselas, eI diecinueve de dieiembre de mil novecientos ochenta y ocho. 

UdföZ:rdiget i Bruxelles, den nirtende december nitten hundrede og otteogfirs. 

Geschehen zu Brüssel am neunzehnten Dezember neunzehnhundertachtundachtzig. 

·EylV& (me; Bpu~&ll&e;, one; &tKa &vv&o. AtK&IIßpiou xU.la &VVlaKÖOla oyMvta o!Ct«O. 

Done at Brussels on the nineleenth day of Dccember in the year one thousand nine hundrcd and 
eighty-cight. . 

Fait a Bruxelles. le dix-neuf decembre mil neuf cent quatrc-vingt-huit. 

Ama dheanamh sa Bhruiseil, an naou Ja deag de Nollaig sa bhliain miJe naoi gcead achte> a 
hoche. 

Fatto :l Bruxelles, addi diciannove dicembre mil!enoveccntottantotto. 

Gedaan te Brusscl, de negcntiende december negentienhonderd achtentachtig. 

(Unterschr1 ftencie"r Bevollmächtigten) 

(1) Siehe Fussnote auf den Seiten 14 und 15. 
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GEMEINSAME ERKLÄRUNGEN 

Gemeinsame Erklärung 

Die Regierungen des Königreichs Belgien, des Königreichs Dänemark. der Bundesrepublik Deutsch­
land, der Griechischen Republik, des Königreichs Spanien, der Französischen Republik. Irlands. der 
Iralienischen Republik, des Großherzogtums Luxemburg, des Königreichs der Niederlande. der 
Porrugiesischen Republik und des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland -

im Augenblick der UnterLeichnung des Ersten Protokolls über die Auslegung des Olm J 9. Juni 1980 in 
Rom zur Unterzeichnung aufgelegten Übereinkommens über das auf verrragliche Schuldverhältnisse 
anzuwendende Recht durch den Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften. 

in dem Wunsch, eine möglichst wirksame und einheitliche Anwendung des Übereinkommens zu 
gewährleisten -

erklären sich bereit, im Zusammenwirken mit dem Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften 
einen Austausch von Informationen über die recht-:!..räftigen Entscheidungen einzurichten. die "on 
den in Artikel 2 des genannten Protokolls angeführren Gerichten in Anwendung des Übereinkommens 
über das auf yenragliche Schuldverhälmisse anzuwendende Recht erlassen worden sind. Der 
Informationsaustausch umfaßt 

dIe Überminlung der Entscheidungen der in Arrikcl2 Buchstabe a) genannten Gerichte sowie der 
wichtigen Entscheidungen der in Arrikel2 Buchstabe b) genannten Gerichte durch die zuständigen 
innerstaatlichen Stellen an den Gerichtshof; 

die Klassifizierung und dokumentarische Auswenung dieser Entscheidungen durch den Gerichts­
hof, erforderlichenfalls einschließlich der Erstellung von Zusammenfassungen und Übersetzungen 
sowie der Veröffentlichung von besonders wichtigen Entscheidungen; 

die Überminlung des dokumentarischen Materials durch den Gerichtshof an die zuständigen 
innerstaatlichen Stellen der Verrragspaneien des Protokolls sowie an die Kommission und den Rat 
der Europäischen Gemeinschaften. 

ms o 

27 

216/ME XX. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original)90 von 97

www.parlament.gv.at



En fe de 10 cual, los plenipotcnciarios abajo finnantes suscriben la presente Declaraci6n comun. 

Til bckra:ftclsc hera! har undertcgncde-be!uldmzgtigede underskrcvet denne fzlleserklzring. 

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschrift unter diese 
Gemeinsame Erkläl&Jng gesetzt. 

In witncss whereof, the undersigned Plenipotcntiaries have affixed their signature below this Joint 
Dcclaration. 

En foi de quoi, les plenipotentiaires soussignes ont appose leur signature au bas de la prescnte 
declaration commune. 

Da fhianu sin, chuir na Unehumhachtaigh thios-sinithe a lamh leis an Dearbhu Comhphaineach 
5eo. 

In fede di ehe, i plenipotenziari sottoscriui hanno apposto le loro firme in calce alla prescnte 
dichiarazione comune. 

Ten blijke waarvan de ondergctekende gcvolmachtigden hun handtekening onder deze gc:meenschap­
pclijke verklaring hebben gestcld. 

Em fe do quc:, os plc:niporenciarios abaixo assinados apusc:ram as suas assinaturas no final da prescnte 
dcclara~äo comum. 

10208/97 
ANLAGE 
DG H 111 

ms D 

28 

216/ME XX. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 91 von 97

www.parlament.gv.at



Hecho en Bruselas. eI diecinueve de diciembre de mir novecientos ochenta y ocho. 

Udfrerdiget i Bruxelles. den nittende december ninen hundrede og otreogfirs. 

Geschehen zu Brüssel am neunzehnten Dezember neunzehnhundertachtundachtzig. 

·Eytv& anc; Bpo~;. anc; ~lCa &vv&a, ~&IC&I1ßpiou xu'la &VVlalCOala oy&;vta OfCTcO. 

Done at Brussels on the nineteenth da)' of December in the year one thousand nine hundred and 
eighty-eight. 

Fait a Bruxelles. le dix-neuf decembre miI neuf cent quatre-".ingt-huit. 

Ama dheanamh sa Bhruiseil. an naOl! la deag de Nollaig sa bhliain mile naoi gcead ocht6 a 
hocht. 

Fatto a Bruxelles. addl diciannove dicembre millenovecentottantotto. 

Gedaan te Brussel. de negenriende december negentienhonderd achtentachtig. 

Feito c:m Bruxelas. c:m dezanove de Dezembro de mil novecentos e oitenta c: oito. 

(Unterschriften der Bevollmächtigten) 
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Gemeinsame Erklärung 

Die Regierungen des Königreichs Belgien, des Königreichs Dänemark, der Bundesrepublik Deutsch­
land, der Griechischen Republik, des Königreichs Spanien, der Französischen Republik, Irlands, der 
Italienischen Republik, des Großherzogtums Luxemburg, des Königreichs der Niederlande, der 
Portugiesischen Republik und dc:s Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland -

im Augenblick der Unterzeichnung des Ersten Protokolls über die Auslegung des am 19. Juni 1980 in 
Rum zur Unterzeichnung aufgelegten Übereinkommens über das auf vertragliche Schuldverhältnisse 
anzuwendende Recht durch den Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften, 

unter Bezugnahme auf die Gemeinsame Erklärung im Anhang zu dem Übereinkommen über das auf 
vertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht, 

in dem Wunsch, eine möglid\St wirksame !lnd einheitliche Anwendung des Übereinkommens zu 
gewährleisten, 

in dem Bestreben zu verhindern, daß durch unterschiedlich.: Auslegung die durch das Übereinkom­
men angestrebte Einheidichkeit beeinträchtigt wird -

vertreten die Auffassung. daß jeder Staat, der Mitglied der Europäischen Gemeinschaften wird, 
diesem Protokoll beitreten sollte. 

En fe de 10 cual, los plenipotenciarios infra!>critos han estampado sus firmas en la presente Declaraci6n 
comun. 

Til bekrzftelse heraf har undertegnede befuldma:gtigede underskrevet denne fzileserkla:ring. 

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten iure Unterschrift unter di~ 
Gemeinsame Erklärung gesetzt. 

In witness whereof. the undersigned Plenipotentiaries have affixed their signatures below this Joint 
Declaration. 

En foi de quoi. les plenipotentiaires soussignes ont appose leur signature au bas de la presente 
declaration comrnune. 

Da fhianu sin, chuir na Linchumhachtaigh thios-sinithe a 13mh leis an Dearbhu Comhphairteach 
$CO. 

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce all:l. presente 
dichiarazione comune. 

Ten blijke wa:lrvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze gemeenschap­
pelijke verklariog hebbeo gestcld. 

Ern fe do que, os plenipotenciarios abilixo assinados apuseram a~ suas assinaturas ou final da presente 
declara~o comum. 
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Hecho en Bruselas. el diecinueve de diciembre de mil novecientos ochenta y ocho. 

Udfrerdiget i Bruxelles. den nittende december nitten hundrede og ottcogfirs. 

Geschehen zu Brüsscl am neunzehnten Dezember neunzehnhundenachtundachtzig. 

·EYlV& (m~ Bpu~tll&.;, on.; liEICQ &vvEl,\ 6&IC&JLßpiou VAlQ &vvtQICOalCi OYOOvtQ OlCTcj). 

Done at Brusscls on the nincrccnth dar of December in the year olle thousand nine hundred and 
eighty-cight. 

Fait a Bruxelles, le dix·neuC decembre mil neuf cent quatre-vingt-huit. 

Arna dheanamh sa Bhruiseil, an naou la deag de Nollaig sa bhliain mile naoi gccad ochte> a 
hocht. 

Fatto a Bruxelles, addi diciannove dicembre millenovecentottantotto. 

Gedaan te Brusscl, de negentiende december negentienhonderd achtentachtig. 

Feito em Bruxelas, em dezanove de Dezc:mbro de mil novecentos e oitenta e oito. 

(Unterschriften der Bevollmächtigten) 
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ZWEITES PROTOKOLL 

zur· Obertr=gl:og bestimmter Zuständigkeiten für die Auslegung des am 19. JUlli 1980 in. Rom zur 
. Unterteichnung aufgelegten Obereinkommens über das auf vertragliche Schuldverhältnisse anzuw(n­

dende Recht auf den Gerichtshof ·der Europäischen Gemeinschaften 

DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN DES VERTRAGES ZUR GRÜNDUNG DER EUROPÄISCHEN 
WIRTSCHAfTSGEMEINSCHAfT -

IN DER ERWÄGUNG, daß das am 19. Juni 1980 in Rom zur Unterzeichnung aufgelegte Übereinkommen über 
das auf venragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht, im folgenden als .Übereinkommen von Rom" 
bezeichnet, nach der Hinterlegung der siebten Ratifikations-, Annahme· oder Genehmigungsurkunde in Kraft 
tritt, 

IN DER ERWÄGUNG, daß zur einheidichen Anwendung der mit dem Übereinkommen von Rom eingefühnen 
Vorschriften ein Mechanismus erforderlich ist, der eine einheitliche: Auslegung dieser Vorschriften gewährleistet. 
und daß es sich daher empfiehlt, dem Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften entsprechende Zuständig­
keiten zu übenragen, noch bevor das Übereinkommen von Rom für alle Mitgliedstaaten der Europäischen 
Winschaftsgemeinschaft in Kraft ist. 

HABEN BESCHLOSSEN, dieses Protokoll zu schließen, und haben zu diesem Zweck zu ihren 8c:vollmächtigten 
ernannt: 

(von den Mitgliedstaaten ernannte Bevollmächtigte) 

10208/97 
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DIESE im R:t der Europäischen Gemeinschaften vereinigten Bevollmächtigten sind nach Austausch ihrer in guter 
und gehöriger Form befundenen Vollmachten 

WIE FOLCT ÜBEREINCEKOMMEN: 

Artikel 1 

(1) Der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften 
besitzt für das Übereinkommen von Rom die Zuständigkei­
ten, die ihm durch das am 19. Dezember 1988 in Brüssel 
geschlo~..cne Erste Protokoll betreffend die Auslegung des 
am 19. Juni 1980 in Rom zur Unterzeichnung aufgelegten 
Übereinkommens über das auf vertragliche Schuldverhält­
nisse anzuwendende Recht durch den Gerichtshof der Euro­
päischen Gemeinschaften (I) übertragen worden sind. Das 
Protokoll über die Satzung des Gerichtshofs der Europäi­
schen Gemeinschaften und die Verfahrensordnung des 
Gerichtshofs sind anwendbar. 

(2) Die Verfahrensordnung des Gerichtshofs wird, soweit 
erforderlich, gemäß Artikcl188 des Vertrages zur Gründung 
der Europäischen Wirtsehaftsgemeinschaft angepaßr und 
ergänzt •. 

Artikel2 (2) 

Dieses Protokoll bedarf der Ratifikation durch die Unter­
zeichnerstaaten. Die Ratifikationsurkunden werden beim 

(1) Siehe Seite 1. 
(2) Siehe Fussnote auf Seite 11. 
(3) Siehe Fussnote auf den Seiten 11 und 12. 
(4) Siehe Fussnote auf Seite 14. 
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Generalsekretär des Rates der Europäischen Gemeinschaften 
hinterlegt. 

Artikel 3 (3) 

Dieses Protokoll tritt am ersten Tag des dritten Monats in 
Kraft, der auf die Hinterlegung der Ratifikationsurkunde 
durch denjenigen Unterzeichnerstaat folgt, der diese Förm­
lichkeit al$ letzter vornimmt. 

Artikel 4 (4) 

Dieses Protokoll ist in einer Urschrift in dänischer , deutscher, 
englischer, französischer, griechischer, irischer, italieni­
scher, niederländischer, portugiesischer und spanischer 
Sprache abgefaßt, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen 
verbindlich ist; es wird im Archiv des Generalsckretariats des 
Rates der Europäischen Gemeinschaften hinterlegt. Der 
Generalsekretär übermittelt der Regierung jedes Unterzeich­
nerstaats eine beglaubigte Abschrift. 
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Enfe de 10 cual, los pl~nipotenciarios infrascritos han estampado sus firmas CD el prcscnte 
Protocolo. 

Til bekra:ftclse heraf har undertcgnede befuldma:gtigcde underskrevet dennc protokol. 

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschrift unter dieses 
Protokoll gesetzt. 

0. 

In witness whercof .. the undersigned Plenipotentiaries have affixcd their signatures below this 
Protocol. 

En foi de quoi, lcs plenipotentiaires soussignes ont appose leur signature au bas du prescnt 
protocole. 

Da fhiaml sin, chuir na Unchumhachtaigh thios-sinithe a lamh leis an bPre>tacal $CO. 

In rede di ehe, i plenipotenziari sottoscrini hanno apposto le loro firme in cal« al prcsente 
protocollo. 

T en blijke waarvan dc ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit Protocol hebben 
gestcld. 

Em fe do que, os plcnipotenciarios abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no final do prcscnte 
protocolo. 

j. 

Hecho en Bru'sc:las, cl diecinueve de diciembre de mil novccientos ochenta y ocho. 

Udfa:rdiget i Bruxclles, den nittende december nitten hundrede og ottcogfirs. 

Geschehen zu Brüssel am neunzehnten Dezember neunzehnhundertachtundachtzig . 

• Eytvt (me; Bpu~tll.&<;, ane; 6tICCl &vv&a 6&1C&I1ßpiou XtAlCl &VVlClICOalCl oy6ÖvtCl OlCtcD. 

Done at Brussels on the nineteenth day of December in the year one thouSc'tnd nine hundred and 
cäghty-eight. 

Fait a Bruxelles, Je dix-neuf deccmbre mit neuf cent quatre-vingt-huit. 

Ama dheanamh sa Bhruiseil, an naou lä deag de NoUaig sa bhliain mile naoi gcead ochte> a 
hocht. 

Fatto a Bruxelles, addi didannove dicembre miUenovccentottantotto. 

Gedaan te Brussel, de negentiende december negentienhonderd achtentachtig. 

Feito em Bruxelas. em dezanove de Dezembro de mil novecentos e oitenta e oito. 

(Unterschriften der Bevollmächtigten) 
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